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1. Einleitung 

Die International Risk Assessment Group (INRAG) ist eine internationale Vereinigung unabhängiger 

ExpertInnen im Bereich Kerntechnik, den Anwendungen der Kerntechnik und ihrer Folgen für 

Gesellschaft und Umwelt. Gegründet wurde die Gruppe als Reaktion auf den 3. Jahrestag von Fukushima. 

Zielsetzungen der INRAG sind insbesondere Bevölkerung und zuständige EntscheidungsträgerInnen, 

insbesondere Parlamente, über die Risiken der Kerntechnik zu informieren. Dies geschieht zum Beispiel 

über Stellungnahmen und Positionsdarlegungen zu aktuellen und zukünftigen Fragen der Sicherheit von 

Kernkraftwerken, die immer auf wissenschaftlichen Analysen basieren. Als Netzwerk fördert die INRAG 

die wissenschaftliche Forschung über nukleare Risiken dieser Anlagen und stellt eine umfassende 

Wissensbasis über nukleare Risiken zur Verfügung. 

Die Zunahme des Sicherheitsrisikos durch Laufzeitverlängerungen von Atomreaktoren ist auch Thema 

der Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg. Aus diesem Grund hat die Allianz der 

Regionen beschlossen eine Fachstudie erstellen zu lassen. Die INRAG wurde beauftragt, in einer Studie 

eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Problemen im Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung 

alternder Kernreaktoren in Europa vorzunehmen. 

 Ein Blick auf die Altersstruktur der existierenden Kernkraftwerke zeigt die Bedeutung, die die Frage nach 

den Risiken langer Laufzeiten derselben weltweit und speziell für Europa hat: Zum Ende des Jahres 2017 

waren weltweit 405 Kernkraftwerksblöcke in Betrieb. Die Zahl neu in Betrieb genommener 

Kernkraftwerke stagniert seit vielen Jahren auf niedrigem Niveau. Das Durchschnittsalter lag Mitte 2017 

bei 29,3 Jahren und nimmt weiter zu. Über 60 Kernkraftwerke waren bereits älter als 40 Jahre. Einige der 

weltweit ältesten Anlagen stehen in Europa.  

Die Kernkraftwerke waren im Allgemeinen für eine Betriebsdauer (Laufzeit) von 30 bis 40 Jahren 

konzipiert. Die Laufzeit vieler Anlagen nähert sich dieser Grenze oder hat diese bereits überschritten. Der 

Begriff ăLaufzeitverlªngerungò meint den Betrieb über Zeiträume, die über den ursprünglichen 

Genehmigungshorizont von 30 bis 40 Jahren hinausgehen. Dort, wo der Bericht von Laufzeitverlängerung 

spricht, sind deshalb auch Anlagen gemeint, deren Betrieb bereits als ăLong Term Operationò, LTO-

Betrieb (Langzeitbetrieb) bezeichnet wird. Der Bericht konzentriert sich auf technische Aspekte eines 

Betriebes von KKW über ihre ursprüngliche Laufzeit hinaus und nicht auf Erwägungen zu der 

aufsichtsrechtlichen Verlängerung oder Entfristung von zeitlich limitierter Betriebsgenehmigungen. 

Die Erfahrung zeigt, dass in allen technischen Systemen Qualität und Zuverlässigkeit der Bauteile mit 

zunehmender Betriebsdauer durch Alterung abnehmen. So auch in Kernkraftwerken. Hinzu kommen bei 

der Konzipierung derselben unbekannten oder falsch eingeschätzten Risken, denen später nur schwer 

Rechnung getragen werden kann ð etwa eine unterschätzte Gefährdung durch Naturgefahren. Gleichzeitig 

entwickelt sich der Stand von Wissenschaft und Technik kontinuierlich weiter, was sich in verbesserten 

Anlagenkonzepten und dementsprechend höheren Anforderungen in nationalen und internationalen 

Standards und Regelwerken abbildet. Die Möglichkeiten technischer Nachrüstungen sind im Allgemeinen 

jedoch begrenzt. 

In den vergangenen vierzig Jahren haben katastrophale Reaktorunfälle stattgefunden, so wie eine Vielzahl 

von Unfällen, die zu schweren Schäden im Reaktorkern geführt haben. Jeder dieser Unfälle hat aufgezeigt, 

dass die Risiken der Anlagen bei der Auslegung nicht richtig eingeschätzt worden sind. Dies hat in der 

Folge zu einer Erweiterung des Standes von Wissenschaft und Technik geführt, sowie zu einer Ausweitung 

der Anforderungen an die Anlagen. Ein 40 Jahre altes Kernkraftwerk ist darüber hinaus durch die 

Änderungen in der Anlage selbst, durch die Alterungsprozesse in ihrem Zusammenwirken in seiner 
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Gesamtheit an anderes geworden als das ursprünglich genehmigte. Der Anlagenzustand liegt außerhalb 

des Genehmigungshorizontes seiner (veralteten) Ursprungsgenehmigung. Mehr als 30 bis 40 Jahre 

konnten die Genehmigungsprüfungen der alten Genehmigungen nicht umfassen. Eine Genehmigung zum 

Betrieb eines Kernkraftwerks von 1979 kann den heutigen Anforderungen an die Sicherheit nicht gerecht 

werden. Es müsste daher eigentlich nach 40 Jahren zur Stilllegung kommen. Ausnahmen für eine neue 

Genehmigung zur Laufzeitverlängerung sollten auf Basis eines Risikoberichts zum Betrieb nach dem 

gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik als auch unter öffentlicher Teilnahme von 

unabhängigen Fachleuten erarbeitet werden. 
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2. Alternde Kernreaktoren in Europa 

In diesem Kapitel wird zunächst die bisherige Betriebszeit der Kernkraftwerke in Europa und weltweit 

dargestellt. Im Weiteren werden die Planungen europäischer Staaten für die zukünftige Entwicklung der 

Kernkraft zusammengefasst.  

2.1. Altersprofil der Kernreaktoren innerhalb Europas 

Die Reaktoren in Europa sind alt: Von den 141 Reaktoren in Europa ging nur ein Reaktor im letzten 

Jahrzehnt in Betrieb, mehr als 80 Prozent der Reaktoren laufen seit mehr als 30 Jahren. Bisher gibt es in 

Europa wenig Erfahrung mit dem Langzeitbetrieb von Reaktoren: Die meisten Reaktoren wurden nach 

einer Betriebsdauer zwischen 25 und 35 Jahren endgültig abgeschaltet1.  Die folgende Grafik verdeutlicht 

die Altersverteilung (Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Alter der Reaktoren in Europa (IAEA PRIS 2021)   

 

Tabelle 1 listet das Alter der Reaktoren für die einzelnen Länder in Europa auf.   

 

 

 

1 Etwa die Hälfte, der in Europa bereits stillgelegten Reaktoren, entfällt auf Reaktoren in Deutschland, von denen viele aufgrund 
der Entscheidung zum Atomausstieg in Deutschland endgültig abgeschaltet wurden. Auch die Reaktoren in Italien wurden 
aufgrund eines Ausstiegsbeschlusses stillgelegt. In Bulgarien, der Slowakei und Litauen wurden Reaktoren (WWER-440/230 
und RBMK) stillgelegt, weil diese nicht die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllten. Die Entscheidungen zur Stilllegung 
der anderen Anlagen wurden größtenteils aus techno-ökonomischen Gesichtspunkten getroffen, d.h. die Kosten für 
Maßnahmen, die für den Betrieb der Anlagen (Wartung, Reparatur und Modernisierung) erforderlichen waren, waren zu hoch. 
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Tabelle 1: Alter der Reaktoren in Europa nach (IAEA PRIS 2021)2 

BETRIEBSJAHRE 0-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 GESAMT 

BELARUS 1                   1 

BELGIEN             4   3   7 

BULGARIEN         1 1         2 

DEUTSCHLAND           4 2       6 

FINLAND               4     4 

FRANKREICH       4 3 14 21 14     56 

GROßBRITANNIEN         1 4 6 2 2   15 

NIEDERLANDE                 1   1 

RUMÄNIEN   1   1             2 

SCHWEDEN             3 3     6 

SCHWEIZ             1 1 1 1 4 

SLOVENIEN             1       1 

SLOWAKAI        2     2       4 

SPANIEN           2 5       7 

TSCHECHIEN     1 1   2 2       6 

UKRAINE      2   1 6 5 1     15 

UNGARN           2 2       4 

ANZAHL  1 1 3 8 6 35 54 25 7 1 141 

 

2.2. Laufzeitverlängerung der Reaktoren in Europa 

In Hinblick auf die Laufzeitverlängerung können die Reaktoren in Europa grob in drei Kategorien 

unterteilt werden (siehe hierzu ausführlicher Kapitel 4.1):  

¶ Länder, in denen die Regierung entschieden hat, wie lange die Reaktoren noch in Betrieb 

bleiben, 

¶ Länder, in denen die Anlagenbetreiber die Reaktoren wahrscheinlich so lange wie möglich 

in Betrieb halten werden, 

¶ Länder, in denen die Aufsichtsbehörden bereits eine Verlängerung der Lebensdauer von 

mehr als 40 Jahren genehmigt haben. 3  

2.2.1. Länder mit befristeter Betriebsdauer für die Kernreaktoren 

Deutschland hat 2011 den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen und festgelegt, alle noch in Betrieb 

befindlichen Reaktoren bis 2022 endgültig abzuschalten. Die erst im Jahr 2010 verabschiedeten 

Laufzeitverlängerungen wurden zurückgenommen. Auch die Länder Belgien, Niederlande, die Schweiz 

und Spanien werden hªufig als ăAusstiegslªnderò betrachtet, obwohl dort viele der ªltesten Reaktoren in 

Europa betrieben werden. Belgien will seine Reaktoren bis 2025 endgültig abschalten, die drei ältesten 

 

2 Alter ist bezogen auf die erste elektrische Verbindung mit dem Netz.  

3 Die Informationen in diesem Kapitel sind ð wenn keine andere Quelle angegeben ist ð den Länderprofilen der World Nuclear 
Association (siehe www.wna.org) entnommen und dem World Nuclear Industry Status Report 2020 (WNISR 2020) 
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Reaktoren (Doel 1 und 2, Tihange 1) werden zu diesem Zeitpunkt 50 Jahre in Betrieb sein. Die 

Niederlande beabsichtigen ihren einzigen Reaktor (Borssele) 60 Jahre (bis 2033) zu betreiben. Spanien 

verhängte 1984 ein Moratorium für neue Kernkraftwerke. Die Regierung beabsichtigt aktuell die 

Schließung der sieben Reaktoren nach mehr als 40 Betriebsjahren bis 2035. Die Schweiz geht davon aus, 

dass die fünf Reaktoren etwa 50 Jahre betrieben werden, endgültige Abschaltung der Reaktoren ist bis 

2034 geplant. Als erstes wurde Mühleberg Ende 2019 nach rund 48 Betriebsjahren endgültig abgeschaltet. 

2.2.2. Länder mit unbefristeten Betriebsgenehmigungen für die Reaktoren   

Zu den Ländern mit unbefristeter Betriebsdauer gehören Finnland, Frankreich, Großbritannien und 

Schweden. Die Regierungen dieser Länder haben bisher keine Entscheidung zur Laufzeitverlängerung 

getroffen. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörden ist jedoch erforderlich. In Finnland beabsichtigen 

die Betreiber die beiden Reaktoren in Loviisa 50 Jahre (bis 2027/30) und die beiden Reaktoren in Olkiluoto 

60 Jahre (bis 2038) zu betreiben. Als Ergebnis eines Referendums in 1980 galt Schweden als Ausstiegsland. 

In 2010 wurde diese Entscheidung zurückgenommen, im Zeitraum 1980-2010 wurden nur zwei Reaktoren 

endgültig abgeschaltet. Die verbleibenden sechs Reaktoren sollen erst nach 60 Jahren (2040-45) endgültig 

den Betrieb einstellen. Frankreich verfügt mit 56 Reaktoren bei weitem über die größte Reaktorflotte in 

Europa. Ihr Eigentümer, EDF und die Aufsichtsbehörde ASN, befinden sich am Ende eines Verfahrens 

in dem festgelegt wurde, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die ältesten Reaktoren die Betriebszeit 

von 40 Jahren auf weitere 20 Jahre zu verlängern. Von den 15 in Großbritannien betriebenen Reaktoren 

haben 14 ein spezielles Design (AGR ð Advanced Gas Cooled Reactor), das sich von den Reaktoren 

weltweit unterscheidet.4  Die vier ältesten Reaktoren sollen nach mehr als 45 Betriebsjahren im Jahr 2023 

und die zehn neueren Reaktoren nach 40 Jahren zwischen 2024 und 2030 endgültig abgeschaltet werden. 

Für den einzigen Druckwasserreaktor (Sizewell B) ist eine 60-jährige Betriebszeit geplant, die dann im Jahr 

2055 enden würde. 

2.2.3. Laufzeitverlängerung in Osteuropa 

Die Aufsichtsbehörden in Bulgarien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn haben bereits für 

viele Reaktoren eine Betriebszeit von mehr als 40 Jahren genehmigt. Bulgarien erwartet für seine beiden 

Reaktoren (Kozloduy 5/6) eine Lebensdauer von 60 Jahren (bis zum Jahr 2047 bzw. 2051). Die Slowakei 

will ihre beiden ältesten Reaktoren (Bohunice V2-1 und V2-2) bis 2045 betreiben, was einer Lebensdauer 

von 60 Jahren entspräche. Slowenien hat beschlossen, die Lebensdauer seines einzigen Reaktors bis 2043 

(60 Jahre) zu verlängern. Die Lebensdauer der vier Reaktoren in Ungarn (Paks 1-4) wurde auf 50 Jahre 

verlängert. Die endgültige Abschaltung wäre dann zwischen 2032 und 2037. Tschechien hat den Betrieb 

seiner vier ältesten Reaktoren (Dukovany 1-4), die eine unbefristete Betriebsgenehmigung haben, bis 2045 

geplant, was ihnen eine Lebensdauer von 60 Jahren ermöglicht. Die beiden neueren Blöcke in Temelín 

sollen voraussichtlich auch 60 Jahren (bis 2060 bzw 2062) betrieben werden. Die Ukraine beabsichtigt eine 

20-jährige Laufzeitverlängerung seiner ältesten Reaktoren. Insgesamt erhielten bereits 12 der 15 Reaktoren 

eine Betriebsdauerverlängerung. 

2.3. Perspektiven für neue Reaktoren in Europa 

In Europa gibt es nur wenige Projekte zum Neubau von Reaktoren (siehe Tabelle 2). Der Start von 

Projekten ist in den letzten beiden Jahrzehnten aufgrund deutlich höherer Sicherheitsanforderungen, 

 

4 Auch die Faktoren, die ihre Lebensdauer bestimmen, unterscheiden sich stark von anderen Reaktoren. 
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steigender Baukosten, Problemen bei der Beschaffung von Finanzmitteln und Schwierigkeiten mit neuem 

Reaktordesign immer problematischer geworden. Die wenigen Projekte, die weltweit mit modernen 

Reaktortypen durchgeführt werden, stießen auf enorme Kostensteigerungen und Verzögerungen.  

Die Kosten- und Finanzierungsprobleme zeigen sich deutlich bei den Schwierigkeiten in Großbritannien, 

wo die Regierung 2006 beschlossen hat, ein Neubauprogramm aufzulegen. Diesbezüglich hieß es 2006: 

ăIt will be for the private sector to initiate, fund, construct and operate new nuclear plantsó (DTI 2006). 

Im Jahr 2008 wurden die Baukosten eines Reaktors von der Größe eines EPR (European Pressurized 

Reactors) auf über £ 2 Mrd. britische Pfund geschätzt. (DTI 2008). Bis Januar 2019 waren die erwarteten 

Kosten für einen EPR um das Fünffache auf 10 Mrd. Pfund gestiegen. Drei der fünf Neubauprojekte 

scheinen gescheitert zu sein. Im Jahr 2012 rechnete die Regierung damit, dass fünf Kernkraftwerke mit 

insgesamt 11 Reaktoren (16 GW) bis 2030 in Betrieb sind. Nur ein fester Auftrag wurde bisher erteilt, und 

es ist wahrscheinlich, dass von dem 16-GW-Projekt bis 2030 ð wenn überhaupt ð nur Hinkley Point C in 

Betrieb sein wird. 

2.3.1. Reaktoren im Bau  

Im März 2021 befanden sich in Europa insgesamt sieben Reaktoren im Bau. Vier Reaktoren verwenden 

das französische EPR-Design. Anfang 2021 liegen die Anlagen in Finnland (Olkiluoto) und Frankreich 

(Flamanville) um 13 Jahre bzw. 11 Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück und dreimal über den 

erwarteten Kosten, der Bau der beiden Reaktoren in Großbritannien (Hinkley Point C) hat erst im 

Dezember 2018 bzw. December 2019 begonnen. Ein Reaktor mit russischem Design (AES-2016) wird 

seit 2014 in Weißrussland (Ostrovets) gebaut. Zwei Reaktoren befinden sich in der Slowakei in Bau 

(Mochovce 3 und 4). Der Bau dieser Reaktoren des Typs WWER 440 begann bereits 1987, die 

Inbetriebnahme ist nach mehreren Unterbrechungen bei der Errichtung nun für 2021 bzw. 2023 

vorgesehen.5  

 

2.3.2. Bestellte Reaktoren 

In Europa gibt es drei weitere Reaktoren, die bereits fest bestellt sind, deren Baubeginn sich aber erheblich 

(um mindestens fünf Jahre) verzögert: einen russischen Reaktor (AES-2006) im finnischen Hanhikivi, der 

Bau wird voraussichtlich 2022 beginnen und zwei russische Reaktoren (AES-2006) in Paks (Ungarn) mit 

erwartetem Baubeginn im Jahr 2023. Der Baubeginn dieser Projekte befindet sich bereits 5-10 Jahre hinter 

dem ursprünglichen Plan.  

2.3.3. Geplante Reaktoren 

In Osteuropa haben Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechien und die Ukraine wiederholt Versuche 

unternommen, den Bau von neuen Reaktoren zu beauftragen. Diese blieben jedoch wegen hoher Kosten 

und finanzieller Schwierigkeiten erfolglos. Die Entschlossenheit dieser Regierungen, neue Reaktoren zu 

bauen, scheint dennoch nicht abzunehmen. Angesichts der steigenden Kosten und fehlender Anzeichen 

einer wachsenden Bereitschaft der Geldgeber, das benötigte Kapital zur Verfügung zu stellen, scheint die 

Erfolgswahrscheinlichkeit für eine Auftragsvergabe jedoch gering zu sein.  

 

5 Am Standort Mochovce begann der Bau von vier Reaktoren (russischer Typ WWER 440) zwischen 1983 und 1987. Der 
Weiterbau verzögerte sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion lange, die ersten beiden Reaktoren wurden 1998 und 
2000 in Betrieb genommen. Die Fertigstellung der Blöcke Mochovce 3 und 4 begann 2008.  
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Tabelle 2: Neue Reaktoren in Europa (in Bau und verbindlich bestellt) 

Land  

 

Standort  

(Bruttoleistung MW) 

Reaktortyp  

(Lieferant) 

Voraussichtliche 

Inbetriebnahme  

    

In Bau    

Belarus Ostravets 2 (1194)  AES-2006 (Rosatom) 2021 

Finnland Olkiluoto (1720)  EPR (Framatome) 2022 

Frankreich Flamanville (1750) EPR (Framatome)  2024  

Großbritannien Hinkley Point C1 (1720) EPR (Framatome) 2026 

Großbritannien Hinkley Point C2 (1720)  EPR (Framatome) 2027  

 Slowakei  Mochovce (471) WWER-440/213 (Rosatom) 2021 

Slowakei  Mochovce (471) WWER-440/213 (Rosatom) 2023 

    

Bestellt    

Finnland Hanhikivi (1250) AES-2006 (Rosatom) 2028 (Baubegin 2021) 

Ungarn Paks (1200) AES-2006 (Rosatom 2026 (Baubegin 2021) 

Ungarn Paks (1200) AES-2006 (Rosatom) 2027 
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2.4. Altersprofil der Reaktoren außerhalb Europas 

Außerhalb Europas konzentriert sich der Bestand an Reaktoren auf sieben Länder: China, Japan, Kanada 

Indien, Süd-Korea, Russland und USA, dort sind mehr als 90 Prozent der nuklearen Kapazität. In China 

befinden sich etwa 60 % der Reaktoren (37 von 60), mit einer Betriebszeit von maximal 10 Jahren, während 

sich etwa 60 % der Reaktoren (47 von 76) mit einer Betriebszeit von mehr als 40 Jahren in den USA 

befinden. Auch außerhalb Europas ist der größte Teil der Reaktoren älter als 30 Jahre, insbesondere durch 

die neuen Reaktoren in China ist die Gesamtflotte im Durchschnitt allerdings etwas jünger als innerhalb 

Europas. In der folgenden Tabelle ist die Altersverteilung der Reaktoren außerhalb Europas aufgelistet. 

 

Tabelle 3: Alter der Reaktoren außerhalb von Europa (Stand 31.03.2021, (IAEA PRIS 2021)). Das Alter ist bezogen auf die 
erste Verbindung mit dem Netz 

ALTER IN JAHREN 01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 GESAMT 

ARGENTINIEN   1           1   1   3 

ARMENIEN                 1     1 

BRASILIEN         1     1       2 

CHINA 18 19 4 6   3           50 

INDIEN 2 1 5 1 4 3 1 2 1 1 2 23 

IRAN   
 

1                 1 

JAPAN     1 4 2 10 7 5 1 3   33 

KANADA           2 3 8 4 2   19 

KOREA 1 4 1 4 5 2 3 4       24 

MEXICO           1 1         2 

PAKISTAN 3   1 
 

1         1 
 

6 

RUSSLAND 7 3 1 1 1 1 4 7 8 5   38 

SÜDAFRIKA             
 

2       2 

USA 1 
 

      2 20 24 15 26 6 94 

VAE 1                     1 

TAIWAN               4       4 

GESAMT 33 27 14 16 14 24 39 57 30 38 8 303 
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3. Alterung von Kernkraftwerken  

3.1. Einleitung 

In diesem Kapitel erfolgt eine systematische Darstellung der Problematik der Alterung von 

Kernkraftwerken und der daraus resultierenden Risiken. Zur Einführung in die Problemstellung werden 

in diesem Kapitel grundlegende Sachverhalte dargestellt.  

Bezüglich der negativen Situation in alten Kernkraftwerken wird zwischen Alterung (der Werkstoffe) und 

Veralten (technologische und konzeptionelle Alterung) unterschieden. In allen technischen Systemen 

nehmen Qualität und Zuverlässigkeit der Bauteile mit zunehmender Betriebszeit ab (physische Alterung). 

Dieses Thema und die begrenzten Möglichkeiten der Gegenmaßnahmen werden in Kapitel 3.2 erörtert.  

Der Stand von Wissenschaft und Technik in Bezug auf die erforderliche Sicherheit entwickelt sich 

kontinuierlich weiter, was sich in höheren Anforderungen in nationalen und internationalen Regelwerken 

und somit verbesserten Anlagenkonzepten abbildet. Es besteht zwar der Anspruch, alte Anlagen an den 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik heranzuführen, die Möglichkeiten technischer 

Nachrüstungen sind jedoch begrenzt. Es verbleiben Unterschiede zwischen dem Sicherheitsniveau, das in 

alten Anlagen erreicht wurde, und dem Sicherheitsniveau, das nach heutigem Stand von Wissenschaft und 

Technik für neue Anlagen gefordert wird bzw. in diesen umgesetzt werden soll (Kapitel 3.3). 

Hinzukommt, dass die Kenntnisse zu Auslegung und Betrieb der Anlagen im Allgemeinen schwinden. Die 

Kenntnisse über ursprüngliche Auslegung gehen verloren und die Generation der Experten, welche die 

Anlagen konzipiert und in Betrieb genommen haben, wechselt in den Ruhestand. Zusätzlich ist die 

vorhandene Dokumentation vielfach unvollständig und genügt nicht den heutigen Ansprüchen (Kapitel 

3.4). 

Gerade das Zusammenwirken grundlegender Alterungsphänomene führt zu einer gefährlichen Situation. 

Untersuchungen z. B. im Rahmen der Gutachten zur Strommengenübertragung in Deutschland zeigten, 

dass alterungsbedingte Schäden bei älteren Anlagen häufiger auftreten. Sowohl geringere Werkstoffqualität 

als auch geringere Regelwerksanforderungen sowie konzeptionell schlechteres Anlagendesign führen zu 

einer höheren Fehlerquote (Kapitel 3.5). 

Alterung und Veralten tragen wesentlich zum Auftreten von gemeinsam verursachten Ausfällen (GVA) 

bei, die eine große Gefahr für die Sicherheit von Kernkraftwerken darstellen (siehe Kapitel 3.6). 

Exemplarisch und wegen der besonderen Bedeutung für interne übergreifende Ereignisse wird die Gefahr 

von Bränden für Altanlagen thematisiert (Kapitel 3.7). Wegen des Fehlens eines ausreichenden Schutzes 

von Altanlagen gegen anlagenübergreifende externe Einwirkungen (z. B. Erdbeben, Überflutung oder 

Einwirkung Dritter bei einem Terroranschlag) bergen derartige Ereignisse die Gefahr eines 

folgenschweren Reaktorunfalls (Kapitel 3.8). 

3.2. Alterung von Komponenten und Grenzen der Gegenmaßnahmen 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst die physische Alterung von Komponenten erörtert, das Veralten 

der Anlagen wird in Kapitel 3.3 diskutiert.  

3.2.1. Physische Alterung 

Wie in jeder industriellen Anlage sinkt auch in einem Kernkraftwerk während der Betriebszeit die Qualität 

der eingesetzten Werkstoffe insbesondere durch Alterung. Die physische Alterung bezeichnet den 
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Prozess, bei dem sich die physischen Eigenschaften von Strukturen, Systemen oder Komponenten (SSC) 

im Laufe der Zeit oder durch Gebrauch ändern (WENRA 2014). 

Bestrahlung durch ionisierende Strahlen, thermische und mechanische Beanspruchungen sowie korrosive, 

abrasive und erosive Prozesse bewirken die Alterung der Komponenten. Die Folgen der 

Alterungsprozesse sind das Auftreten von Versprödung, Verfestigung, Kriechen, 

Wanddickenschwächungen, Rissbildung und -wachstum, Ermüdung sowie Veränderungen elektrischer 

und anderer physikalischer Eigenschaften. Davon betroffen sind nicht nur metallische, sondern auch 

anorganische (Keramik, Beton, Halbleiter, Glas) und organische (Kunstharze, Polymere, Schmiermittel, 

Öle) Werkstoffe. 

Die mit diesen Phänomenen verbundenen Schadensmechanismen sind als Einzeleffekte weitgehend 

bekannt ð ihre tatsächliche Langzeitwirkung und vor allem ihr Zusammenwirken bei Belastungskollektiven 

aber oftmals nicht. Ebenso ist zu erwarten, dass bei längerer Einsatzzeit zukünftig zusätzliche, bisher 

unbekannte, Schadensmechanismen auftreten. 

Die negativen Folgen der Alterung zeigen sich auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten.  

¶ Einerseits gibt es Effekte, die eine graduelle Schwächung von Werkstoffen bewirken, und 

in Folge zu katastrophalem Versagen von Komponenten führen können. Der wichtigste 

dieser Effekte ist die Versprödung des Reaktordruckbehälters (RDB), die mit der Gefahr 

eines Berstens des RDB verbunden ist. Die Sicherheitssysteme sind nicht in der Lage 

diesen Unfall zu beherrschen. Das Bersten des RDB würde zu einem nicht beherrschbaren, 

außerordentlich schweren Unfall mit gravierenden frühen und großen radioaktiven 

Freisetzungen führen.6 

¶ Andererseits ist zu erwarten, dass die Anzahl von Störungen und Störfällen zunimmt ð 

dies betrifft kleine Leckagen, Risse, Kurzschlüsse usw. Die Statistik des Bundesamts für 

Strahlenschutz (BfS) zeigt z. B. für Deutschland, dass die älteren inzwischen stillgelegten 

Reaktorlinien im Durchschnitt deutlich mehr Ereignisse pro Jahr aufwiesen als die 

jüngeren Reaktoren (BfS 2018). Der sicherheitstechnische Vergleich zweier Reaktoren 

verschiedenen Alters in Deutschland belegt die deutlich höhere Ereignisrate (siehe Kapitel 

3.5). 

Bei aktiven Bauteilen wie z.B. Pumpen und Ventilen, deren Funktion von Schalthandlungen und 

Fremdenergiezufuhr abhängig ist, macht sich im Laufe der Betriebszeit eine Reduzierung der 

Funktionstüchtigkeit im Allgemeinen deutlich bemerkbar. Ein Austausch kann oft im Rahmen regulärer 

Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Allerdings wird die Beschaffung von Ersatzteilen im Laufe der 

Zeit infolge verschiedener Probleme auf der Lieferseite problematischer (siehe Kapitel 3.3.2).  

Die Alterung passiver Komponenten, d. h. Komponenten ohne bewegliche Teile und von 

Schalthandlungen und Fremdenergiezufuhr unabhängig, stellt ein besonders schwerwiegendes Problem 

dar, da es schwierig ist, Alterungserscheinungen während der Nutzung festzustellen. Mit wenigen 

Ausnahmen (z. B. großflächige Korrosionserscheinungen oder Durchrostung) vollziehen sich die 

Alterungsprozesse von Metallen auf der Ebene der mikroskopischen Gitterstruktur, und sind z. B. nicht 

direkt von außen sichtbar. 

 

6 Aufgrund der gefundenen Schwachstellen in den RDB für die KKW Beznau, Doel und Tihange besonders relevant. 
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Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) der Schweiz erklärt 2014 bezüglich negativer 

Alterungsprozesse: ăDer Auswahl und Qualitªt der Werkstoffe sowie der Auslegung der Komponenten 

und Bauteile wird in der Kerntechnik sehr große Bedeutung zugemessen. Dabei wird insbesondere die 

erwartete alterungsbedingte Schwächung der Werkstoffe mitberücksichtigt.ò (ENSI 2014). 

Diese Aussage des ENSI ist insbesondere hinsichtlich Altanlagen nur begrenzt zutreffend, denn eine 

Kombination von Mängeln bei der Werkstoffqualität und der Fertigung führte nachweislich zu einer Reihe 

von Schäden. Diese werden oft erst durch Ereignisse (Leckagen oder ähnliches) oder durch den Einsatz 

neuer Mess- und Prüfverfahren aufgefunden. 

3.2.2. Fertigungsfehler und physische Alterung 

Fertigungsfehler werden üblicherweise nicht zu den alterungsbedingten Fehlern gezählt. Auf den ersten 

Blick ist die Unterscheidung gerechtfertigt. Allerdings wirken sich einige fertigungsbedingte Mängel erst 

nach einer bestimmten Betriebszeit aus und wären damit auch als alterungsbedingte Fehler zu bezeichnen. 

Mit steigendem Wissen und verbesserten Prüfmethoden werden noch heute bei alten KKW 

fertigungsbedingte Fehler aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass sich immer noch unerkannte 

Fertigungsfehler in den Altanlagen befinden, wie z. B. die Befunde in den belgischen Anlagen Doel und 

Tihange zeigen.7  

Es ist zu erwarten, dass auch nach einer Betriebszeit von 30 oder 40 Jahren noch herstellungsbedingte 

Mängel vorhanden sein werden. Betriebserfahrungen zeigen, dass diese nicht immer durch Prüfungen 

aufgefunden werden, sondern erst, wenn diese Schäden oder Pannen verursachen.  

3.2.3. Physische Alterung spezieller Komponenten  

Im folgenden Abschnitt werden negative Auswirkungen der Alterungsprozesse spezieller Komponenten 

dargestellt, die im Zusammenhang der Laufzeitverlängerung besonders relevant sind (Greenpeace 2014). 

Alterung des Reaktordruckbehälters (RDB) 

Leichtwasserreaktoren (LWR) sind mit 350 Reaktoren weltweit der häufigste Reaktortyp. LWR wurden 

meist für einen Betrieb von 30-40 Jahren ausgelegt. Für viele Anlagen wird nun eine Verlängerung der 

Betriebszeit auf 60 oder sogar 80 Jahre in Betracht gezogen. Um festzustellen, ob dies möglich ist, ist eine 

 

7 Dort wurden im Rahmen einer Überprüfung zufällig tausende von Fehlstellen im Reaktordruckbehälter entdeckt. 

Beispiel: Am 2. September 2013 wurden im KKW Beznau 2 während des Revisionsstillstandes im 

Bereich eines Anschlussflansches zwei Risse aufgefunden. Als Ursache für den Defekt wurde die 

mangelhafte Ausführung einer Schweißnaht bei der Herstellung identifiziert. Zusammen mit den 

betriebsbedingten Belastungen führte dies zur beobachteten Rissanzeige (ENSI 2013).  

Dieser plausible, von KKW-Betreibern aber häufig verleugnete Zusammenhang von 

fertigungsbedingten Mängeln und betriebsbedingten Belastungen wird oft erst nach längerer 

Ursachenuntersuchung bestätigt. Dieses ist sicherheitsrelevant, weil von der Aufsichtsbehörde meist 

keine weitreichenden präventiven Maßnahmen (wie vorbeugender Austausch von vergleichbaren 

Komponenten) gefordert werden können, wenn dieser Zusammenhang nicht nachgewiesen ist. 
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Bewertung der Integrität des Reaktordruckbehälters (RDB) für einen beabsichtigten Betrieb weit über die 

ursprüngliche Betriebszeit hinaus unerlässlich.  

Der Werkstoff des Reaktordruckbehälters ist permanent einer hochenergetischen, durch die Kernspaltung 

entstehenden Neutronenstrahlung ausgesetzt. Die Folge ist eine kontinuierliche Versprödung, d.h. der 

kontinuierliche Verlust der Zähigkeit des Metalls der RDB-Wand während des Betriebs (siehe auch Kapitel 

5.2.1). Bei Einspeisung kalten Kühlwassers in den Ringraum zwischen Kernbehälter und RDB-Wand 

(ungeplant bzw. unkontrolliert bei hohem Druck im RDB oder geplant im Notkühlfall) wird diese einem 

gewaltigen Temperaturschock ausgesetzt, der nur dann beherrscht werden kann, wenn einerseits die 

Zähigkeit des Materials an allen Stellen des RDB ausreicht und andererseits der Druck im RDB niedrig ist. 

Ansonsten kann der RDB durch die plötzliche Abkühlung bersten, da das Metall aufgrund der Alterung 

zu spröde geworden ist. Gravierende radioaktive Freisetzungen wären die Folge. 

Die Kenntnisse über neutroneninduzierte Versprödung waren zur Zeit der Auslegung und des Baus vieler 

Reaktoren begrenzt, so dass zum Teil ungeeignete Materialien bzw. Werkstoffzusammensetzungen, 

besonders in den kernnahen Schweißnähten, verwendet wurden. Während des Betriebs ist der RDB für 

Inspektionen oder Interventionsmaßnahmen nicht zugänglich. Während der Revisionszeiten wird der 

RDB im Allgemeinen nicht vollständig (von außen und innen und im Grundmaterial der RDB Wand) 

sondern nur zum Teil inspiziert werden. Infolgedessen können Defekte auch für lange Zeiträume 

unentdeckt bleiben. Hinzukommt, dass die Prognosen über das Verhalten von gealterten Materialien unter 

Unfallbedingungen mit großen Unsicherheiten verbunden sind. 

Der Austausch des RDB ist aus praktischen (und wirtschaftlichen) Gründen unmöglich. Ein Reaktor 

müsste endgültig abgeschaltet werden, wenn Alterungsmechanismen am RDB den sicheren Betrieb 

bedrohen. 

Alterung der RDB-Einbauten  

Die Hauptfunktion der RDB-Einbauten ist es die Brennelemente des Reaktorkerns in einer stabilen 

Position zu halten. Eine Verformung der Einbauten, z. B. aufgrund einer altersbedingten Schwächung des 

Materials, kann die Funktion der Steuerstäbe beeinträchtigen und so ein sicheres Abschalten verhindern. 

Bei Schäden an RDB-Einbauten können Partikel oder Bruchstücke aus dem Innenraum des RDB in den 

Primärkreis transportiert werden und wichtige Komponenten wie Kühlmittelpumpen, Rohre oder 

Dampferzeuger beschädigen.  

Alterung vom RDB-Deckel  

Ein besonderes Problem entsteht durch Risse in den Durchführungen des RDB-Deckels. Diese sind hoher 

Temperatur und hohem Druck, Laständerungen sowie dem chemisch aggressiven primären Kühlmittel 

und intensiver Strahlung ausgesetzt. Viele RDB-Deckel in europäischen Reaktoren sind bereits ersetzt 

worden. Im KKW Beznau wurden vor mehreren Jahren Risse im RDB-Deckel entdeckt, sie wurden 

zunächst repariert. Jedoch hat die schweizerische Aufsichtsbehörde ENSI im Jahr 2010 für die 

Genehmigung des Langzeitbetriebs die Ersetzung der RDB-Deckel gefordert, diese erfolgte im Jahr 2015 

(ENSI 2015c).  

Alterung der Komponenten des Primärkreises 

In Druckwasserreaktoren (DWR) können an Primärkreiskomponenten durch Alterungsmechanismen wie 

Spannungsrisskorrosion Risse entstehen, die zu Undichtigkeiten und somit zum Verlust von 

Primärkühlmittels und in der Folge zu Unfällen führen. Für Systeme und Komponenten im Primärkreis 

werden daher besonders hohe Qualitätsstandards gefordert. Die Prüfung von Materialeigenschaften und 
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Fertigungsprozessen muss während Fertigung und Montage erfolgen, was bei Altanlagen im Allgemeinen 

nicht ausreichend geschehen ist. 

Alterung von elektrischen Einrichtungen  

Kabel bzw. Kabelisolierungen gehören zu den Komponenten, die durch Alterung am stärksten betroffen 

sind. Resultierende Kabelbrüche können Kurzschlüsse verursachen, die wiederum elektrische Ausfälle 

oder sogar Kabelbrände nach sich ziehen können.  

Elektrische Kabel mit Polymerisolierungen (z. B. aus PVC) haben nur eine begrenzte Lebensdauer, da die 

Alterung des Polymers physikalische und elektrische Veränderungen der Materialeigenschaften, wie 

reduzierte Flexibilität, Verfestigung, Rissbildung und abnehmende dielektrischer Leistung bewirkt.8  

 

Alterung der Stahlbetonstrukturen  

Es gibt eine große Anzahl von Stahlbetonstrukturen in Kernkraftwerken: von Containment über 

Kühltürme und Kühlwassereinlassbauwerke bis hin zu unterirdischen Strukturen. Geeignete Inspektion, 

Reparatur und Schutz dieser Strukturen ist erforderlich, um sicherzustellen, dass sie während der gesamten 

Lebensdauer der Anlage nutzbar sind.  

In unbehandeltem Beton ist eine Karbonatisierung bei Witterungseinflüssen kaum zu vermeiden. Bei 

diesem Prozess dringt Kohlendioxyd langsam in die Oberfläche ein und reagiert mit der Feuchtigkeit und 

dem Kalziumhydroxid im Beton. Es bildet sich Kalziumkarbonat, das zunächst den Beton härtet, aber mit 

der Zeit zu zerfallen beginnt. Wenn das Kohlendioxid tiefer in den Beton eindringt, erreicht es die 

Stahlbewehrung. Wenn der Beton um den Stahl bricht, kann der Stahl rosten. Zusätzlich kommt es durch 

Auslegungsfehler und Baumängel zur Schädigung der Betonstrukturen (NEI 2018a). 

3.2.4. Gegenmaßnahmen und deren Grenzen 

Die Alterung bzw. die Qualitätsminderung von Werkstoffen und damit die abnehmende 

Funktionsfähigkeit von Strukturen, Systemen und Komponenten (SSCs) mit zunehmender Betriebsdauer 

einer Anlage ist eine unbestrittene Realität mit hohem Gefährdungspotential. Zur Aufrechterhaltung der 

 

8 Laut einem internationalen Standard (IEC 60216) zur Bestimmung der Alterung wird die Bruchdehnung (EAB) von 
gealtertem Material mit der von nicht gealterten Proben verglichen. Für elektrische Kabel in KKW wird im Allgemeinen die 
voraussichtliche Lebensdauer berechnet, in welcher eine Reduzierung der Bruchdehnung auf 50 % erfolgt. Dies entspricht 
häufig einer Änderung der Materialeigenschaften von 80 %. Strengere Standards werden in der Luft- und Raumfahrtindustrie 
verwendet. Dort wird für die Nutzungsdauer von Polymerisolierungen ein Zeitraum verwendet, in dem sich die ursprüngliche 
Eigenschaft des Materials nur um 25% verändert (NEI 2015). 

Beispiel: Am 23.08.2004 kam es im KKW Brunsbüttel zu einem Kurzschluss mit Brand in einem 

Mittelspannungskabel (10 kV). Mit dem betroffenen Kabel werden die Hauptkühlwasserwasserpumpen 

mit Strom versorgt. Die Ursachenermittlung ergab, dass eine fortgeschrittene Alterung der PVC-Kabel 

zu dem Kurzschluss und anschließendem Brand geführt hat. Die Alterung wurde zum Teil durch 

Herstellungsfehler begünstigt. Die Untersuchungen der Mittelspannungskabel im KKW Brunsbüttel 

ergaben aber auch, dass sicherheitsrelevante Alterungsprozesse auch bei fehlerfrei gefertigten Kabeln 

auftraten (RSK 2006). 
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Anlagensicherheit ist es sehr wichtig, Alterungseffekte von SSC zu erkennen, und Korrekturmaßnahmen 

zu ergreifen, bevor es zu einem Verlust der Integrität oder Funktionsfähigkeit kommt. 

Folgende Gegenmaßnahmen sind grundsätzlich möglich: 

¶ Intensivierung von Inspektionen und Überwachung 

¶ Austausch von Komponenten 

¶ Abnahme von Sicherheitsmargen 

¶ Reduzierung von Belastungen 

Intensivierung von Inspektionen und Überwachung 

Den negativen Alterungseffekten soll durch eine Intensivierung von Inspektionen und Überwachung 

entgegengewirkt werden. Eine Überprüfung des Zustandes von Komponenten erfolgt durch: betriebliche 

Überwachungssysteme (Temperatur, etc.), wiederkehrende Prüfungen (Funktionstests, Ultraschall, 

Wirbelstrom etc.) sowie Betriebsbeobachtungen, Begehungen, Auswertung von Störungsmeldungen, 

Ursachenklärung. 

Diese Maßnahmen können aber nur dann erfolgreich sein, wenn Risse und andere Schäden erkannt 

werden können, bevor sie zu Versagen führen. Das setzt voraus, dass Kenntnisse über die zu erwartenden 

Schäden vorhanden sind. Zudem müssten geeignete Prüfverfahren vorhanden sein. Auch das ist nicht 

immer der Fall. Außerdem sind nicht alle Komponenten vollständig prüfbar. 

In vielen Fällen erlauben zerstörungsfreie Prüfungen, die Überwachungen von Rissentwicklung, 

Oberflächenveränderungen und Wanddickenschwächung. Veränderungen von mechanischen 

Eigenschaften können jedoch häufig nicht durch zerstörungsfreie Prüfungen erkannt werden. Somit ist es 

schwierig, eine zuverlässige, konservative Bewertung des tatsächlichen Zustands von Materialien zu 

bekommen. Außerdem können wegen der beschränkten Zugänglichkeit von Komponenten und/oder 

hoher Strahlungswerte in Altanlagen nicht alle Komponenten ausreichend geprüft werden.9 Deshalb ist es 

oft notwendig, sich allein auf Modellrechnungen zu verlassen, um die Belastungen und ihre Auswirkungen 

auf die Bauteile zu bestimmen. 

Den Prüfungen sind auch dadurch Grenzen gesetzt, dass sich eine Reihe von Komponenten und Systemen 

nach Aufnahme des Leistungsbetriebes im Anschluss an die Inbetriebsetzungsphase nicht mehr 

anforderungsgerecht prüfen lassen. Beispielsweise ist es nicht mehr möglich, die Funktionsweise der im 

Sicherheitsbehälter installierten Komponenten unter realistischen Unfallbedingungen zu prüfen. Hierzu 

gehörte es, die Bedingungen eines Kühlmittelverluststörfalls mit hoher Druck- Temperatur- oder 

Feuchtebeanspruchung herzustellen. In diesen Fällen sind die Daten zur Beurteilung der Alterung 

reduziert.  

Die kerntechnische Industrie erhebt zwar den Anspruch, dass die Überwachung der sicherheitsrelevanten 

Einrichtungen ausreicht, um Ausfälle zu verhindern. Dies trifft jedoch nicht vollständig zu, da die 

Erfahrungen mit dem Betrieb über die Auslegungszeit hinaus begrenzt sind.  

 

9 Heute wird oft eine umfangreichere Prüfbarkeit gefordert, die in alten Anlagen wegen fehlender Zugänglichkeit nicht 
möglich ist. 
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Die Aufsichtsbehörde der Schweiz, das ENSI erklªrt 2014: ăDie schweizerischen Kernkraftwerke 

betreiben umfangreiche Instandhaltungs- und Überwachungsprogramme. Damit wird sichergestellt, dass 

Alterungsschªden fr¿hzeitig erkannt und behoben werden kºnnen.ò (ENSI 2014). 

Das ENSI hat in diesen Ausführungen die theoretische Zielsetzung aber nicht die Realität benannt. Durch 

die umfangreichen Instandhaltungs- und Überwachungsprogramme ist bisher weder sichergestellt, dass 

Alterungsschäden frühzeitig erkannt, noch dass diese frühzeitig behoben werden.10  

Im Zusammenhang mit alterungsbedingten Ereignissen sind oft parallele Schadensfälle zu beobachten. 

Zunächst wird ein Schaden zufällig gefunden. Anschließend wird in derselben und anderen Anlagen nach 

vergleichbaren Schäden gesucht ð und häufig werden diese dann auch gefunden. 

Abnahme der Sicherheitsmargen  

Einige erforderliche ăMaÇnahmenò des Alterungsmanagements erfolgen lediglich auf dem Papier: 

Konservativitäten bzw. Sicherheitsmargen in Sicherheitsanalysen werden durch Anwendung von 

Methoden zum ăgenaueren Rechnenò abgebaut (z. B.  nderung der zulªssigen Sprºdbruchtemperatur des 

RDB im KKW Beznau). Auch die Unterschreitung der Wanddickenstärke in Rohrbögen des 

Primärkreislaufs im KKW Beznau soll nun durch Neuberechnung der erforderlichen Auslegungsreserven 

(Sicherheitsmargen) ăbehobenò werden.11  

Die Tatsache, dass vorhandene Sicherheitsreserven sukzessive abgebaut werden, verdeutlicht an vielen 

Beispielen auch die Studie ăReduktion der Sicherheitsmargen von Alt-KKW. Der Fall Beznauò (Marignac 

2016). Darin wird erklärt: Um das Risiko eines Unfalls trotz Alterung möglichst gering zu halten, wird 

beim Bau einer Anlage eine Sicherheitsmarge eingerechnet. Diese wird besonders bei alten Anlagen, die 

über ihre ursprünglich vorgesehene Betriebszeit von 40 Jahren betrieben werden, rasch kleiner.  

Ein Teil dieser auslegungsgemäß bedingten Margen, beispielsweise die kumulierte Ermüdung nicht 

austauschbarer Komponenten (Reaktordruckbehälter und Containment), kann nicht wiederhergestellt 

werden. Ein weiterer Teil der Margen, welcher die Alterung verschiedener Komponenten (Kabel, 

Leitungen, Träger, usw.) betrifft, ist zwar durch Austausch der Komponenten kompensierbar ð in 

Wirklichkeit können aber niemals alle ersetzt werden. Aufgrund der Alterung und trotz Prüfprogrammen 

erhöht sich das Risiko, dass Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen und dem angenommenen 

Materialzustand von Anlagenteilen nicht aufgedeckt werden. Das Risiko nicht vorhersehbarer Ausfälle, 

die bei einem Unfall zur Erschwerung der Situation beitragen können, nimmt daher zu (Marignac 2016). 

Reduzierung von Belastungen  

Es besteht zwar die Möglichkeit negativen Alterungsprozessen durch Reduzierung von (thermischen) 

Belastungen entgegen zu wirken. Tatsächlich werden Laufzeitverlängerungen von Reaktoren aber aus 

wirtschaftlichen Erwägungen oft zusätzlich mit einer Leistungserhöhung verknüpft.  

 

10 Eine von den Autoren durchgeführte Auswertung der meldepflichtigen Ereignisse von 2010-2014 im KKW Beznau zeigte, 
dass die vom Betreiber ergriffenen Gegenmaßnahmen gegen Alterung bei weitem nicht ausreichend sind. Selbst wenn 
Schwachstellen bekannt sind, werden diese nicht umgehend, sondern erst Jahre später behoben. Bei der Beseitigung der Defizite 
werden neue Fehler produziert. Zudem werden durch die Überprüfungsprogramme in Systemen/Komponenten Fehler 
erzeugt, die für einen gewissen Zeitraum unentdeckt in der Anlage bleiben.  

11 Während der Revision 2010 wurde in Block 1 aufgrund eines verfeinerten Messrasters eine Unterschreitung der geforderten 
Wanddicken in einem Rohrbogen der Frischdampfleitung aufgefunden. Bereits vorher waren in beiden Blöcken 
Wanddickenschwächungen festgestellt worden. 
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Durch eine Erhöhung der thermischen Leistung des Reaktors wird die Dampferzeugung in den 

Dampferzeugern im Reaktor gesteigert, so dass die Generatoren mehr Strom erzeugt werden kann.12 Diese 

Leistungserhöhung stellt eine Anlagenänderung dar.13 Zudem ändert sich das Aktivitätsinventar des 

Reaktorkerns in etwa im gleichen prozentualen Verhältnis wie die Leistungserhöhung14. Eine thermische 

Leistungserhöhung beschleunigt durch die höheren Temperaturen und insbesondere durch die höhere 

Dampfmenge die Entwicklung von Unfallabläufen. Außerdem ist im Falle eines schweren Unfalls die 

potenzielle radioaktive Freisetzung höher. Vor allem aber werden durch die höhere Belastung von 

Komponenten deren Alterungsprozesse beschleunigt. 

Austausch von Komponenten und neue Fehlerquellen 

Im Falle offensichtlicher Mängel ist der Austausch einer Komponente die einzige Möglichkeit, einen 

gefährlichen Ausfall zu verhindern. Sogar große Komponenten wie Dampferzeuger und der RDB-Deckel 

können ausgetauscht werden. Alle Bestandteile, die für die Sicherheit wichtig sind, können ð mit 

Ausnahme von zwei Komponenten (Reaktordruckbehälter (RDB) und Containment) ersetzt werden. 

Grundsätzlich sind folgende Instandhaltungsstrategien möglich: 

¶ Vorbeugend (Austausch von Bauteilen vor Ablauf ihrer erwarteten Lebensdauer), 

¶ Zustandsorientiert (Austausch bei Veränderungen von Eigenschaften, die erwarten lassen, 

dass die Qualität der Komponente bald nicht mehr ausreichend ist), 

¶ Ausfallbasiert. 

In den Kernkraftwerken müsste eine vorbeugende oder zustandsorientierte Instandhaltungsstrategie 

Anwendung finden. In der Praxis ist Instandhaltung allerdings meist ausfallbasiert (Hirsch 2014). 

Aufgrund von Alterungsproblemen ist der Austausch von ersetzbaren Komponenten bzw. Bauteilen in 

KKW notwendig. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Komponenten und Bauteile von Systemen bzw. 

Baugruppen in KKW in der Regel bestimmte Spezifikationen und Anforderungen erfüllen müssen. Auch 

an die Montage werden hohe Anforderungen gestellt.  

Der Austausch von Komponenten eröffnet somit neue Fehlerquellen: Es kann, wegen bestehender 

Probleme auf der Lieferseite, zum Einsatz von nicht spezifikationsgerechten Komponenten kommen. 

Dadurch kann u. U. nicht mehr sichergestellt werden, dass die Sicherheitsanforderungen an die 

entsprechenden Komponenten bzw. Bauteile noch vollständig erfüllt sind. Betriebserfahrungen zeigen, 

dass nach dem Ersatz von alten Komponenten (neue) Pannen wegen fehlerhafter Montage, dem Einsatz 

von nicht spezifikationsgerechten Komponenten, oder vergessener Teile auftraten. Es ist nicht 

selbstverständlich, dass alle Strukturen, Systeme und Komponenten (SSCs) nach einem 

Modernisierungsprogramm fehlerfrei und voll funktionsfähig sind (Becker 2014). 

 

12 Zur Steigerung der elektrischen Leistung eines Kernkraftwerks gibt es prinzipiell auch eine zweite Möglichkeit: Der 
Wirkungsgrad der Anlage wird bei gleichbleibender Reaktorleistung erhöht. Die Anlagenänderung erfolgt im Regelfall durch 
eine Optimierung der Turbine.  

13 Daher muss im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nachgewiesen werden, dass die von der Leistungssteigerung 
betroffenen Anlagenteile den Anforderungen des Regelwerks genügen. 

14 Das Aktivitätsinventar eines Reaktors hängt von verschiedenen Faktoren, vor allem dem Abbrand und dem Typ des 
Brennstoffes ab. Wird die thermische Leistung des Reaktors erhöht, bedeutet dies, dass sich i.A. der Abbrand und 
Aktivitätsinventar erhöhen. 
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3.2.5. Alterungsmanagement 

Alterungsmanagement erfordert eine systematische und ganzheitliche Sicht der Alterungsphänomene und 

der erforderlichen technischen und organisatorischen Gegenmaßnahmen, um den gefährlichen Folgen der 

Alterung bis zu einem gewissen Grad entgegenzuwirken. Mögliche Gegenmaßnahmen können nicht nur 

auf bestimmte Aspekte bezogene Einzelmaßnahmen sein. 

Ein umfassendes Alterungsmanagement, welches u.a. Betriebsbeobachtungen, Begehungen, Auswertung 

von Störungsmeldungen, Ursachenklärung von Ereignissen, Intensivierung von (wiederkehrenden) 

Prüfungen umfasst, hätte das Potenzial, alterungsbedingten Fehlern zumindest bis zu einem gewissen 

Grade entgegen zu wirken. Aber viele Fehler finden sich in den Kernkraftwerken noch immer durch 

Zufall. 

Aus sicherheitstechnischen Überlegungen muss der Schwerpunkt des Alterungsmanagements auf der 

Vorbeugung liegen. So sollten Prüfungen häufiger und in größerem Umfang durchgeführt werden. Ob 

und welche der sicherheitstechnisch erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden, hängt jedoch oft von 

wirtschaftlichen Faktoren und von den Forderungen der jeweiligen Atomaufsicht ab. 

Mögliche Ansätze zur Verbesserung sind eine Beschleunigung der Untersuchungen nach 

sicherheitsrelevanten Ereignissen, eine gezielte Ausweitung der wiederkehrenden Prüfungen 

(Vergrößerung der Prüfumfänge, Verkürzung der Prüfintervalle), oder eine Verbesserung der 

Überprüfung des im Hinblick auf Qualität und Einhaltung von Spezifikationen bei Ersatzteilen. Es besteht 

jedoch in vielen Bereichen ein gegenteiliger Trend. Der Fachkräftemangel erschwert die Situation.  

Laut den in der WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) zusammengeschlossenen 

europäischen Atomaufsichtsbehörden (WENRA 2014) wird Alterungsmanagement definiert als 

Auslegungs-, Technik-, Betriebs- und die Wartungsmaßnahmen, die ergriffen werden, um Alterung von 

Strukturen, Systemen und Komponenten (SSCs) zu verhindern oder innerhalb von akzeptablen Grenzen 

zu halten.15 

Alterungsmanagement wird in der WENRA-Sicherheitsreferenzlevel (SRL) I behandelt. Im 

Zusammenhang zur Alterung sind auch die SRL J (Auswertung der Ereignisse und Betriebserfahrungen) 

und K (Wartung, Kontrolle, Betriebskontrollen) relevant. Jedoch wurden bei der Überprüfung der 

WENRA SRLs von 2008 nach dem Fukushima Unfall keine oder sehr geringe Änderungen an diesen SRL 

vorgenommen. Zudem sind die WENRA-SRL häufig als minimal Konsens definiert. Insgesamt ist die 

Umsetzung dieser WENRA SRL nicht ausreichend, um gefährliche alterungsbedingte Auswirkungen zu 

vermeiden.16  

Auf internationaler Ebene hat die Internationale Atomenergieagentur (IAEO) einen Sicherheitsleitfaden 

zum Alterungsmanagement erarbeitet (IAEA 2009) sowie einen aktuellen speziellen Sicherheitsleitfaden 

mit Empfehlungen zum Alterungsmanagement und Langzeitbetrieb herausgegeben (IAEA 2018)17. Um 

die Mitgliedstaaten bei der effektiven Bewältigung von negativen Alterungseffekten zu unterstützen, hat 

 

15 WENRA RL I1.1 besagt: ăThe operating organisation shall have an Ageing Management Programme (AMP) to identify all ageing 
mechanisms relevant to safety significant SSCs, determine their possible consequences, and determine necessary activities in order to maintain the 
operability and reliability of these SSCs.ó 

16 Die WENRA SRL sollten aber zumindest vollständig umgesetzt werden. 

17 Der Sicherheitsleitfaden konzentriert sich im Wesentlichen auf das Handhaben der Alterung von SSCs im Rahmen des 
Alterungsmanagement. 
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die IAEO zudem das Programm ăInternational Generic Ageing Lessons Learned (IGALL)ò entwickelt18 

(IAEA 2015). 

Die Empfehlungen der IAEO sind jedoch nicht bindend, da sie keine Behörde ist. Die Festlegung eines 

geeigneten Verfahrens, sowie spezifischer Vorkehrungen zur Gewährleistung des erforderlichen 

Sicherheitsniveaus für den verlängerten Betrieb hängen von Einzelfallentscheidungen ab. Daher ist es sehr 

wichtig, die Öffentlichkeit in das Entscheidungsverfahren einzubinden (siehe Kapitel 8). 

3.2.6. LvB (LBB) und Alterungsmanagement 

Als wichtiger Beitrag zum Hintanhalten von ð ohne Vorwarnung spontan auftretenden - Druckbehälter- 

und Druckrohrleitungsexplosionen mit oft katastrophaler Auswirkung wurde das sog. ăLeck vor Bruch 

(LvB)ò-Konzept, ăLeak before Breakò (LBB) Concept, entwickelt ((Laufs 2013), (GRS 2016), (GRS 

2020)). Dieses beruht wiederum auf verschiedenen Konzepten der Bruchmechanik. Diese beschreiben 

näherungsweise das Verhalten im Werkstoff vorhandener oder neu gebildeter Risse ð Stillstand oder 

Wachstum bis zum Bruch ð unter mechanischer Belastung. Wichtige gegensätzliche Stahleigenschaften 

sind Duktilität und Sprödigkeit. Für das bruchmechanische Verhalten eines Stahles ist maßgeblich, wo er 

im Eigenschaftskontinuum zwischen duktil und spröde angesiedelt ist ð die hochfesten Stähle der 

druckführenden Umschließung sind näher dem spröden Ende und wird als zähe (tough) bezeichnet. Zum 

Gegensatz zur nachteiligen versprödungsverursachten Sprödigkeit wird in diesem Kontext die vorteilhafte 

Bruchzähigkeit (fracture toughness), Sprödbruch (brittle fracture) versus Zähbruch (tough fracture), duktil 

bleibt reserviert für ductile-brittle transtition und duktil-spröden Übergang.  

Von einem das Leck vor Bruch-Kriterium erfüllenden Werkstoff einer druckführenden Umschließung ð 

z.B. Primärkreislauf aus RDB inklusive verbundenen Rohrleitungen ð wird vorausgesetzt, dass ein in der 

Umschließungswand vorhandener oder neu entstehender Riss sich soweit annähernd stabil verhält, dass 

sich dieser beim Durchdringen der Wand vor katastrophalem Bruch derselben durch ein Leck bemerkbar 

macht ð etwa durch geräuschvolles Austreten von Dampf ð sodass noch Zeit für Sicherungsmaßnahmen 

bleiben (KTA 2014). 

Das LvB (LBB) Konzept wurde im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts national und im Rahmen 

internationaler Kooperationen theoretisch und experimentell entwickelt (vgl. Abbildung 2. 

Sicherheitsbeurteilungen, Nachqualifizierung und Nachrüstungen von Reaktorwerkstoffen nach LvB-

Kriterien insbesondere älterer KKWe kam eine wichtige Rolle zu (ETE ROADMAP 2005). 

 

Abbildung 2: Hierarchischer Aufbau der Maßnahmen zum Bruchausschluss für Rohrleitungen nach 
deutschem Regelwerk (modifiziert nach (GRS2016)) 

 

18 Ziel des Programms und des Berichtes war es, eine technische Grundlage und praktische Leitlinien für das 
Alterungsmanagement von SSCs bereitzustellen, die für die Sicherheit von Kernkraftwerken von Bedeutung sind. 
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3.2.7. ENSREG Topical Peer Report (TPR) ĂAgeing Managementñ  

Zur Erhöhung der Sicherheit existierender Kernkraftwerke sollen laut Europäischer Nuclear Safety 

Directive (NSD) (EU Richtlinie 2014/87/EURATOM) zukünftig Topical Peer Reviews (TPR) in den 

europäischen KKW durchgeführt werden. Alle sechs Jahre soll ein gemeinsames Thema ausgewählt 

werden. Das erste Thema war das Alterungsmanagement.  

In der ersten Phase wurde jedes beteiligte Land aufgefordert, einen Länderbericht zu erstellen, in dem die 

implementierten Alterungsmanagementprogramme (AMP) beschrieben und bewertet werden. Im 

anschließenden Peer Review Prozess wurden technische Empfehlungen formuliert und veröffentlicht.19 

Die Peer Reviews werden von nationalen Aufsichtsbehörden und deren Sachverständigenorganisationen 

durchgeführt, aber ohne Beteiligung unabhängiger Experten (siehe Kapitel 8).  

Ergebnis war, dass in keinem Land die bestehenden Anforderungen an die 

Alterungsmanagementprogramme erfüllt sind.   

Der ENSREG Bericht zum TPR (ENSREG 2018a) zeigt Defizite und Herausforderungen der 

Alterungsmanagementprogramme.20 In ENSREG (2018b) befindet sich ein Vergleich in welchen Ländern 

die erforderlichen Anforderungen erfüllt werden. Dies wird in den folgenden Abschnitten ebenfalls 

dargestellt. Anmerkung: In einigen Ländern wird der ENSREG Abschlussbericht zum TPR 

Alterungsmanagement genutzt, um ð selbst bei den vom internationalen Expertenteam erkannten 

Defiziten ð zu erklären, dass Alterung in den alten Reaktoren kein Problem für den Langzeitbetrieb 

darstellt.  

Alterungsmanagementprogramme (AMP) insgesamt 

Die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der teilnehmenden Länder haben spezifische Anforderungen 

für das AMP festgelegt und diese in der nationalen Gesetzgebung oder in Leitlinien, in Übereinstimmung 

mit den IAEO-Sicherheitsstandards und WENRA SRLs umgesetzt. Jedoch sind wegen der verschiedenen 

Bauweisen der KKW sowie der Unterschiede im Regelwerk die AMP in den einzelnen Ländern 

unterschiedlich (ENSREG 2018a). 

 

19 In der noch ausstehenden dritten Phase wird die ENSREG einen Umsetzungsplan für die identifizierten 
Verbesserungspotenziale erstellen, der dann Grundlage für die länderspezifischen Aktionspläne sein soll. Nach der Erstellung 
des Umsetzungsplanes wird jedes Land einen Aktionsplan entwickeln. Erst im Jahr 2023 wird die ENSREG über den Stand 
der Umsetzung der in den Aktionsplänen festgelegten Maßnahmen berichten. 

20 ENSREG formuliert neben ăGood Practicesò, ăGood Performancesò auch Punkte mit Verbesserungspotenzial (ăArea for 
Improvementò), wenn das erwartete Anforderungsniveau (ăExpected level of performanceò) nicht erf¿llt wird. Untersucht 
wurden neben dem gesamten Alterungsmanagementprogramm (AMP), das AMP für nicht zugängliche Rohrleitungen, für den 
Reaktordruckbehälter, für die Containment-Betonstrukturen und für elektrische Kabel.  

Beispiel: In einer Pressemeldung behauptete das ENSI, es sei generell festgestellt worden, dass in den 

Schweizer Kernkraftwerken effektive Alterungsmanagementprogramme implementiert sind, mit 

denen die Verfügbarkeit der Sicherheitssysteme über die gesamte Betriebszeit sichergestellt ist. Die 

regulatorischen Vorgaben in der Schweiz bezüglich der Alterungsüberwachung stünden im Einklang 

mit den internationalen Anforderungen. (ENSI 2018a) Das ist insofern bemerkenswert, weil ENSREG 

bescheinigte, dass neue IAEO Anforderungen im AMP der Schweiz keine Berücksichtigung finden. 
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Anforderungen an das AMP insgesamt und Status in den Ländern (ENSREG 2018b):  

¶ Wird der Umfang des AMP nach der Veröffentlichung von neuen IAEO-Anforderungen 

überprüft und ggf. aktualisiert? Dies wird laut ENSREG nicht erfüllt in: Bulgarien, 

Deutschland, Großbritannien, Rumänien, Slowenien, Schweiz und Ukraine. 

¶ Werden während langer Bauzeiten oder längeren Stillstandzeiten relevante 

Alterungsmechanismen identifiziert und geeignete Maßnahmen ergriffen, um beginnende 

Alterungsprozesse oder andere Auswirkungen zu begrenzen? Nicht erfüllt wird dies laut 

ENSREG in: Bulgarien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, 

Slowakei, Schweden, Tschechien, Ukraine, Ungarn. 

AMP für verdeckt liegende Rohrleitungen 

Korrosion ist der Hauptschädigungsmechanismus, der zu Leckagen in verdeckt liegenden Rohrleitungen 

führen kann. Das erst kürzlich eingeführte AMP, das in allen Ländern auf Inspektionen basiert, hat sich 

laut ENSREG noch nicht als effektiv erwiesen. Zerstörungsfreie Prüfmethoden zum Auffinden lokaler 

Korrosion in nicht zugänglichen Rohrleitungen, die für die Verwendung von großen Längen oder 

komplizierter Geometrie geeignet sind, wurden noch nicht eingeführt (ENSREG 2018a). 

Anforderungen an AMP für verdeckte Rohrleitungen und Status in den Ländern (ENSREG 2018b):  

¶ Ist die Prüfung von sicherheitsrelevanten Rohrleitungsdurchführungen durch 

Betonbauwerke Teil des AMP? Laut ENSREG wird dies nicht erfüllt in: Bulgarien, 

Finnland, Großbritannien, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowenien, Ukraine, Ungarn. 

¶ Ist der Umfang der gezielten Kontrolle von nicht zugänglichen Rohrleitungen 

ausreichend? Dies ist laut ENSREG nicht der Fall in: Schweiz, Ukraine. 

¶ Wird die Gelegenheitskontrolle von nicht zugänglichen Rohrleitungen immer dann 

durchgeführt, wenn die Rohrleitungen für andere Zwecke zugänglich sind? Dies wird laut 

ENSREG nicht durchgeführt in: Bulgarien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Schweiz 

und Ukraine. 

AMP für Kabel  

Kabel spielen eine wichtige Rolle in Kernkraftwerken, da Sicherheitssysteme von der Stromversorgung 

abhängig sind und die Steuerung der Anlage von Signalen der Instrumentierung abhängig ist. In mehreren 

Ländern wurden aus unterschiedlichen Gründen in den jeweiligen KKW Kabel ausgetauscht. 

Sichtprüfungen sowie mechanische und elektrische Tests der Kabel im Rahmen des AMP haben nicht nur 

Alterungsschäden, sondern auch Auslegungs- und Installationsfehler aufgedeckt, so dass ein Ersatz 

erforderlich war.  

ENSREG stellte eine ganze Reihe von sicherheitsrelevanten Erwartungen zum Alterungsmanagement von 

Kabeln auf. Aufgrund der Komplexität der Materie erfolgte aber kein Vergleich, ob diese Anforderungen 

in den einzelnen Ländern erfüllt werden (ENSREG 2018a). 

AMP für Betonstrukturen des Containments 

ENSREG stellte fest, dass die Überwachung und die Bewertung des Zustands von Betonstrukturen in 

unterschiedlichem Ausmaß durchgeführt werden, von Sichtprüfungen, über regelmäßige Messungen und 

Tests bis hin zum Einsatz fortschrittlicher Technologien ENSREG betont die Wichtigkeit von 
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Forschungs- und Inspektionsprogrammen, um Kenntnisse über die Materialeigenschaften von alternden 

Betonstrukturen zu verbessern (ENSREG 2018a). 

Laut ENSREG ist es schwierig, objektive und umfassende Akzeptanzkriterien für das AMP von 

Betonstrukturen zu definieren. Die Entwicklung solcher Kriterien für eine Reihe der 

Degradierungsmechanismen würde aber die Wirksamkeit der AMP verbessern (ENSREG 2018a). 

AMP für den Reaktordruckbehälter (RDB) 

Laut ENSREG unterscheiden sich Vorschriften und Methoden in den einzelnen Ländern vor allem aus 

praktischen Gründen, die sich aus verschiedenen Designs der RDB und den bei Konstruktion, Herstellung 

und Betrieb angewandten Standards ergeben. Das Review ergab auch, dass die kerntechnische Industrie 

auf europäischer Ebene zusammenarbeiten muss, um die zerstörungsfreien betriebsbegleitenden 

Prüfungen zu verbessern (ENSREG 2018a). 

Anforderungen an AMP für Reaktordruckbehälter und Status in den Ländern (ENSREG 2018b):  

¶ Werden umfassende zerstörungsfreie Prüfungen im Grundmaterial des der RDB-Wand im 

Bereich des Reaktorkerns durchgeführt, um Defekte zu entdecken? Nicht durchgeführt 

wird dieses laut ENSREG in: Bulgarien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, 

Schweden, Slowenien, Ukraine und Ungarn. 

¶ Müssen Ermüdungsanalysen an den Bauteilen die spezifische Wirkung des angrenzenden 

Kühlmittels berücksichtigen? Dies erfolgt laut ENSREG nicht in: Bulgarien, Ukraine. 

3.2.8. Betriebszeitabhängige Ausfallraten 

Unvorhergesehene frühzeitige Alterungsprozesse bergen immer ein erhöhtes Risiko, da sie häufig erst 

entdeckt werden, wenn sich bereits Schäden oder Vorschädigungen entwickelt haben. Die Abhängigkeit 

der Ausfallrate mit der Betriebszeit lässt sich durch die sogenannte Badewannenkurve beschreiben (siehe 

Abbildung 3) (Renneberg 2010). 

 

Abbildung 3: Badewannenkurve: Ausfallrate in Abhängigkeit von der Betriebszeit (eigene Darstellung, 
Quelle Renneberg 2010). 

 

Nach einer Anlaufphase bleibt die Ausfallrate auf vergleichsweise niedrigem Niveau über einen weiteren 

Zeitraum in der Regel konstant, bis schließlich Alterungsprozesse zu Ausfällen führen. Die geringste 

Ausfallrate ist in dem Zeitraum, in dem die Frühausfälle abgeklungen sind und noch keine 

alterungsbedingten Ausfälle auftreten (t1 und t2).  
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Die flache Linie der Badewannenkurve (t1 bis t2) durch Nachrüstungen und Alterungsmanagement 

(Kapitel 3.2.5) zu verlängern und den Anstieg der Altersflanke zu verzögern, ist aus den folgenden 

Gründen nur begrenzt möglich. 

¶ Die Alterung der Anlagen schreitet schneller voran als der vorsorgende Austausch von 

Bauteilen. 

¶ Die deutlichen konzeptionellen Sicherheitsnachteile, insbesondere das schlechtere 

Anlagendesign und geringere Werkstoffqualität, führen zu einer systematisch höheren 

Fehlerquote. 

¶ Nachträgliche Änderungen führen praktisch in jedem System statistisch zu Folgefehlern. 

Das einfache Schaubild der Badewannenkurve ist deshalb zu ergänzen. Das Ziel der Nachrüstungen und 

Alterungsmanagement besteht darin, den Beginn des Anstiegs der Altersflanke (t2) weiter hinauszuzögern 

oder den Anstieg der Altersflanke abzuschwächen. Da Modernisierungsmaßnahmen jedoch ihrerseits 

Folgefehler verursachen, überlagert sich die gedämpfte Altersflanke mit einem neuen Beitrag von 

Frühausfällen (Renneberg 2010). 

Die Betriebserfahrungen zeigen, dass die Ausfallraten in älteren KKW im Vergleich zu jenen in jüngeren 

KKW deutlich höher sind (siehe Kapitel 3.5). 

3.2.9. Umgang mit alterungsbedingten meldepflichtigen Ereignissen 

Die Sicherheit in Kernkraftwerke soll durch ein gestaffeltes Sicherheitskonzept gewährleistet werden. Das 

gestaffelte Sicherheitskonzept gliedert sich in der Regel in fünf Ebenen. Sollte eine Ebene versagen, 

kommen die nächste Ebene zum Tragen. Die Wirksamkeit jeder einzelnen Ebene ist ein wesentliches 

Element des gestaffelten Sicherheitskonzepts, um Unfällen vorzubeugen (EU 2014). 

Auf der Sicherheitsebene 1 soll durch eine entsprechende Auslegung und Qualität der technischen 

Einrichtungen sowie durch eine geeignete Betriebsführung ein sicherer Normalbetrieb unter Vermeidung 

von Störungen gewährleistet werden.  

Die Vermeidung von Ereignissen der INES Stufe 0 entspricht der Sicherheitsebene 1 des gestaffelten 

Sicherheitskonzepts und gilt als Basis für einen sicheren Betrieb. Dennoch wird beim Auftreten dieser 

Ereignisse von Betreiber und Aufsichtsbehörde meist nur auf die geringe sicherheitstechnische Bedeutung 

des jeweiligen Ereignisses verwiesen. 

Oft ist der Umgang der KKW-Betreiber mit den alterungsbedingten meldepflichtigen Ereignissen nicht 

ausreichend sicherheitsorientiert. Im Sicherheitsmanagementsystem stellt der Erfahrungsrückfluss ein 

bedeutsames Element dar. Bestandteil des Erfahrungsrückflusses ist dabei auch, aufgetretene Ereignisse 

systematisch zu erfassen, auszuwerten und Maßnahmen zur Vermeidung deren erneuten Eintritts 

festzulegen. Bei einer ganzheitlichen Ereignisanalyse des Betreibers wird ein Ansatz zu Grunde gelegt, der 

die Thematik Mensch-Technik-Organisation (MTO) berücksichtigen soll (RSK 2014). 

Die deutsche Reaktorsicherheitskommission (RSK) erklärte, dass ihr mehrfach Ereignisanalysen 

vorgestellt wurden, die weder ausreichenden Tiefgang hatten noch vollständig waren, denen eine plausible 

Ableitung der Analyseergebnisse aus dem Ereignisablauf fehlte und bei denen der Zusammenhang 

zwischen Analyseergebnis und abgeleiteten korrektiven Maßnahmen (technische, organisatorische, 

personelle) nicht nachvollziehbar war (RSK 2014).  
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Dieses in Deutschland beobachtete Vorgehen zeigt sich auch in anderen Ländern. Solange aber die 

Ursache eines Ereignisses nicht ermittelt wurde, kann auch keine geeignete Abhilfe geschaffen werden. 

Wiederholtes Auftreten ist zu befürchten, wobei insbesondere Ereignisse durch gemeinsam verursachte 

Ausfälle (GVA) eine besondere Gefahr darstellen (siehe Kapitel 3.6). 

3.3. Veralten der Anlage und Grenzen von Nachrüstungen 

Laut IAEO wird zwischen dem physischen Altern von Strukturen, Systeme und Komponenten (SSCs) 

und dem nicht-physischen Altern (Veralten) unterschieden. Das nicht-physische Altern von SSCs ist der 

Prozess ihres Veraltens infolge der Verfügbarkeit und Entwicklung von Wissen und Technologie (IAEA 

2018). Die Sicherheit der KKW kann durch ein Veralten von Technologie, Konzepten und personellen 

Kompetenzen stark beeinträchtigt werden. 

Gemäß IAEA (2018) gibt es drei Typen des Veraltens, die die Möglichkeit für einen Langzeitbetrieb 

einschränken: 

¶ Konzeptionelle Alterung: Es bestehen Auslegungsschwächen der Anlagen sowie 

Abweichungen von aktuellen Regelwerken, Normen und Standards.  

¶ Technologische Alterung: Ersatzteile, technischer Support, Lieferanten und 

Industriekapazitäten fehlen.  

¶ Know-How und Know-Why-Verlust: Das Wissen über die Standards, Regelwerk und 

Technologie wird nicht auf dem aktuellen Stand gehalten.  

3.3.1. Veralten der Auslegung 

Die konzeptionelle Alterung äußert sich vor allem durch ein veraltetes Sicherheitskonzept im Vergleich 

zu aktuellen Sicherheitsanforderungen und Regelwerken sowie in einer fehlenden Berücksichtigung neuer 

wissenschaftliche Erkenntnisse zur Beherrschung von Unfallabläufen oder externen Einwirkungen (z. B. 

Erdbeben und Terrorismus). 

Durch die Auslegung von KKW ist sicher zu stellen, dass Stör- und Unfälle beherrscht bzw. verhindert 

werden. Die schweren Unfälle in der Geschichte der Kerntechnik, wie Three Mile Island, Tschernobyl 

und Fukushima, haben gezeigt, dass es grundlegende Sicherheitsprobleme insbesondere in alten KKW 

gibt, deren Auslegung in den 1960 und 1970 Jahren stattgefunden hat. Die Auslegung dieser Reaktoren ist 

veraltet und weist starke Mängel auf.  

Das ENSI erklärt (2014):  

ăDass bestehende Kernkraftwerke nie vollstªndig auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik gehalten werden 

können, ist offensichtlich. Niemand bestreitet, dass vor 40 Jahren gebaute Kernkraftwerke in der damaligen Form heute 

nicht mehr bewilligt w¿rden.ò  

Häufig gelten die aktuellen regulatorischen Anforderungen vollumfänglich nur für neue Reaktoren, 

während für bestehende Anlagen diese Anforderungen mit Einschränkungen gelten, da sie sich aus 

technischen Gründen nicht umsetzen lassen.  

Theorie und Realität sicherheitstechnischer Auslegungsgrundsätze 

Um die Sicherheit von Kernkraftwerken trotz Ausfallwahrscheinlichkeiten von Einzelkomponenten zu 

gewährleisten, existieren eine Reihe von Sicherheitsprinzipien bei der Auslegung. Für die wichtigsten 
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Sicherheitsprinzipien werden im Folgenden die heutigen Sicherheitsprinzipien und die reale Auslegung in 

den Altanlagen gegenübergestellt. 

Redundanz: Damit das Versagen eines Systems keine sicherheitstechnischen Auswirkungen hat, muss 

mehr als ein System für die gleiche Funktion vorhanden sein. Der Grad an Redundanz ist in Altanlagen 

geringer als in neueren Anlagen. Das sogenannte Einzelfehlerkonzept (Redundanzgrad n+1) soll 

gewährleisten, dass bei Ausfall eines Stranges eines Sicherheitssystems durch den dazu redundanten Strang 

die sicherheitstechnische Funktion vollständig erfüllt wird. Die Auslegungen neuerer Reaktoren 

berücksichtigt die Betriebserfahrungen und hat einen höheren Redundanzgrad (n+2). 

Räumliche Trennung: Sicherheitssysteme gleicher Funktion müssen so weit wie möglich räumlich 

getrennt aufgestellt werden, damit sie nicht durch die gleiche Einwirkung zerstört werden können. Nach 

dem Fehler eines Systems/einer Komponente soll so der vollständige Ausfall der Sicherheitsfunktion 

vermieden werden. Mehrfach vorhandene Sicherheitssysteme (Redundanzen) gewährleisten nur dann eine 

höhere Sicherheit, wenn diese räumlich getrennt (und nicht vermascht) sind. In den Altanlagen ist dieses 

oftmals nicht der Fall. 

Unabhängigkeit: Damit Fehler in einem System keine Auswirkungen auf die redundanten Systeme haben 

können, sollen die einzelnen redundanten Sicherheitssysteme ohne Vermaschung vollkommen 

unabhängig voneinander sein. Vor allem dürfen keine gemeinsamen aktiven Komponenten vorhanden 

sein. Das gilt auch für alle zugehörigen Hilfssysteme, wie Kühlung und Stromversorgung. Zusätzlich zur 

Verbesserung der Unabhängigkeit in jeder Sicherheitsebene sieht das WENRA Sicherheitsziel 4 für neue 

Kernkraftwerke (SO4) die Unabhängigkeit aller Sicherheitsebenen vor.21 Es soll sichergestellt werden, dass 

sich ein Ausfall und sogar Mehrfachausfälle auf einer Sicherheitsebene nicht auf die Komponenten der 

nächsten Sicherheitsebene auswirken. Tatsächlich sind in den Altanlagen Sicherheitssysteme, die mehrfach 

vorhanden sind, vermascht, d.h. sie haben gemeinsame Komponenten, so dass der Ausfall einer 

Komponente weitreichende Folgen haben kann. Dies gilt für Systeme der gleichen Sicherheitsebene, aber 

auch für Systeme verschiedener Sicherheitsebenen des gestaffelten Sicherheitskonzepts. 

 

21 Wenn die erste Ebene (sicherer Normalbetrieb) versagt, sollen auf der zweiten Ebene anomale Betriebsbedingungen 
beherrscht bzw. Fehlfunktionen entdeckt werden. Wenn die zweite Ebene versagt, sollen mit den Systemen der 
Sicherheitsebene 3 die Auslegungsstörfälle mit hoher Zuverlässigkeit beherrscht werden. Wenn die dritte Ebene versagt, dann 
soll die vierte Ebene schwere Unfälle mit anlagenexterner Freisetzung von radioaktivem Material verhindern oder die Folgen 
abmildern. Die fünfte Schutzebene zielt auf die Abmilderung der radiologischen Auswirkungen durch anlagenexterne 
Notfallmaßnahmen ab (EU 2014). 
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Diversität: Um einen Ausfall der redundanten, d.h. der mehrfach vorhandenen, aber gleichartigen, 

Komponenten und Systemen aus gleicher Ursache zu verhindern, werden für die gleiche 

Sicherheitsfunktion Komponenten/Systeme, die nach verschiedenem (physikalischen) Prinzip arbeiten 

eingesetzt. Das Prinzip der Diversität ist bei alten Kernkraftwerken nicht oder nur zu einem geringen 

Umfang umgesetzt. 

3.3.2. Technologische Alterung und Probleme der Wartung  

Die technologische Alterung bezeichnet den Einsatz von nicht optimierten und nicht langzeitbeständigen 

Werkstoffen, ungünstige Verfahrenstechnik und Prozessparameter, überholte Steuerungs- und 

Leittechniksysteme, unzureichende Prüfverfahren etc. Die technologische Alterung ist eine wesentliche 

Ursache für die alterungsbedingten Ausfälle von SSCs.  

Wegen des Fehlens von Betriebserfahrungen in den früheren Jahren des Baus von Kernkraftwerken war 

die Wahl von Materialien und Fertigungsprozessen nicht immer optimal. Daher sind insbesondere für alte 

Kernkraftwerke Alterungsprozesse ein besonderes Problem. 

Beispiel: In einem Forschungsvorhaben des Bundesamts für Strahlenschutz wurde eine systematische 

Analyse des Gefährdungspotenzials durch Korrosion durchgeführt. Ausgangsbasis waren Meldungen 

über Vorkommnisse in deutschen KKW aus den Jahren 1994 bis 2004, deren Ursache im Auftreten 

von Korrosion lag. Generell weisen Altanlagen deutlich mehr korrosionsbedingte Ereignisse als 

Neuanlagen auf. Ursächlich für die höhere Schadensrate sind auch die fehlenden kerntechnischen 

Regeln, die erst nach Fertigung der Komponenten und Auslegung der Anlagen in Kraft traten (BfS 

2007).  

Beispiel: Durch die technische Entwicklung der Fertigungstechnologie ergeben sich Unterschiede bei 

der Ausführung der druckführenden Umschließung beider Blöcke des deutschen KKW 

Neckarwestheim (GKN). Qualitative Unterschiede in der Auslegung der Rohrleitungen führen im 13 

Jahre älteren GKN I zu einem höheren Spannungsniveau in der Hauptkühlmittelleitung und damit 

deutlich geringeren kritischen Risslängen: Da der Werkstoff nicht so zäh ist wie bei GKN II, ist die 

Länge eines kleinen Risses, bei dessen Erreichen es zu einem Aufreißen der Rohrleitung und damit zu 

einem Bruch kommt, wesentlich kleiner. Insbesondere bei Leckagen oder Rissen in Rohrleitungen ist 

das Risiko unbeherrschbarer Ereignisabläufe höher. 

Beispiel: Ventile z. B. werden in einem Kernkraftwerk in mehr als 1000 verschiedenen Formen und 

Größen eingesetzt. Die Anzahl und Vielfalt der Ventile bedeuten, dass ihre Wartung im Allgemeinen 

von spezialisierten Firmen ausgeführt wird. Jedes Ventil wird durch ein eigenes Stellglied (Auslöser) 

gesteuert. An KKW wurden Stellglieder mit einer Auslegungszeit von 25-30 Jahren als wartungsfreie 

Komponente geliefert, danach müssen sie gewartet bzw. ersetzt werden. Ein Problem bei der 

Instandhaltung der Stellglieder alter Anlagen besteht darin, dass es zum Zeitpunkt der Installation keine 

Standardisierung für ihre Montage gab. In einigen Fällen ist die Dokumentation unzureichend, 

ungenau oder nicht vorhanden. Das Ersetzen des Stellglieds verlangt qualifizierte und erfahrene 

Fachkräfte (NEI 2016). Diese sind allerdings unter den bestehenden Rahmenbedingungen 

(Fachkräftemangel, Rückgang der kerntechnischen Industrie etc.) nicht ausreichend gewährleistet. 
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Eine Laufzeitverlängerung von alternden Kernkraftwerken wirft besondere Wartungsprobleme auf. Die 

Dokumentationen der Systeme sind häufig unzureichend sein. Zusätzlich können durch das Alter 

Ersatzteile schwer zu beschaffen sein. Technologischer Fortschritt und Änderungen in der Lieferkette 

führen dazu, dass die Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind ð sie sind veraltet. Aufgrund des Alters hat der 

Originalhersteller die Produktion der Komponenten eingestellt oder er ist nicht mehr in der Branche tätig. 

3.3.3. Grenzen der Nachrüstungen 

Von den Betreibern der KKW wird oft versichert, die älteren Reaktoren würden ständig nachgerüstet und 

wiesen so ein hohes Sicherheitsniveau auf. Als Beweis werden die hohen Summen genannt, die in ihre 

Nachrüstungen investiert würden. Durch Nachrüstung kann es zu relativen Verbesserungen des 

Sicherheitszustandes kommen. Ob das erreichte Sicherheitsniveau jedoch ausreichend ist, ist eine andere 

Frage. Ein Vertreter des Betreibers des KKW Beznau in der Schweiz erklärte zutreffend, das KKW sei 

zwar das am stärksten nachgerüstete KKW der Welt, das hieße natürlich nicht, dass es damit das sicherste 

KKW der Welt sei (Richner 2015). 

Im folgenden Abschnitt werden die Grenzen der Nachrüstungen aufgezeigt.  

Technische Grenzen der Nachrüstung 

Nicht alle Auslegungsdefizite lassen sich durch Nachrüstungen beseitigen: Ein erheblicher Teil des 

Sicherheitsstandards wird bereits bei der Auslegung des KKW festgelegt und kann durch Nachrüstungen 

grundsätzlich nicht mehr verbessert werden. Viele Schwachstellen sind durch Nachrüstungen nicht oder 

nur begrenzt behebbar. So haben alte Reaktoren eine begrenzte Anzahl von Sicherheitssystemen. 

Auslegungsdefizite bestehen in alten Anlagen, da bis in die 1970er Jahre hinein Redundanz, Diversität, 

passive Systeme und räumlicher Trennung im Allgemeinen nicht ausreichend Bedeutung beigemessen 

wurde.  

Nachrüstungen von zusätzlichen Sicherheitssystemen sind u.a. aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur 

bis zu einem begrenzten Umfang möglich. Die Einhaltung heutiger Sicherheitsstandards würde praktisch 

einen kompletten Neubau eines KKW bedingen. Die nicht behebbaren Unterschiede betreffen auch den 

geringeren Schutz gegen externe Einwirkungen (insbesondere Erdbeben und Flugzeugabsturz) sowie die 

nicht ausreichende Vorsorge gegen auslegungsüberschreitende Störfälle. 

Wirtschaftliche Erwägungen verhindern technisch machbare Nachrüstungen 

Nachrüstungen bieten der Aufsichtsbehörde grundsätzlich die Möglichkeit, in gewissem Rahmen 

technisch mögliche sicherheitstechnische Verbesserungen einzufordern. Was nachgerüstet wird, wird aber 

nicht nur von sicherheitstechnischen, sondern auch von wirtschaftlichen Kriterien bestimmt. Der 

bestehende Beurteilungs- und Ermessensspielraum wird z. B. in Deutschland bei den gleichen 

Reaktortypen von der zuständigen Atomaufsicht22 in unterschiedlicher Weise ausgeübt. Denn als 

Kriterium für die Angemessenheit von Nachrüstungen wird neben den Anforderungen an den Schutz der 

Bevölkerung auch die Zumutbarkeit für den Betreiber herangezogen. 

Die KKW-Betreiber in Europa haben sich in der Initiative ENISS (European Nuclear Installation Safety 

Standards) zusammengeschlossen. Diese vertritt die europäischen Energieversorger mit KKW aus 16 

europäischen Ländern. Nach der Meinung der ENISS muss der Langzeitbetrieb von KKW bezahlbar 

(ăaffordableò) bleiben. So sollten in einer Sicherheitsanalyse die Sicherheitsverbesserungen definiert 

werden, die angemessen durchführbar sind. Häufig definiert der Betreiber ein festes Budget für die 

 

22 In Deutschland sind die jeweiligen Atomaufsichten der Bundesländer zuständig.  
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Laufzeitverlängerung und ăklªrtò mit der Aufsichtsbehörde, welche Maßnahmen mit diesem Budget 

durchgeführt werden können (ENISS 2015). 

Grenzen im rechtlichen und politischen Rahmen 

Wichtig ist im Rahmen der Laufzeitverlängerung auch, dass die atomrechtliche Aufsichtsbehörde 

unabhängig (von politischen Entscheidungen) ist und genügend personelle und finanzielle Ressourcen hat, 

um ð im Sinne des Schutzes der Bevölkerung ð erforderliche Nachrüstungen einzufordern.  

Auch die EU Richtlinie 2014/87/EURATOM betont: Es ist von größter Bedeutung, dass die zuständigen 

Aufsichts- und Genehmigungsbehörden in der Lage sind, im Rahmen der regulatorischen 

Entscheidungsfindung ihre Befugnisse unparteiisch, transparent und frei von Beeinflussung auszuüben, 

damit ein hohes Maß an nuklearer Sicherheit gewährleistet ist. Insbesondere sollten die Aufsichts- und 

Genehmigungsbehörden über ausreichende rechtliche Befugnisse, eine ausreichende Personalausstattung 

und ausreichende finanzielle Mittel für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der ihnen übertragenen 

Aufgaben verfügen (EU 2014). 

Die Unabhängigkeit der Atomaufsichtsbehörden von politischen Entscheidungen ist insbesondere in 

Ländern, die laut Energiestrategie einen hohen Anteil von Kernenergie in ihrem Energiemix nutzen bzw. 

nutzen (wollen), in der Realität oft schwierig.  

Auch eine politische Entscheidung zu Laufzeitbegrenzung kann den Handlungsspielraum der 

Aufsichtsbehörde einschränken. In Deutschland waren die Aufsichtsbehörden durch die gesetzlich 

festgelegten Laufzeitbegrenzungen mit dem Atomausstiegsbeschluss 2010 rechtlich nicht in der Lage, 

grundlegende konzeptionelle Nachbesserungen der Anlagen zu verlangen23 (Renneberg 2010). 

Verzögerung der Nachrüstprogramme 

Sicherheitstechnisch erforderliche Nachrüstungen erfolgen in der Regel alles andere als umgehend. Es ist 

meist Praxis, Nachrüstungen über Jahre verteilt in den geplanten Stillstandzeiten für 

Revision/Brennelementwechsel durchzuführen, um wirtschaftliche Einbußen durch zusätzliche 

Stillstandzeiten zu vermeiden. So werden erforderliche Nachrüstungen oft erst nach vielen Jahren 

durchgeführt.  

Nachrüstungen erreichen nicht das erforderliche Sicherheitsniveau 

Trotz umfangreicher Nachrüstungen werden in alten KKW aktuelle Sicherheitsstandards nicht erreicht. 

Ein Beispiel dafür, ist der in Altanlagen implementierte Brandschutz. (Siehe Kapitel 3.7) Der Brandschutz 

in Altanlagen verlässt sich auf aktive Maßnahmen, die versagen können, statt auf eine entsprechende 

räumliche Trennung (passive Maßnahmen).  

 

23 Grundlegende aufwändige Maßnahmen, deren Realisierung mehrere Jahre in Anspruch genommen hätten und nur noch 
eine kurze Zeit zu einer Sicherheitserhöhung geführt hätten, wären vor dem Hintergrund der Restlaufzeitbegrenzung 
unverhältnismäßig gewesen. 

 

Beispiel: Im Jahr 2007 wurden durch ein Ereignis Schwachstellen des Notstromsystems im KKW 

Beznau deutlich. Die Installation der erforderlichen neuen Notstromanlage (Projekt AUTANOVE) 

dauerte bis Ende 2015.  



 

 

 

 

Risiken von Laufzeitverlängerungen  alter Atomkraftwerke   

 

28 | 218 
 

Ein Großteil der Nachrüstungen, auf die die Betreiber verweisen, diente zudem nicht dazu, das bereits bei 

der Genehmigung vorausgesetzte Sicherheitsniveau zu verbessern, sondern dazu, Fehler, die bereits bei 

Planung, Bau und Anlagenänderungen gemacht worden waren, zu beseitigen. Durch diese Nachrüstungen 

wurde erst diejenige Sicherheit realisiert, die zum Genehmigungszeitpunkt schon vorausgesetzt worden 

war (Renneberg 2010). 

Grundsätzlich ist auch zu bedenken, dass Nachrüstungen nicht automatisch den sicherheitstechnischen 

Zustand verbessern, sie können zunächst auch negative Auswirkungen haben. Die Ausfallrate von 

Komponenten ist statistisch gesehen zu Beginn durch Fehler bei Fertigung und Montage hoch (siehe 

Kapitel 3.2.8). Um diesem Trend so weit wie möglich entgegen zu wirken, wären strenge Auflagen zur 

Qualitätssicherung erforderlich.  

Kernkraftwerke sind komplexe Anlagen. Nachrüstungen können die ohnehin schon komplexen Anlagen 

noch unübersichtlicher machen. So ist es nie ganz auszuschließen, dass Nachrüstungen auch unerwünschte 

Auswirkungen haben oder systembezogen sogar kontraproduktiv sind. Nachrüstungen werden auch 

fehlerhaft umgesetzt werden, wie die Betriebserfahrungen zeigen.  

Insbesondere dann, wenn ein umfangreiches Nachrüstungsprogramm realisiert wird, um alte und veraltete 

Kraftwerke auf einen moderneren Stand zu bringen, sind Eingriffe mit einer Vielzahl möglicher 

Wechselwirkungen chemischer, mechanischer, elektrischer und elektronischer Art zwischen alt und neu 

nötig, die die Fehleranfälligkeit erhöhen. Bereits kleine Störungen und Nachlässigkeiten können dabei 

große sicherheitsrelevante Auswirkungen haben. Die Nachrüstung kann, zumindest für eine 

Übergangszeit, damit selbst zum Risiko werden. Diese Gesetzmäßigkeiten setzen der Nachrüstung, 

insbesondere zur Beseitigung konzeptioneller Schwächen der älteren Kernkraftwerke, deutliche Grenzen. 

Die Nachrüstungen erreichen auch deshalb nicht das Sicherheitsniveau neuer Anlagen, weil ð anstatt 

technischen Nachrüstungen im Bereich der Vorsorge durchzuführen ð vielfach lediglich 

Notfallmaßnahmen eingeführt werden.  

Als eine Konsequenz aus der Reaktorkatastrophe am 11. März 2011 in der japanischen Anlage Fukushima 

Dai-ichi wurde auf europäischer Ebene der sogenannte EU-Stresstest durchführt. Der EU-Stresstest 

betrachtet drei Bereiche der Sicherheit von Kernkraftwerken: Naturereignisse (Erdbeben, Überflutung, 

Extremwetterereignisse), Ausfälle der Stromversorgung und der Wärmeabfuhr sowie Maßnahmen und 

Vorgehen bei schweren Unfällen. In allen europäischen KKW wurden in umfangreichen Überprüfungen 

Defizite in den untersuchten Bereichen festgestellt.  

Im Rahmen von Nationalen Aktionsplänen (NAcPs) präsentierten die Länder Konzepte, um die 

identifizierten Mängel zu beheben. Aber nur einige Länder plan(t)en neue dauerhaft installierte und 

Beispiel: Im Juli 2007 wurden in Brunsbüttel fehlerhafte Verankerungen der Rohrleitungshalterungen 

des Not- und Nachkühlsystems entdeckt. Diese Halterungen sollen während eines Ereignisses mit 

Einwirkungen von außen insbesondere bei einem Erdbeben die Sicherheit der Anlage gewährleisten. 

Diese Fehler waren nur aufgrund von angeordneten ă¦bertragbarkeitspr¿fungenò bemerkt worden. 

Anlass dazu gaben etwa 8.000 falsch gesetzte Dübel in Biblis. Ursächlich für diese fehlerhaften 

Nachrüstungen im KKW Brunsbüttel war zum einen ein Mangel an fachkundigem Personal. 

Außerdem wurden die Arbeiten offenbar nicht nach Atomrecht durchgeführt und unterlagen damit 

nicht angemessenen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Zudem waren die Ausführungen für diese 

Arbeiten im Betriebshandbuch ungenügend. 
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teilweise gebunkerte Systeme. Statt umfangreicher Nachrüstungen oder endgültiger Abschaltung von 

besonders gefährdeten Anlagen wird in den meisten Ländern mit der Anschaffung von mobilen Geräten 

(Notfallmaßnahme) versucht Auslegungsdefizite zu kompensieren (vgl. JPG 2012). 

Es ist kritisch, sich in einer Extremsituation nach einem Erdbeben oder einer Überschwemmung alleinig 

auf die Betriebsmannschaft und den Einsatz von mobilen Geräten zu verlassen, um bei Verlust der 

Sicherheitssysteme die Kühlung des Reaktorkerns und der Lagerbecken zu gewährleisten. Die Situation 

wird dann noch verschärft, wenn man den vorhandenen Kompetenzverlust in den Atomanlagen 

berücksichtigen muss (siehe Kapitel 3.4) 

3.4. Schwindende Kenntnisse zu Auslegung und Betrieb der Anlagen 

In der Eröffnungsrede der Jahrestagung Kerntechnik 2017 nannte Ralf Güldner (Deutsches Atomforum 

- DAtF) als größte Herausforderung für die Sicherheit der Atomanlagen die Erhaltung der 

kerntechnischen Kompetenz (Güldner 2017). 

In allen Bereichen der Kernindustrie, ob Neubauprojekte, Brennstofffertigung, Wartung oder Stilllegung, 

sind Fachkenntnisse erforderlich, um erfolgreich und konkurrenzfähig zu sein. Aber die kerntechnische 

Branche befindet sich in einer Wettbewerbssituation mit anderen Industriezweigen um kompetentes 

Personal, wie Ingenieure und Projektleiter. Die gesamte Industrie steht einer demografischen 

Herausforderung im Laufe der nächsten paar Jahre gegenüber, weil sie eine alternde Belegschaft hat (NEI 

2017). 

Nach und nach gehen die Kenntnisse über die ursprünglichen Auslegungsgrundlagen der alten 

Kernkraftwerke verloren, da die Generation der Experten, welche die Anlagen konzipiert und in Betrieb 

genommen haben, in den Ruhestand wechselt. Gleichzeitig ist die vorhandene Dokumentation vielfach 

nicht vollständig und genügt nicht den heutigen Ansprüchen. Das Wissen und insbesondere das Know-

Why geht mit dem Ruhestand der Experten verloren. Kritisch ist hier etwa die genaue Begründung von 

Sicherheitsmargen, die durch den Einsatz neuer Methoden von der jungen Generation der Experten 

abgebaut werden. 

In einer aktuellen Studie des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu den deutschen 

KKW sind einige meldepflichtige Ereignisse aus den Jahren 2016 und 2017 aufgelistet, die auf 

Bedienungsfehlern beruhen, die mit einem Kompetenzverlust in Verbindung stehen (könnten) 

(Becker 2018). 

Die RSK hat im Jahr 2012 ein Memorandum ăDrohende Gefährdung der kerntechnischen Sicherheit 

durch Know-How- und Motivationsverlustò veröffentlicht (RSK 2012). Als Reaktion auf das 

Memorandum hat das BMUB die RSK um eine Stellungnahme gebeten. Die RSK stellt darin 2016 fest: 

Marktwirtschaftliche Gründe haben weiteren Zwang zu Veränderungen von Unternehmensstrukturen in 

allen beteiligten Organisationen (insbesondere bei Herstellern, Betreibern und Sachverständigen) bewirkt. 

Beispiel: Die Vorsitzende der tschechischen Atomaufsicht, Dana Drabova, hat Ende 2018 vor den 

Risiken einer Betriebsdauerverlängerung für das alte KKW Dukovany weit über das Jahr 2035 hinaus 

gewarnt. Sie reagierte auf einen Vorschlag des tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis. Er 

hatte eine Verlängerung der Laufzeit des KKW um weitere zehn Jahre bis 2045 ins Spiel gebracht. 

Eine Modernisierung der bestehenden Anlage wäre zehnmal günstiger als ein Reaktorneubau, 

argumentierte er. Zudem wäre ein Reaktorneubau frühestens im Jahr 2039 betriebsbereit (IM 2018). 
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Dies sind Gründe, die bisherigen Maßnahmen zur Gewährleistung der erforderlichen Motivation und des 

erforderlichen Know-hows bei den Mitarbeitern weiterhin zu hinterfragen (RSK 2016). Know-How- und 

Motivationsverlust wird in Deutschland möglicherweise durch den beschlossenen Atomausstieg verstärkt, 

aber auch in anderen Ländern hat der Rückgang der Kernenergie negative Folgen auf den erforderlichen 

Kompetenzerhalt. 

Know-How-Verlust und Motivationsverlust wirken sich auch negativ auf die sogenannte 

Sicherheitskultur24 aus, die ebenfalls entscheidend für einen sicheren Betrieb eines Kernkraftwerks ist. Die 

EU Richtlinie 2014/87/EURATOM betont die Wichtigkeit der Sicherheitskultur: Gemeinsam mit dem 

gestaffelten Sicherheitskonzept gilt eine effektive Sicherheitskultur im Nuklearbereich als wesentlicher 

Faktor für das Erreichen eines hohen Niveaus nuklearer Sicherheit und ihrer laufenden Verbesserung (EU 

2014). 

Betriebserfahrungen aus der KKW zeigen häufig Verstöße gegen die Sicherheitskultur. Es ist davon 

auszugehen, dass ein Teil der Nachlässigkeiten weder vom Betreiber noch vom Gutachter oder der 

Aufsichtsbehörde zeitnah entdeckt werden. Sie machen sich erst im Falle eines Störfalls negativ bemerkbar 

und können dann bei der Beherrschung eines Störfalls gravierende Konsequenzen haben. Dieses Problem 

ist insbesondere für Altanlagen relevant, da dort die Möglichkeiten zur Störfallbeherrschung geringer sind. 

Ein anderer Aspekt des Know-How-Verlustes ist, dass sich auf einem abnehmenden Markt die Anzahl 

von Herstellern und Dienstleistern, die in der kerntechnischen Industrie arbeiten, mit der Zeit verringert 

hat. Spezifische Erfahrung ist verloren gegangen und kann nicht auf einem erforderlichen Niveau gehalten 

werden. Das gilt besonders dort, wo die Lieferung von Ersatzteilen der nur in älteren Anlagen verwendeten 

Technologie erforderlich ist.  

Hersteller und Subunternehmer mit ungenügender Erfahrung in der kerntechnischen Industrie sind ein 

bedeutender Faktor für die Abnahme der Qualität und den Anstieg von Fehlerraten geworden. Aus der 

Auswertung von Betriebserfahrungen ist zu erkennen, dass es eine zunehmende Tendenz gibt, 

Komponenten ohne entsprechende Qualitätszertifikate zu installieren. Infolgedessen haben 

Nachrüstungen ein Risiko, neue Defekte in die Anlage einzuführen. 

 

24 ăDie Sicherheitskultur ist durch eine, für die Gewährleistung der Sicherheit der Anlage erforderliche, sicherheitsgerichtete Grundhaltung, 
Verantwortung und Handlungsweise aller Mitarbeiter bestimmt. Sicherheitskultur umfasst dazu die Gesamtheit der Eigenschaften und 
Verhaltensweisen innerhalb eines Unternehmens und beim Einzelnen, die dazu dienen, dass die nukleare Sicherheit als eine übergeordnete Priorität 
die Aufmerksamkeit erhält, die sie aufgrund ihrer Bedeutung erfordert. Sicherheitskultur betrifft sowohl die Organisation als auch die 
Einzelpersonen.ò (BMUB 2016). 



 

 

 

 

Risiken von Laufzeitverlängerungen  alter Atomkraftwerke   

 

31 | 218 
 

Laut WENRA Sicherheitsreferenzlevel B.6 soll der KKW-Betreiber qualifiziertes Personal haben, um die 

sicherheitsrelevanten Tätigkeiten von externen Firmen zu bewerten. Das ist jedoch vielfach nicht die 

Praxis. 

3.5. Sicherheitsvergleich zweier Reaktoren unterschiedlichen Alters  

Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) entwickelte eine Vorgehensweise für den 

Sicherheitsvergleich von Anlagen verschiedenen Alters in Zusammenhang mit den Anträgen der Betreiber 

zur sogenannten Reststrommengenübertragung in das Stromnetz aus einzelnen KKW bis zur Abschaltung 

derselben im Zuge des Atomausstiegs in Deutschland. Hierf¿r wurden ăBewertungsgegenstªndeò (BG) 

festgelegt, anhand derer ein Sicherheitsvergleich durchgeführt wurde (BMU 2008). Für den 

Sicherheitsvergleich zwischen den beiden Blöcken des KKW Neckarwestheim, es sind ein 

Druckwasserreaktor (DWR) der 2. Baulinie (GKN-1, Inbetriebnahme 1976)25 und ein DWR der 

KONVOI4  Baulinie (GKN-2, Inbetriebnahme 1989), wurden insgesamt 23 BG festgelegt. Bei 17 dieser 

23 BG ergab sich ein sicherheitstechnischer Vorteil für GKN-2. 

Nach Auffassung des deutschen Umweltministeriums (BMU) ist auf Grundlage einer Gesamtbewertung 

der durchgeführten vergleichenden Sicherheitsanalyse festzustellen, dass eine Übertragung von 

Elektrizitätsmengen auf GKN-1 das Risiko für die Bevölkerung erhöhen würde. Es zeigten sich 

Schwächen auf allen Sicherheitsebenen des gestaffelten Sicherheitskonzepts (siehe Kapitel 3.2.8). 

¶ GKN-1 hat auf der Sicherheitsebene 1 für alle der untersuchten übergeordneten Aspekte 

für Betriebs- und Auslegungsmerkmale weniger Reserven für die Vermeidung von 

Störungen aufgewiesen als GKN-2. Hier spielen insbesondere konzeptionelle Nachteile 

und die verwendeten Materialien eine große Rolle. 

¶ Auf der Sicherheitsebene 4 weist GKN-1 im Vergleich zu GKN-2, insbesondere aufgrund 

der schwächeren Auslegung gegen einen Flugzeugabsturz, geringere Sicherheitsreserven 

auf. 

Insgesamt ist GKN-1 gegen Störfälle generell wesentlich schlechter geschützt, weil sein gesamtes 

Sicherheitsdesign veraltet ist. Es besteht ein erhöhtes Risiko, dass Sicherheitssysteme im Störfall ausfallen. 

 

25 In Deutschland werden 4 Baulinien von DWR unterschieden. Die 1. und 2. Baulinie ist bereits endgültig stillgelegt. GKN-
1 wurde, wie die anderen Reaktoren der 2. Baulinie, 2011 endgültig abgeschaltet. 

Beispiel: Der Betreiber des KKW Dukovany hatte in der Vergangenheit relevante Tätigkeiten von 

Fremdfirmen durchführen lassen. Das war eine der Ursachen der langen nicht entdeckten fehlerhaften 

Röntgenaufnahmen und Schweißnähte, die im September 2015 bekannt wurden. Der Betreiber hatte 

eine Reihe von Subunternehmern beauftragt, wobei er die Verantwortung für die Sicherstellung der 

nuklearen Sicherheit de facto vertraglich auf diese übertrug. 

Beispiel: In Frankreich wurden nach dem Unfall von Fukushima die Bedingungen bezüglich des 

Einsatzes von externen Auftragnehmern in KKW während der ergänzenden Sicherheitsbewertung 

bewertet. ASN fasste die Ergebnisse folgendermaßen zusammen: EDF hätte nicht angemessen gezeigt, 

dass der Umfang der Aktivitäten durch Subunternehmer mit der Hauptverantwortung des 

Lizenznehmers/Betreibers für die Sicherheit der kerntechnischen Anlagen vereinbar sei (ASN 2011). 
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Denn die Sicherheitssysteme und -komponenten sind räumlich und verfahrenstechnisch nach dem 

heutigen Stand der Technik nicht hinreichend unabhängig voneinander. 

Zahl der Ereignisse  

Ein Vergleich verdeutlichte auch, dass die mittleren jährlichen Ereignisraten im GKN-1 wesentlich höher 

als die des GKN-2 sind. Aufgrund des größeren Erfahrungs- und Erkenntniszuwachses bei der 13 Jahre 

späteren Fertigstellung des GKN-2 besteht eine höhere Qualität in der Auslegung und Herstellung. Die 

ist ein wesentlicher Grund für die höhere Ereignisrate von GKN-1. Insbesondere im Bereich der 

Ereignisse mit Alterungsrelevanz liegt die Anzahl der Ereignisse bei GKN-1 viermal höher. Ereignisse mit 

Anforderung oder Fehlanregung einer Sicherheitseinrichtung, die oft auf Fehlern bei der Instandhaltung 

oder durch Ausfälle in der E- und Leittechnik verursacht wurden, traten bei GKN-1 rund zehnmal 

häufiger auf. Bei GKN-1 traten fünfmal so viele Ereignisse mit Anforderung des Notstromsystems auf. 

3.6. Besondere Gefahr: Gemeinsam verursachte Ausfälle (GVA) 

Die Betriebserfahrung zeigt, dass nicht alle Komponentenausfälle voneinander unabhängige 

Zufallsausfälle sind, sondern immer wieder mehrere Komponenten aus gleicher Ursache gleichzeitig 

unverfügbar sind bzw. sein können. Die sogenannten gemeinsam verursachten Ausfälle (GVA)26 bilden 

das wahrscheinlichste Szenario für den Ausfall redundanter Sicherheitssysteme in Kernkraftwerken und 

somit für das Eintreten eines schweren Unfalls. GVA-Ereignisse sind für alte KKW in doppelter Hinsicht 

ein gefährlicheres Problem: zum einen ist die Häufigkeit für das Auftreten alterungsbedingter Schäden 

signifikant größer. Zudem ist die Möglichkeit zur Störfallbeherrschung aufgrund von Auslegungsdefiziten 

geringer. 

Nach Meinung der deutschen Sachverständigenorganisation Gesellschaft für Anlagen- und 

Reaktorsicherheit (GRS) muss die GVA-Analyse deutlich erweitert werden. Fragestellungen hierbei sind 

u.a. der Umfang der GVA-Analysen (z. B. auch für alle gleichen Komponenten, Betriebsmittel oder 

 

26 engl. Common-cause failure (CCF) 

Beispiel: Im Rahmen einer Prüfung fällt an einem D1-Notstromdiesel in einem deutschen KKW eine 

Kühlwasserleckage auf. Ursache war interkristalline Korrosion aufgrund einer ungünstigen Paarung 

von Werkstoff und Kühlmittel. Ähnliche Befunde zeigten sich an allen vier redundant vorhandenen 

D1-Notstromdieseln und schwächer ausgeprägte an allen vier D2-Notstandsdieseln, denn sie waren 

vom gleichen Hersteller, verwendeten gleiche Werkstoffe, das gleiche Kühlmittel und arbeiteten unter 

den gleichen Betriebsbedingungen. 

Beispiel: Alterungsbedingte Fehler haben einen wesentlichen Beitrag zu den Ursachen von GVA-

Ereignissen. Bei den Sicherheits- und Entlastungsventilen z. B. wurden von 144 auf Deutschland 

übertragbare ICDE (International Common-Cause Failure Data Exchange) Ereignissen 57 durch 

Alterungsprozesse verursacht, dabei waren zwei dieser Phänomene für Deutschland nicht bekannt. 

Insofern wurden diese auch nicht im Alterungsmanagement integriert und folglich keine Vorsorge 

gegen den Ausfall getroffen. Einige der neu identifizierten GVA-Phänomene betrafen 

Arbeitssituationen oder Betriebszustände, die normalerweise nicht explizit betrachtet werden (z. B. 

Instandhaltungsvorgänge, Kurzstillstände, lange Revisionen) (Kreuser 2013). 
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Bauteile) und Ursachen für GVA-Ereignisse (z. B. ähnlicher Aufstellungsort, Instandhaltung oder 

Betriebsführung). 

Da aber nicht alle GVA-Phänomene vorhersehbar sind, die Konsequenzen aber zu schweren Unfällen 

führen können, hält die GRS es für sinnvoll, für alle sicherheitsrelevanten Funktionen eines 

Kernkraftwerks mindestens zwei Sicherheitssysteme vorzusehen, die vollständig diversitär zueinander sind 

und jedes in höchster Qualität (Kreuser 2013). Dieses ist, wie bereits erwähnt, insbesondere in alten KKW 

nicht der Fall.  

Aktuelle Untersuchungen von Betriebserfahrungen verdeutlichen außerdem, dass 

komponentengruppenübergreifende GVA-Ereignisse auftreten. Sie werden aber zurzeit nicht in der 

probabilistischen Sicherheitsanalyse (probabilistic safety analysis ð PSA) modelliert, obwohl sie einen 

signifikanten Einfluss auf PSA-Ergebnisse haben. Folgende Komponentenarten können u.a. von 

komponentengruppenübergreifenden GVA-Ereignissen betroffen sein: Motorbetätigte Armaturen, 

Rückschlagarmaturen, Batterien, Frischdampfarmaturen, Leittechnik-Komponenten und Notstromdiesel. 

Problematisch ist, dass übergreifende GVA-Phänomene sehr viele Komponenten betreffen können (z. B. 

30 gleichartige 10kV-Schalter). Daraus resultiert ein exponentielles Anwachsen der Anzahl der 

Basisereignisse. Dies kann durch die PSA-Software nicht mehr verarbeitet werden (Leberecht 2017). 

3.7. Besondere Gefahr: Brände 

Brände in KKW gehören zu den besonders gefährlichen Ereignissen. Dies gilt insbesondere für ältere 

Anlagen, deren Auslegung vor dem Brand im US-amerikanischen KKW Browns Ferry (1975)27 festgelegt 

wurde. In Folge des Brandes wurden die Gefahren durch Brände kritischer eingeschätzt.  

Bei einem Brand in einem KKW sind Funktionsausfälle von sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten 

und Systemen zu erwarten. Dies kann aber nicht nur das durch einen Kurzschluss direkt betroffene Kabel 

bzw. die entsprechende Systemkomponente betreffen. Im Brandfall kann durch thermische Belastungen 

oder Spannungsschwankungen die Funktion von Steuerungs- und Überwachungskabeln gestört werden, 

sodass die entsprechenden Systeme teilweise oder total ausfallen.  

Ein Brand kann sich vom Entzündungsort ausgehend über die Isolierung schnell entlang der Kabel 

ausbreiten. Wegen der Verlegung von Kabeln über große Abschnitte durch Tunnel und Schächte gilt das 

auch für weiter entfernt liegende und vom Raum der Brandentstehung getrennte Räume. In 

Brandversuchen wurden in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur Ausbreitungsgeschwindigkeiten 

bei horizontal verlegten Kabeln von 0,2 bis 1 Kabelmeter pro Minute ermittelt. Bei vertikal verlaufenden 

Kabeltrassen beträgt die Brandausbreitungsgeschwindigkeit für PVC- und PE-Kabel zwischen 25 cm und 

120 cm pro Minute (BMU 2005). Je nach Menge und Anordnung der Kabel können lang andauernde 

Brände mit Temperaturen bis zu 1000°C entstehen.28 

In der Folge des Brandes in Browns Ferry und aufgrund der Ergebnisse von Brandanalysen wurden in 

älteren KKW umfangreiche Nachrüstungen durchgeführt. Brandschutzwände wurden errichtet, 

Brandmeldeeinrichtungen installiert, betriebliche Brandschutzmaßnahmen eingeführt usw. So konnte der 

Brandschutz deutlich verbessert werden. Allerdings darf diese Verbesserung nicht darüber 

 

27 Zu dem Ereignis wäre es im KKW Ferry nicht gekommen, wenn die Stromversorgungs- und Steuerungskabel für jede der 
unabhängigen Pumpen des Kühlsystems baulich getrennt verlegt gewesen wären. 

28 Kabelbrände breiten sich nicht nur schnell aus und führen zu erheblichem Schaden, sondern sie sind auch schwer zu 
löschen. Negative Begleiterscheinungen sind zudem lang andauernde hohe Temperaturen, starke Raucherzeugung, Freisetzung 
gefährlicher toxischer Verbrennungsprodukte. 
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hinwegtäuschen, dass in den Altanlagen kein dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik 

entsprechender Brandschutz besteht, sondern die Anlagen nur an diesen nicht näher definierbaren Stand 

ăherangef¿hrtò wurden.  

Das Prinzip der räumlichen und funktionalen Trennung wurde erst nach dem Brand im KKW Browns 

Ferry zum Grundprinzip für die Auslegung von KKW. Problematisch ist in Altanlagen daher vor allem, 

dass die Kabel unterschiedlicher Sicherheitssysteme nicht ausreichend räumlich getrennt angeordnet sind 

und ein Brand so mehrfach vorhandene Sicherheitssysteme gleichzeitig zerstören kann. In neueren 

Anlagen werden Brandgefahren durch eine entsprechende Auslegung begrenzt, die eine komplette 

räumliche Trennung der Redundanzen der Sicherheitssysteme, insbesondere auch der entsprechenden 

elektrischen Leitungen und Kabel, vorsieht. 

Insgesamt ist in Altanlagen der Brandschutz auf einem deutlich geringeren Sicherheitsniveau als bei 

Neuanlagen, während gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Brandes deutlich erhöht 

ist. 

Die systematische Auswertung weltweiter Brandereignisse in Kernkraftwerken durch die IAEO zeigte u. 

a., dass annähernd 50% der Brände durch einen elektrischen Fehler29 verursacht wurden. Es zeigte sich 

auch, dass Mängel bei Brandschutzbarrieren, Brandmeldern und Brandbekämpfungseinrichtungen einen 

signifikanten Einfluss auf einen negativen Brandverlauf hatten (IAEA 2004). 

Der Brandschutz in Altanlagen verlässt sich weitestgehend auf aktive Maßnahmen, die versagen können, 

statt auf eine entsprechende räumliche Trennung (passive Maßnahmen) und besitzt damit 

sicherheitstechnisch Nachteile.30 Auslegungs- und materialbedingte Defizite sollen durch zusätzliche 

Brandmelder und Löschanlagen kompensiert werden. Dass diese Maßnahmen keinen ausreichenden 

Brandschutz gewährleisten, verdeutlichte der Transformatorbrand im KKW Krümmel im Sommer 2007.  

3.8. Besondere Gefahr: Externe Ereignisse 

Mit dem Betrieb von KKW ist immer ein Risiko verbunden. Das Auftreten eines schweren Unfalls kann 

nie ausgeschlossen werden, auch wenn die Unfallwahrscheinlichkeit von den Betreibern als gering 

angegeben wird. Einige der heutigen Risiken waren bei Auslegung der älteren KKW nicht bekannt. Zurzeit 

der Genehmigung der KKW wurde z. B. ein absichtlicher Absturz eines Verkehrsflugzeugs ð nach Vorbild 

der Terroranschläge vom 11.09.2001 ð nicht für möglich gehalten und so bei der Auslegung nicht 

berücksichtigt. 

 

29 und etwa ein Drittel durch eine Öl- oder Wasserstoffleckage 

30 Diese Schwachstelle ist auch hinsichtlich der Auswirkungen nach einem möglichen Flugzeugabsturz von Bedeutung.  

Beispiel: Am 28.06.2007 brach ein heftiges Feuer in einem Transformator des KKW Krümmel aus. 

Ursache war ein alterungsbedingter elektrischer Fehler. Es zeigte sich zudem, dass die Löschanlagen 

des Transformators zu gering dimensioniert waren. Zudem war die Werksfeuerwehr erst nach mehr 

als 10 Minuten einsatzbereit. Der Brand war inzwischen so heftig, dass er erst nach einigen Stunden, 

einzelne Glutnester erst nach Tagen, vollständig gelöscht werden konnte. Eine Reihe weiterer 

technischer Pannen und Bedienungsfehler führte zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Sicherheit 

des Reaktors (Neumann und Becker 2010). 
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Da bei Altanlagen weit weniger externe Einwirkungsmöglichkeiten berücksichtigt wurden als bei neueren 

Anlagen, sind sie weniger robust ausgelegt und weisen nachweislich geringere Sicherheitsreserven auf, die 

mit dem Alter weiter sinken. Jedoch nehmen die Gefahren durch bestimmte externe Einwirkungen zu. So 

kann sich die Bedrohungslage ändern z. B. durch Terroranschläge und Klimaänderungen, oder bestehende 

Risiken (z. B. die Häufigkeit und Stärke von Erdbeben) werden aufgrund von neuen Ereignissen und 

Erkenntnissen anders bewertet. 

3.8.1. Naturgefahren 

Der Fukushima-Dai-ichi-Unfall hat unter anderem gezeigt, wie wichtig ein ausreichender Schutz vor 

externen Gefahren ist. Im September 2014 wurde eine überarbeitete Fassung der WENRA-

Sicherheitsreferenzlevel (SRL) einschließlich eines neuen Referenzlevels T für die Bewertung der 

natürlichen Gefahren veröffentlicht. (WENRA 2014) Laut WENRA sollen externe Ereignisse, die mit 

einer Häufigkeit von 10-4 pro Jahr auftreten, berücksichtigt werden.31 Nicht alle Länder haben dieses 

Niveau für die Neubewertung ihrer Altanlagen verwendet (ENSREG 2012). 

Der zusammenfassende Bericht über die Nationalen Aktionspläne (NAcP) zur Beseitigung der im EU 

Stresstest identifizierten Mängel hat die Notwendigkeit für eine systematische Neubewertung der 

Naturgefahren im Rahmen der periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSR) betont (ENSREG 2015).  

Die Wichtigkeit der systematischen Neubewertung von Naturgefahren wird am Beispiel von 

Extremwetterereignissen verdeutlicht. Im Folgenden werden zunächst die Gefahr durch Erdbeben und 

Überflutung kurz erörtert und dann ausführlicher auf Extremwetterereignisse und Zunahme der externen 

Gefahr durch die Klimaveränderung eingegangen. 

Erdbeben 

Neue Untersuchungen zum Erdbebenrisiko in den letzten beiden Jahrzehnten zeigen an vielen KKW 

Standorten Defizite bezüglich des Schutzes gegen Erdbeben. Ältere KKW sind häufig gegen eine geringere 

Erdbebenstärke ausgelegt worden, als heute in Betracht gezogen werden muss. Statt der Durchführung 

von teuren Nachrüstungsprogrammen ist in mehreren Fällen dann jedoch eine Neuberechnung der 

Robustheit von vorhandenen Anlagen vorgenommen worden, um die Übereinstimmung mit den neuen 

Standards zu zeigen. Eine Nachrüstung der vorhandenen Baustrukturen ist jedoch grundsätzlich nicht 

möglich. Man vertraut auf den Nachweis durch rechnerische Methoden, verbunden mit einem Abbau 

ursprünglicher Sicherheiten. Ansatz ist insbesondere wegen der hohen Unsicherheit der 

Gefahrenbewertung als problematisch zu bewerten. 

 

31 Dies bedeutet, dass statistisch gesehen ein Ereignis in zehntausend Jahren stattfindet. 
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Laut Anforderung der WENRA muss nachgewiesen werden, dass Ereignisabläufe, die nicht physikalisch 

ausgeschlossen werden kºnnen und die zu fr¿hen oder groÇen Freisetzungen f¿hren, mit ăhohem Grad 

an Vertrauenò extrem unwahrscheinlich (praktisch ausgeschlossen) sind. Gerade f¿r extrem starke (und 

daher sehr gefªhrliche) Erdbeben mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ist es schwierig einen ăhohen 

Grad an Vertrauenò, also eine geringe Unsicherheit bez¿glich ihrer Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. Das 

heißt in der Konsequenz, dass die meisten KKW gegen deutlich höhere Erdbeben geschützt werden 

müssen, als sie es bisher sind. Die erforderlichen Nachbewertungen ziehen sich zudem meist über sehr 

lange Zeiträume hin oder sind im Grunde nicht möglich. 

Überflutung 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die durch Überschwemmung verursachte Bedrohung an vielen KKW-

Standorten erhöht. Der Grund dafür ist sowohl eine Änderung in der Situation (z. B. Klimawandel, Aufbau 

von Dämmen, die Verminderung der natürlichen Überschwemmungsflächen) als auch eine Änderung in 

der Bewertung der Bedrohung. Ereignisse mit Überschwemmung in KKW haben gezeigt, dass 

Wasserstände ð auch unterhalb des theoretisch vorhandenen Niveaus des Hochwasserschutzes ð 

Sicherheitseinrichtungen beschädigt haben, weil der Wasserwiderstand von Türen falsch berechnet wurde 

oder die Versiegelung der Kabeldurchdringungen korrodiert war. Überflutungsereignisse bergen die 

Gefahr redundante Sicherheitssysteme gleichzeitig funktionsunfähig zu machen. Diese Gefahr ist für alte 

KKW u.a. aufgrund der fehlenden räumlichen Trennung größer.  

Die Überflutungsgefahr steigt durch die Klimaänderung (siehe nächster Abschnitt). 

Beispiel: Das ENSI kommt 2011 in seinem Bericht zum EU-Stresstest zu dem Ergebnis, dass die 

aktuelle Erdbebenauslegung des KKW Beznau nur dem Stand von Wissenschaft und Technik vom 

Ende der 1970er Jahre entspricht. Im Zuge der Weiterentwicklung der Methoden zur seismischen 

Gefährdungsanalyse waren die Schweizer KKW-Betreiber bereits im Jahr 1999 von der 

Aufsichtsbehörde aufgefordert worden, die Erdbebengefährdung nach den neuesten Methoden zu 

bestimmen und insbesondere die Unsicherheiten der Rechenergebnisse umfassend zu quantifizieren. 

Die Betreiber gaben daraufhin das Projekt PEGASOS (Probabilistische Erdbebengefährdungsanalyse 

für die KKW-Standorte in der Schweiz) in Auftrag. Die Ergebnisse lagen 2004 vor. 

Die PEGASOS Studie liefert ungünstigere Gefährdungskurven für Erdbebeneinwirkungen als in der 

Auslegung der Schweizer Anlagen bislang zu Grunde gelegt worden sind. Im PEGASOS Refinement 

Project (PRP) sollten die Resultate verfeinert werden. Die Resultate lagen nach mehrfacher 

Verschiebung erst Ende 2013 vor. Nach Abschluss der rechtlichen Anhörung der Betreiber hat das 

ENSI (2016a) neue Vorgaben für die Erdbebengefährdung festgelegt (ENSI 2015a). Die Betreiber 

haben nun erneut bis Ende 2020 Zeit nachzuweisen, dass ihre Anlagen auch einem extrem seltenen 

starken Erdbeben standhalten (ENSI 2016). Trotz der nachweislichen Erdbebengefahr hat das ENSI 

offenbar keine Möglichkeit bzw. keine Möglichkeit ergriffen, die Erdbebenstudien der Betreiber zu 

beschleunigen. 

Hinzukommt, dass mehrfach festgestellt wurde, dass der in den Anlagen real vorhandene Schutz gegen 

Erdbeben nicht dem auf den in Dokumenten vorhandenen Schutz entspricht. Die französische 

Aufsichtsbehörde (ASN) berichtete 2017 von mehreren technischen Abweichungen in verschiedenen 

Komponenten der Anlagen, z. B. im Dieselgenerator-Hilfssystemen und den Leitungen des 

Löschwassersystems. Die meisten Anomalien waren mit einem fehlenden Schutz gegen Erdbeben 

verbunden und bestanden seit Inbetriebnahme (ASN 2017). 
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3.8.2. Extremwetterereignisse und Zunahme der externen Gefahr durch die 

Klimaveränderung  

Kernkraftwerke werden in sehr unterschiedlichen Klimazonen errichtet ð von den Tropen bis zum 

Arktischen Raum ð die klimatischen Verhältnisse per se stellen also fast keine Einschränkung für den 

Einsatz von Kernenergie dar. Probleme können aber entstehen, wenn sich die klimatischen Verhältnisse 

während der Betriebszeit von Kernkraftwerken verändern.  

Der gegenwärtige, menschenverursachte Klimawandel beeinflusst die Kernenergieerzeugung in 

mehrfacher Weise, u.a.: 

¶ Die Effizienz von Kernkraftwerken geht mit steigender Temperatur zurück, da Anzahl 

und Dauer von Ausfällen mangels Kühlwassers zunehmen können;  

¶ Einige Standorte können an Sicherheit verlieren, wobei insbesondere der Anstieg des 

Meeresspiegels von Bedeutung ist;  

¶ Die Häufigkeit wetter- und klimabedingter Extremereignisse sowie deren Intensität ändern 

sich mit möglichen Folgen für Sicherheitsanforderungen.  

Effizienzverlust von Kernkraftwerken sowie Standortfragen sind primär mit den systematischen 

Veränderungen des Klimas (z. B. graduelle Erwärmung) verbunden, während Sicherheitsfragen eher an 

Extremereignisse gebunden sind. Die graduellen Klimaänderungen und Extremereignisse sind jedoch 

miteinander verknüpft ð steigender Meeresspiegel führt z. B. auch zu extremen Wasserständen bei 

Stürmen. Bei Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke sind die klimatischen Änderungen bedeutsam, 

zumal es in der Regel um die Summe aus seit der Genehmigung eingetretenen und kommenden 

Änderungen geht. 

Der Temperaturanstieg beträgt im globalen Mittel derzeit bereits 1,1°C und liegt an Land entsprechend 

höher (IPCC2018). Selbst bei Einhalten des Pariser Klimaabkommens muss an Land mit 

Temperaturanstiegen von deutlich über +1,5 bzw. +2°C gerechnet werden. Es ist auch bekannt, dass die 

Maximaltemperaturen in der Regel stärker ansteigen als die Mittelwerte. Bei wassergekühlten Anlagen sind 

die die Temperatur, die Verfügbarkeit und die Qualität des Kühlwassers zu beachten.  

Klimawandelbedingte Bedrohungen des Kraftwerksstandortes sind vor allem für Küstenstandorte sehr 

relevant, wird doch erwartet, dass der Meeresspiegel bis Ende dieses Jahrhunderts um 50 bis 90 cm steigt. 

Diese Zahlen des IPCC gelten als unterste Grenze des zu erwartenden Anstieges. Hansen et al. (2016) 

leiten aus Eisflächenverlusten in Grönland einen möglichen nicht-linearen Anstieg des Meeresspiegels um 

1 m innerhalb der nächsten 50 Jahre ab, und einen Anstieg um weitere 1,4 m innerhalb des darauffolgenden 

Jahrzehnts, also 2,4 m bis etwa 2070. Das sind extreme Werte, aber sie sind aus Beobachtungen abgeleitet, 

während die konservativen IPCC Daten aus Modellen berechnet wurden, von denen bekannt ist, dass sie 

die Schmelzprozesse nicht hinreichend gut wiedergeben. Es ist generell zu berücksichtigen, dass sich in 

der Klimawissenschaft, einschlieÇlich IPCC, eine Tendenz entwickelt hat, ăauf der Seite des geringsten Dramas 

zu irrenò (Schellenhuber in (Spratt and Dunlop, 2018)).32  

 

32 Anmerkung: Nimmt man das völkerrechtlich bindende Pariser Klimaabkommen ernst, dürfen die globalen 
Mitteltemperaturen nicht über 1,5 bis 2°C ansteigen. Vergleicht man aber die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen 
Emissionspfade mit den tatsächlich eingeschlagenen, so muss man sicherheitshalber weiterhin von deutlich extremeren 
Klimaszenarien ausgehen.  
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Für klimabedingt veränderte Sicherheitsbedingungen eines Standortes können auch andere räumliche 

Gegebenheiten relevant sein, insbesondere Flussläufe stromaufwärts. Fehlende oder für veränderte 

Niederschlagsverhältnisse nicht ausreichend dimensionierte Retentionsbecken und Stauräume können 

zum Problem werden. Aufgrund der höheren Temperaturen durch den Klimawandel können zudem 

höhere Niederschlagsintensitäten auftreten: Pro Grad Erwärmung muss nach der Clausius-Clapeyron 

Beziehung mit mindestens 7% höheren maximalen Niederschlagsmengen gerechnet werden. Die Praxis 

zeigt aber, dass in Gewittern und Starkniederschlagsereignissen auch Anstiege um 10% und mehr auftreten 

können (Formayer und Fritz, 2017).  

Der Anstieg der Null-Grad-Grenze führt dazu, dass Niederschlagsanteile, die bei niedrigeren 

Temperaturen im Gebirge als Schnee zwischengelagert wurden, jetzt als Regen fallen und den Flüssen viel 

rascher zugeführt werden. Schließlich ist zu beobachten ð möglicherweise als Folge des Eisrückganges in 

der Arktis ð dass Wetterlagen länger anhalten, bzw. sich mit kurzen Unterbrechungen mehrmals einstellen 

können. Dies führt dazu, dass es auch ohne extreme Niederschlagsintensitäten aufgrund der langen 

Andauer zu extremen Niederschlagsmengen kommen kann, die dann auf durchnässten Boden treffen, und 

nicht mehr gespeichert werden können. Diese Veränderungen im Niederschlagsverhalten werden schon 

heute beobachtet ð sie werden sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte weiter verschärfen und das Risiko 

erhöhen.  

Von Relevanz für die Sicherheit von Kernkraftwerken können besonders hohe oder tiefe Temperaturen, 

langandauernde Hitze- oder Kälteepisoden sowie Trockenphasen, und besonders hohe oder niedrige 

Luftfeuchtewerte sein. Nach (IPCC 2012) ist davon auszugehen, dass Hitzeereignisse, die derzeit 

statistisch gesehen alle 20 Jahre auftreten, Mitte des Jahrhunderts in Europa ð je nach Szenario und 

Gegend ð im Mittel alle 2 bis 5 Jahre auftreten werden. Starke Niederschläge (Regen oder Schnee), hohe 

oder besonders böige Winde, Schnee- und Sandstürme, gefrierender Niederschlag, Unwetter, Blitzschlag, 

Asche aus Waldbränden, Hagelschlag mit besonders großen Körnern und Tornados zählen ebenfalls zu 

den potentiellen Gefahren. In Gebieten mit mehr Winterniederschlag können Schneestürme und 

Eisansatz vor allem bei gleichzeitigem Wind die Kühlwasserein- und auslässe blockieren. Ein spezielles 

Sicherheitsproblem ist das sogenannte biofouling, d.h. die Störung durch Pflanzen oder Tiere, die sich bei 

entsprechenden Verhältnissen an den Ein- und Auslässen des Kühlwassers ansiedeln können. Höhere 

Meereswassertemperaturen können es daher erforderlich machen, die Kühlwassereinlässe in tiefere 

Niveaus zu verlegen.  

Extremwetterereignisse und klimabedingte Gefahren können Kernkraftwerke direkt betreffen, aber auch 

durch indirekte Wirkungen im Umland  sicherheitsrelevant sein, weil sie die Zugänglichkeit beschränken 

(z. B. Waldbrände oder Überschwemmungen), mit kaskadischen Problemen verbunden sind (z. B. ein 

Dammbruch stromaufwärts) oder weil sie das Stromnetz betreffen (z. B. Störung durch umstürzende 

Bäume) mit Folgen für die Verfügbarkeit von off-site Energie.   

Während unbestritten ist, dass extreme Wetterereignisse mit dem Klimawandel häufiger werden, ist die 

Quantifizierung dieser Änderungen schwierig. Kernkraftwerke werden dimensioniert, sodass sie auch sehr 

seltenen Ereignissen standhalten. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten werden bei Genehmigungen meist aus 

Datenreihen der Vergangenheit mittels statistischer Verfahren abgeleitet. In einer Phase des Klimawandels 

sind aber diese Datenreihen nicht mehr relevant und auch die Ableitungsverfahren nicht mehr gültig. Es 

geht um Prognosen der Häufigkeit sehr seltener Ereignisse an bestimmten Standorten, die aus 

Modellberechnungen abgeleitet werden müssen. Modelle geben aber die mittleren Verhältnisse viel 

verlässlicher wieder als Extrema. Sieht man von wenigen Spezialfällen ab, ist die Wissenschaft mit präzisen 

Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit seltener Ereignisse überfordert. Beim Hochwasserschutz 

und im Bauwesen werden teilweise Sicherheitsfaktoren zugeschlagen, deren wissenschaftliche 
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Absicherung fragwürdig ist. Im Fall der Kernenergie ist dieser Weg nicht empfehlenswert, weil das Risiko 

bei Unterdimensionierung zu groß ist. Für konkrete Standorte können aber, in Kenntnis der lokalen 

meteorologischen Eigenheiten, durchaus wissenschaftlich basierte Aussagen zur Entwicklung von 

Extremereignissen abgeleitet werden, bzw. können robuste Aussagen über erforderliche 

Schutzmaßnahmen gemacht werden. Ein Beispiel dafür sind verschiedene Nachrüstungen, die bei 

Finnischen Kernkraftwerken durchgeführt wurden (Vajda et al., 2011). Aufgrund der bekannten Probleme 

wäre jedoch wichtig, dass solche Abschätzungen unter der Leitung bzw. Mitwirkung unabhängiger 

wissenschaftlicher Institutionen durchgeführt werden. 

3.8.3. Gefahr von Terroranschlägen auf Kernkraftwerke 

Stephan Lechner (Europäische Kommission) erklärte 2017 bezüglich der Rolle der Kernenergie in der 

EU, dass zusätzlich zu den wirtschaftlichen Problemen der Kernenergie zwei weitere Probleme existieren: 

der immer wichtigere Schutz vor Cyber-Angriffen und die Bedrohung durch Terrorangriffe (Lechner 

2017). 

Die zurzeit betriebenen KKW haben auslegungsbedingt einen gewissen Schutz vor möglichen 

Terrorangriffen, z. B durch verhältnismäßige dicke Außenwände sowie durch diversitäre und redundante 

Sicherheitssysteme. Aber alle europäischen KKW wurden lange vor den Angriffen am 11.09.2001 in New 

York gebaut und sind daher gegen derartige massive Angriffe nicht ausreichend geschützt. Das gilt 

insbesondere für die alten Anlagen für die jetzt Laufzeitverlängerungen angestrebt werden. Ein 

Terrorangriff auf ein Kernkraftwerk kann einen schweren Unfall mit erheblichen Auswirkungen auf die 

Bevölkerung auslösen.  

Bedrohung durch einen gezielten Flugzeugabsturz 

Zufällige Abstürze von Flugzeugen sind in der Auslegung von Reaktoren seit mehreren Jahrzehnten 

berücksichtigt worden. Jedoch wurden nur Unfälle von kleineren Sportflugzeugen und/oder militärischen 

Flugzeugen in Betracht gezogen. Erst nach dem Angriff am 11. September 2001 wurden die Folgen eines 

absichtlichen Absturzes eines Verkehrsflugzeuges betrachtet.  

Für neue KKW wird laut WENRA erwartet, dass ein gezielter Absturz eines Verkehrsflugzeugs nicht zu 

einem Kernschmelzunfall führt, und daher gemäß WENRA-Sicherheitsziel (O2) nur geringe radiologische 

Folgen haben darf. Um dieses nachzuweisen, sind Auswirkungen aus direkten und sekundären 

Einwirkungen des Flugzeugunfalls zu betrachteten (Vibrationen/Erschütterungen, Verbrennen und/oder 

Explosion des Flugzeugbrennstoffs). Außerdem sollen Gebäude oder Gebäudeteile, die Kernbrennstoff 

und sicherheitstechnische relevante Sicherheitseinrichtungen enthalten, so ausgelegt sein, dass kein 

Flugzeugbrennstoff eindringen kann.  

Wie die nur zum Teil öffentlichen Studien zum Risiko eines gezielten Flugzeugabsturzes in einigen 

Ländern zeigen, werden die WENRA Erwartungen für die Altanlagen nicht erfüllt.  

¶ In einer Studie der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) in 2002 wurde 

die Verwundbarkeit durch einen gezielten Flugzeugabsturz für die damals in Betrieb 

befindlichen deutschen Kernkraftwerke bewertet.33 Es zeigte sich, dass bei den ältesten 

KKW selbst bei Absturz eines kleinen Verkehrsflugzeugs mit geringer Geschwindigkeit 

eine großflächige Zerstörung des Reaktorgebäudes resultieren kann. Es ist in diesem Fall 

 

33 Bei den Lastfällen wurde zwischen zwei Aufprallgeschwindigkeiten (175 m/s und 100 m/s) sowie zwischen drei 
Flugzeugtypen (groß ð z. B. Boeing 747; mittel ð z. B. A 300; klein ð z. B. A 320) unterschieden. 
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davon auszugehen, dass durch die Trümmer, die Erschütterungen und den zu erwartenden 

Brand die Kühlbarkeit des Reaktorkernes nicht mehr gewährleistet ist (BMU 2002). Ein 

Kernschmelzunfall mit massiven, kurzfristig einsetzenden radioaktiven Freisetzungen 

wäre unvermeidlich gewesen. In Deutschland wurden solche KKW mit der Novelle des 

deutschen Atomgesetzes nach dem Fukushima-Unfall 2011 endgültig abgeschaltet.  

¶ Im Nachgang zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mussten die Schweizer 

KKW-Betreiber Studien zur Gefahr eines gezielten Flugzeugabsturzes durchführen. Nach 

Bewertung der Betreiberstudie kam die Aufsichtsbehörde 2003 zu dem Ergebnis, dass für 

die älteren Anlagen Beznau und Mühleberg die Wahrscheinlichkeit für die Freisetzung 

radioaktiver Stoffe gering sei. Diese Bewertung erfolgte, obwohl die Analysen auch gezeigt 

haben, dass bei Mühleberg und Beznau eine Beschädigung sicherheitstechnischer 

Einrichtungen innerhalb des Reaktorgebäudes durch eindringende Flugzeugteile nicht 

ausgeschlossen werden kann und bei größeren Flugzeugklassen ein Durchdringen des 

Sekundärcontainments möglich ist (HSK 2003).34 

¶ Die belgische Aufsichtsbehörde forderte 2011, dass auch terroristischen Attacken als 

mögliche Auslöser von schweren Unfällen in das belgische Stresstest Programm integriert 

sein sollen (FANC 2012). Ein Ergebnis war, dass im Falle eines Absturzes eines 

Verkehrsflugzeugs (absichtlich und unfallbedingt) ein erheblicher Schaden an der externen 

Betonstruktur der alten Reaktorblöcke Tihange 1, Doel 1 und 2 auftreten kann. Es besteht 

dadurch die Möglichkeit, dass Triebwerke und andere starre Teile das Containment 

durchdringen. Das darauffolgende, sehr wahrscheinliche Versagen des Kühlsystems würde 

einen schweren Unfall der gefährlichsten Kategorie nach sich ziehen: ein 

Kernschmelzunfall bei offenem Containment, die radioaktiven Freisetzungen wären sehr 

früh und sehr hoch.  

Für einen Terrorangriff aus der Luft sind außer einem Angriff mit einem Verkehrsflugzeug eine Reihe 

weiterer Angriffsszenarien denkbar. Szenarien für Terror-Angriffe aus der Luft können z. B. der Absturz 

eines mit Sprengstoff beladenen Helikopters oder der Abwurf einer Bombe aus dem Helikopter sein. Die 

Drohnenüberflüge in Frankreich Ende 2014 verdeutlichten Schwachstellen in der Luftüberwachung der 

(französischen) Kernkraftwerke und vor allem in der Abwehr solcher potenziellen Angriffe aus der Luft.  

Im Herbst 2014 wurden insgesamt 31 Drohnenüberflüge über 19 französischen Atomanlagen registriert. 

Es ist immer noch unklar, wer die Drohnen gesteuert hat.35 Selbst nachdem Frankreichs Innenminister 

beteuerte, eine Spezialeinheit der Gendarmerie hªtten Order erhalten, die Flugobjekte ăzu neutralisierenò, 

flogen mehrfach nicht identifizierte Drohnen über französische Atomanlagen. Drohnen können z. B. ð 

wie in der militärischen Anwendung ð zur Vorbereitung oder Unterstützung eines Terroranschlags 

eingesetzt werden. Fazit einer Kurzexpertise zur Frage, welche Gefahr mit derartigen Drohnenüberflügen 

verbunden, wenn diese von einer terroristisch motivierten Gruppe durchgeführt würde war, dass ein 

direkter Angriff mit kleinen Drohnen keine Gefahr für ein KKW darstellt. Allerdings könnten die 

 

34 In der Schweiz gilt die Maßgabe, dass der Nachweis des ausreichenden Schutzes gegen Flugzeugabsturz auf der Grundlage 
des zum Zeitpunkt des Baubewilligungsgesuchs im Einsatz befindlichen militärischen oder zivilen Flugzeugtyps zu führen ist. 
Die entsprechenden Nachweise seien von allen Kernkraftwerken geführt und vom ENSI akzeptiert worden (ENSI 2014). Das 
ENSI bestätigte den KKW-Betreibern im Sommer 2018 erneut, nachdem die bereits 2013 in Auftrag gegebenen nicht 
öffentlichen Untersuchungen der KKW-Betreiber abgeschlossen waren, dass die Kernkraftwerke in der Schweiz über eine 
ausreichenden Schutzgrad verfügen (ENSI 2018b). 

35 Am 19.10.2014 wurden vier weit auseinanderliegende KKW überflogen, was auf eine gut koordinierte Aktion hinweist. 
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Fluggeräte auch zur Unterstützung eines Angriffs von innen oder aber zur Vorbereitung einer 

terroristischen Attacke genutzt werden (Becker 2014). 

Bedrohung durch Innentäter 

Die Durchführung oder Unterstützung eines Terroranschlags durch Innentäter stellen für KKW eine 

große Bedrohung dar. Diesem Problem wird in der internationalen Fachdiskussion in den letzten 

Jahrzehnten große Beachtung geschenkt.  

Zuverlässigkeitsprüfungen regeln die Überprüfung von Personen, die in kerntechnischen Anlagen tätig 

sind. Diese erschweren das Einschleusen von Innentätern in Kernkraftwerke, sie verhindern es aber nicht 

vollständig.  

Zu bedenken ist, dass während der Revisionszeiten ca. 1000 Personen von den verschiedensten Firmen 

im KKW tätig sind. Eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen Eingriffe von Innentätern ist das Vier-

Augen-Prinzip. Dieses ist aber immer dann wirkungslos, wenn mehrere aktive Innentäter handeln. Es kann 

zudem durch Unachtsamkeit, Schlamperei oder allgemein durch eine mangelhafte Sicherheitskultur (siehe 

Kapitel 3.4) unterwandert werden.  

Es gibt eine Reihe von ăwirkungsvollenò Szenarien, bei denen auch Innentätern beteiligt sein können. Am 

einfachsten realisierbar erscheinen Sprengstoffanschläge. Besonders gefährlich sind dabei Anschläge, bei 

denen Sprengstoff gezielt an neuralgischen Punkten der Anlage angebracht wird. Bereits kleine 

Sprengstoffmengen (in der Größenordnung von einigen Kilogramm) könnten so in Altanlagen einen 

Kernschmelzunfall mit gravierenden radioaktiven Freisetzungen auslösen. Mit sogenannten 

ăQuermeldungenò ¿bermitteln Betreiber die Ergebnisse bereits amtlich durchgeführter 

Zuverlässigkeitsüberprüfungen bundesweit an andere Betreiber, woraufhin diese Personen dann auch in 

anderen Anlagen tätig werden können (Becker 2017). 

Bedrohung durch Cyber-Angriffe  

In der letzten Zeit sind Fälle bekannt geworden, in denen von außen Computerviren auch in industrielle 

und sogar in Computersysteme von Atomanlagen eingebracht wurden. Durch gezielte 

Beispiel: Im inneren Sicherheitsbereich im belgischen KKW Doel 4 wurde 5. August 2014 durch eine 

Sabotage-Aktion Einfluss auf Reaktorbetrieb genommen, eine Notabschaltung erfolgte nachdem 

widerrechtlich ein Ventil an der Turbine geöffnet wurde. Dieses Abflussventil wird nur im Fall eines 

Brandes im Turbinenbereich verwendet, um das Schmieröl schnell abzulassen. Die Handlung wurde 

am wahrscheinlichsten von einer Person mit Zugangsberechtigung zum Sicherheitsbericht begangen, 

die bewusst mit der Absicht, zu schaden, handelte. Dieser Sabotageakt ist bis heute nicht aufgeklärt 

(Bens 2016). 

Beispiel: Ein in 2017 in Deutschland bekannt gewordener Vorfall mit manipulierten 

Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Mitarbeitern belegt vorhandene Schwachstellen. In der Jülicher 

Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) sind manipulierte Quermeldungen entdeckt 

worden. Mit sogenannten ăQuermeldungenò ¿bermitteln Betreiber die Ergebnisse bereits amtlich 

durchgeführter Zuverlässigkeitsüberprüfungen bundesweit an andere Betreiber, woraufhin diese 

Personen dann auch in anderen Anlagen tätig werden können. 21 Personen hatten ohne rechtmäßige 

Sicherheitsüberprüfung Zutritt zu sicherheitsrelevanten Bereichen in Nuklearanlagen erhalten 

(BW UM 2017). 
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Programmänderungen ist es grundsätzlich möglich, die Steuerung und Regeleinrichtungen in KKW so zu 

verändern, dass die ausreichende Kühlung des Reaktorkerns verhindert wird (Majer 2013). 

Im September 2015 bestätigte eine Studie des Think Tanks Chatham House (London) die Gefährdung 

von Kernkraftwerken durch Cyberattacken, da der IT-Sicherheitsstandard der Anlagen meist Mängel 

aufweist (Baylon et al. 2015).  

Eine Gefahr besteht auch darin, dass geheime Unterlagen von Atomanlagen gehackt werden. Das ist 

insbesondere für alte Anlagen relevant, bei denen der Schutz z. B. gegen Flugzeugabsturz auf 

ăGeheimhaltungò beruht, statt auf einer ausreichenden baulichen Auslegung (z. B. dicke AuÇenwªnde). 

 

 

Nuclear Threat Initiative (NTI)  

Die US-amerikanische Nuclear Threat Initiative (NTI) bewertete im sogenannten Nuclear Security 

Index 2020 die Maßnahmen, die unterschiedliche Länder zum Schutz vor Terrorangriffen und Sabotage 

in ihren kerntechnischen Anlagen ergriffen haben. Dabei werden nicht die konkreten Maßnahmen der 

einzelnen Anlagen bewertet, sondern die Maßnahmen der Regierung und die gesetzlichen Anforderungen. 

(NTI 2021) 

Tabelle 2 listet die Punkte und den Rang der europäischen Länder gemäß NTI Index auf. Im NTI Index 

entspricht 100 der höchsten möglichen Punktzahl und damit der Erfüllung der aktuellen 

Sicherheitsanforderungen (Stand 2020). Es wird deutlich, dass in Europa erheblicher Verbesserungsbedarf 

besteht. 

Tabelle 2: 2020 NTI Nuclear Security Index für die europäischen Länder (eigene Darstellung basierend auf NTI (2021)). 

 

Rank von 47 Ländern mit KKW   Punktzahl 

3 Finnland 89 

4 Großbritannien 88 

5 Ungarn 84 

5 Deutschland 84 

7 Niederlande 83 

9 Schweden 82 

9 Rumänien 82 

9 Tschechische Republik 82 

14 Slowenien  81 

16 Belgien 80 

17 Polen 78 
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18 Frankreich 77 

21 Bulgarien 75 

22 Spanien  74 

24 Slowakei 73 
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4. Kerntechnische Sicherheitskonzepte und Regelwerke für 

Laufzeitverlängerungen 

In den meisten Staaten sind die Genehmigungen für Kernkraftwerke nicht befristet. Rein rechtlich gesehen 

erscheint deshalb für einen unbegrenzter Betrieb solcher Kernkraftwerke eine neue formale Entscheidung 

zum Weiterbetrieb nach dem Erreichen eines bestimmten Alters nicht erforderlich zu sein (siehe Kapitel 

4.1). Von einer Verlängerung der Laufzeit zu sprechen, wäre in einer solchen Sichtweise nicht erforderlich. 

Betreiber und staatliche Aufsichtsbehörden könnten sich auf den Standpunkt zurückziehen, dass die 

betroffenen Kernkraftwerke solange weiter betrieben werden könnten, solange sich keine Mängel zeigen, 

die den Weiterbetrieb in Frage stellen. Betreiber vermeiden deshalb auch gerne den Begriff der 

Laufzeitverlängerungen und sprechen lediglich von Weiter- oder Langzeitbetrieb. Im Hinblick auf die 

Sicherheit und den Inhalt der ursprünglichen Betriebsgenehmigungen ist eine solche Auffassung jedoch 

höchst gefährlich und aus sachlichen Gründen nicht vertretbar. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist 

die Feststellung, dass eine Reihe von Komponenten für eine Lebensdauer von ca. 40 Jahren ausgelegt 

wurde. Das betrifft u.a. auch die sogenannten nicht austauschbaren Komponenten eines KKW. 

Aus übergeordneter Sicht scheint der Zugang zum Regelwerk, das die Anforderungen für Errichtung und 

Betrieb eines KKWs festlegt, klar zu sein. Die Anforderungen müssen derart gestaltet sein, dass sie, nach 

Stand von Wissenschaft und Technik, das Risiko des Betriebs einer Anlage auf das gesellschaftlich 

akzeptierte Niveau begrenzen. Tatsächlich sehen wir aber einen anderen Zugang: sowohl IAEO, als auch 

WENRA, als auch Richtline 2014/87/Euratom führen unterschiedliche Sicherheitsstandards für 

existierende Anlagen und für neue Anlagen hinsichtlich der technischen Ausführung ein. Das geht so weit, 

dass in 2014/87/Euratom ein Stichtag genannt wird: wurde die Baugenehmigung vor dem Stichtag erteilt, 

müssen manche technischen Anforderungen nur umgesetzt werden, soweit dies ăvern¿nftigerweise 

durchf¿hrbarò ist.  hnlich unterscheiden auch IAEO und WENRA zwischen ănew reactorsò und 

ăexisting reactorsò. 

Unbeschadet davon unterscheiden die grundlegenden Sicherheitsprinzipien zum Schutz der Bevölkerung 

und der Umwelt vor den Gefahren ionisierender Strahlung, die ăSafety Fundamentalsò, nicht zwischen 

Alt- und Neuanlagen. Aus diesen Sicherheitsprinzipien werden konkrete Anforderungen abgeleitet. Diese 

Anforderungen müssen von Neuanlagen erfüllt werden, bei Altanlagen hingegen wird zugestanden, dass 

eine Umsetzung aller Anforderungen eventuell nicht ăvern¿nftig machbarò sei. Stattdessen sollten 

Altanlagen mit den Anforderungen verglichen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit durch 

Nachrüstungen ausgelotet werden. Es ist unmittelbar einsehbar, dass diese Forderung nicht zu einem 

gleichwertigen Stand der Sicherheit von Alt- und Neuanlagen führen kann. Aus sicherheitstechnischer 

Sicht kann diese Unterscheidung nicht gerechtfertigt werden, sie ist einzig aus praktischen Erwägungen 

verständlich: Das Regelwerk der IAEA, das nur im internationalen Konsens verabschiedet werden kann, 

möchte dem einzelnen Mitgliedstaat die Entscheidung überlassen, ob Anlagen, die die aktuellen 

Sicherheitsstandards nicht erfüllen können, weiterbetrieben werden dürfen. Es bleibt damit die Aufgabe 

der nationalen Aufsichtsbehörden zu prüfen inwieweit die bei der zielorientierten Vorgehensweise bei 

Altanlagen vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an den erforderlichen Schutz der 

Bevölkerung und der Umwelt vor den Gefahren ionisierender Strahlung ausreichend sind. 

Statt eines universellen Standards für nukleare Sicherheit hinsichtlich der technischen Ausführung für alle 

Anlagen, der dazu führen könnte, dass alte Anlagen, die den Standard nicht erfüllen können, stillgelegt 

werden müssen, wird nur ein Standard für neue Anlagen definiert. Altlangen sollen, soweit 

vernünftigerweise machbar, an diesen Standard herangeführt werden. Das bedeutet allerdings, dass für alte 

Anlagen ein Risiko akzeptiert werden müsste, dass neu errichtete Anlagen nicht aufweisen durften. Aus 
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prinzipiellen Gründen wäre ein Weiterbetrieb solcher Anlagen nicht vertretbar, hier ist dann insbesondere 

die Verantwortung der zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden gefragt. 

4.1. Ansätze für Laufzeitverlängerungen 

Aktuell kommen weltweit drei Ansätze zur Entscheidung bzw. Qualifikation für die Laufzeitverlängerung 

zur Anwendung  

In den Ländern, bei denen die Laufzeit von KKW im Rahmen der Genehmigung begrenzt ist 

(siehe Kapitel 2.2.1), erfolgen Entscheidungen zur Laufzeitverlängerung über die genehmigte Laufzeit 

hinaus, die in der Regel 40 Jahre beträgt. 

Bei einem der Modelle, welches vor allem in den USA angewendet wird, handelt es sich um das ăLicence 

Renewal Applicationò (LRA) Konzept (Kapitel 5.1). Dieses Konzept fußt auf dem Hintergrund, dass eine 

Lizenz für den Betrieb eines Kraftwerks auf maximal 40 Jahre erteilt wurde. Gegen Ende der bewilligten 

Laufzeit kann die Betriebsgenehmigung für maximal 20 Jahre verlängert werden. Hierfür muss um eine 

Erneuerung der Betriebsbewilligung angesucht werden. Voraussetzungen für eine Erneuerung der 

Betriebsgenehmigung sind (IAEA 2015a):  

¶ Ganzheitliche Bewertung der Anlage zur Evaluation des Alterungsmanagements für 

passive, langjährige (d.h. mit einer Lebensdauer, die zeitlich i. A. nicht befristet ist) 

Strukturen, Systeme und Komponenten, um sicherzustellen, dass diese den sicheren 

Betrieb über die ursprünglich geplante Betriebszeit und Genehmigungsgrundlage hinaus 

gewährleisten können.  

¶ Bewertung der Strukturen, Systeme und Komponenten mit zeitlich befristeter 

Lebensdauer, um die zusätzlichen Betriebsjahre zu rechtfertigen.  

¶ Umweltverträglichkeitsprüfung für die zusätzliche Laufzeit. 

In Ländern, bei denen die Laufzeit von KKW in den jeweiligen Genehmigungen nicht begrenzt 

ist, wird über einen Weiterbetrieb des KKW in der Regel über einen Zeitraum von 10 Jahren jeweils auf 

der Grundlage der Ergebnisse einer periodisch, jeweils nach 10 Jahren, stattfindenden 

Sicherheitsüberprüfung seitens der zuständigen Behörde entschieden. 

¶ Das Modell der Periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) kommt vor allem in Europa 

zum Einsatz. Im Kern kann man feststellen, dass die Laufzeit bei diesem Modell im 

Grunde nicht befristet ist und (im Normalfall) alle 10 Jahre eine standardisierte 

Sicherheitsüberprüfung stattfindet. Diese periodische Sicherheitsüberprüfung muss zu 

dem Schluss kommen, dass das Kernkraftwerk alle Lizenzbedingungen zumindest über die 

nächsten 10 Jahre hinaus erfüllt. Es gilt weiterhin darzustellen, dass der Betreiber das 

Kernkraftwerk über den gesamten Zyklus von 10 Jahren sicher betreiben kann. Für den 

Fall, dass diese periodische Sicherheitsüberprüfung am Ende der geplanten Laufzeit des 

Kraftwerks stattfindet, wird der Fokus auf die Voraussetzungen für die 

Laufzeitverlängerung gelegt. Hier geht es vor allem darum darzustellen, dass die Alterung 

von kritischen Komponenten (structures, systems and components) effektiv gemanagt 

wird und alle Sicherheitssysteme und Komponenten über den gesamten Zeitraum der 

beabsichtigten Laufzeitverlängerung die entsprechenden Aufgaben erfüllen können (IAEA 

2015a). 
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¶ Die periodische Sicherheitsüberprüfung sollte dabei Ergebnisse liefern, die es ermöglichen 

zu überprüfen, ob 

o der Betrieb des KKW den Bedingungen der Genehmigung entspricht und 

o das jeweilige KKW aktive Vorhaben durchführt, um das Sicherheitsniveau kontinuierlich 

zu erhöhen unter Bezugnahme auf moderne Sicherheitsstandards und internationalen 

Empfehlungen. Es sollen dabei alle vernünftigerweise realisierbaren Verbesserungen 

durchgeführt werden. 

¶ Periodische Sicherheitsüberprüfungen dienen daher idealerweise nicht nur der Bestätigung 

eines vorhandenen Sicherheitsniveaus, sondern sollen auch definitive Maßnahmen zur 

Erhöhung des Sicherheitsniveaus ausweisen (IAEA 2013). 

Es gibt auch Mischformen. Diese verbinden Elemente aus den beiden obigen Modellen und kommt vor 

allem in Ländern zum Tragen, in welchen das PSÜ Modell verwendet wird, bzw. in Ländern, in welchen 

das PSÜ Modell mit zusätzlichen nationalen Regulierungen ergänzt wurde (IAEA 2015a). 

Zu einer rechtlichen Einschätzung dieser Praxis bei Laufzeitverlängerungen siehe auch Kapitel 4.5 und 

4.4. 

4.2. Anzuwendender Maßstab an die Sicherheit von KKW im Falle von 

Laufzeitverlängerungen 

Die Zustimmung für ein KKW über die ursprünglich vorgesehene Laufzeit hinweg zu betreiben hängt 

insbesondere von den Ergebnissen einer Überprüfung der Anlagensicherheit in Bezug auf dessen aktuellen 

Alterungssituation, der Alterungsprognose für die beabsichtigte Laufzeitverlängerung sowie von den 

sicherheitsgerichteten Bedingungen, die für die Laufzeitverlängerung zu erreichen und zu erfüllen sind, 

ab. Insbesondere sind dabei die Strukturen, Systeme und Komponenten (Structures, Systems and 

Components - SSCs) einer vertieften Bewertung zu unterziehen, die zur Erfüllung der 

Sicherheitsfunktionen auf allen Sicherheitsebenen des Gestaffelten Sicherheitskonzepts erforderlich sind. 

Von Bedeutung ist dabei eine erforderliche Erhöhung des Sicherheitszustandes im Abgleich zu den 

Anforderungen, die an neu zu errichtenden Anlagen zu stellen sind. 

Die Forderung nach Erhöhung der Sicherheit bei den Anlagen, bei denen eine Laufzeitverlängerung auf 

der Grundlage von Ergebnissen periodischer Sicherheitsüberprüfungen erfolgen soll, gründet sich auf eine 

kontinuierliche Sicherheitsverbesserung mit dem Ziel einer Angleichung an den Stand der Sicherheit von 

Neuanlagen (WENRA 2013a).36 Nach dieser Logik müsste auch bei den zur Diskussion stehenden KKW 

nach 40 Jahren Betriebszeit,37 für den Fall einer Laufzeitverlängerung ein Sicherheitsniveau ausgewiesen 

werden, dass dem Sicherheitszustand einer Neuanlage entspricht. Verbleibende Abweichungen zum 

aktuellen Stand der Anforderungen sind auszuweisen und bezüglich des Risikobeitrages in Bezug auf das 

 

36 òPSR significantly contributes to the continuous improvement of safetyé. The need for improvements can also occur anytime between PSRs and 
significant issues that may put at risk the safety of the plant shall be addressed without delayé. PSR should raise issues for further development of 
safety and those measures should be timely implemented that can be considered justified considering operating experience and safety research and 
advances in science and technology.ó (WENRA 2013a). 

37 Der Auslegung der KKW wurde eine Betriebszeit von 30 bis 40 Jahren zu Grunde gelegt. ăDesign life was defined in the time 
span of 30 to 40 years. The national regulatory bodies either explicitly defined this time in the licences or issued the operating licences without a time 
specification (time unlimited operating life)ó (IAEA 2006). 
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zu erreichende grundlegende Sicherheitsziel zu bewerten.38 Falls dies für KKW noch nicht durchgeführt 

wurde, die bereits über die ursprünglich ausgewiesene Lebensdauer hinaus betrieben werden, sollte diese 

Analyse noch erfolgen. 

Gleichzeitig wäre in dieser Logik auch nachzuweisen, dass die Sicherheit für die Zeitdauer der 

beabsichtigten Verlängerung der Betriebszeit in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden, sich weiter 

entwickelnden Standards bleibt. Von besonderer Bedeutung hierbei ist der Nachweis der Sicherheit der 

nicht austauschbaren Komponenten und Systeme unter Berücksichtigung deren Alterung.  

Der Nachweis der Sicherheit darf dabei nicht zu Lasten der erforderlichen Auslegungsreserven erfolgen. 

Laufzeitverlängerungen betreffen KKW, welche Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre ausgelegt und 

auf diesen Grundlagen errichtet wurden. Erkenntnisse aus den Atomkatastrophen in Three Mile Island in 

den USA, Tschernobyl in der ehemaligen Sowjetunion und Fukushima in Japan, die jeweils zu erheblichen 

Verschärfungen bestehender Sicherheitsanforderungen führten, konnten natürlicherweise nicht in deren 

Auslegung einfließen, stellen aber jetzt den Maßstab für ein zu erreichendes Sicherheitsniveau bei KKW 

dar. Insbesondere gilt dies für in Betrieb befindliche KKW, die über ihre ursprüngliche Laufzeit hinaus 

weiter betrieben werden oder werden sollen bzw. für die entsprechende Planungen hierzu existieren. 

Zur Zeit der Designphase von Reaktoren, die Ende der 1960-ger/Anfang der 1970-ger Jahre ausgelegt 

und auf diesen Grundlagen errichtet wurden, waren die Anforderungen an die Sicherheit von KKW 

deutlich geringer als gegenwärtig. Infolgedessen sind bei diesen Reaktoren deutliche Abweichungen 

hinsichtlich der systemtechnischen Auslegung, wie z. B. Redundanz von Sicherheitssystemen, deren 

räumlicher Trennung, bei deren seismischer Qualifizierung sowie bei der Auslegung gegen übergreifende 

Einwirkungen wie z.B. ausschlagende Rohrleitungen bei Bruch, interne Überflutungen oder Brände im 

Vergleich zu gegenwärtigen Anforderungen festzustellen. Externe übergreifende Einwirkungen wie 

Erdbeben, Überflutungen oder Flugzeugabsturz wurden nicht systematisch in die Auslegung einbezogen. 

Als grundlegendes Ziel für die Sicherheit (grundlegendes Sicherheitsziel) von KKW gilt, dass unter 

Einbeziehung der Maßnahmen und Einrichtungen auf allen Sicherheitsebenen des gestaffelten 

Sicherheitskonzepts 

¶ (frühe) Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung der Anlage aufgrund eines 

frühzeitigen Versagens oder einer Umgehung des Sicherheitsbehälters, die Maßnahmen 

des anlagenexternen Notfallschutzes erfordern, für deren Umsetzung jedoch nicht 

ausreichend Zeit zur Verfügung steht oder 

¶ (große) Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Umgebung der Anlage, die räumlich 

umfangreiche und zeitlich langandauernde Maßnahmen des anlagenexternen 

Notfallschutzes erfordern  

auszuschließen39 sind oder die radiologischen Auswirkungen soweit zu begrenzen sind, dass Maßnahmen 

des anlagenexternen Notfallschutzes nur in räumlich und zeitlich begrenztem Umfang erforderlich werden 

(siehe hierzu auch (EU 2014)). 

 

38 òIt is stated in WENRA RL P1.3 that the PSR shall òidentify and evaluate the safety significance of deviations from applicable current 
safety standards and internationally recognised good practices currently availableó (WENRA 2013a). 

39 Das Eintreten eines Ereignisses oder Ereignisablaufs oder Zustands kann als ausgeschlossen angesehen werden, wenn das 
Eintreten physikalisch unmöglich ist oder wenn mit einem hohen Maß an Aussagesicherheit das Eintreten als extrem 
unwahrscheinlich angesehen werden kann. 
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Dieses grundlegende Sicherheitsziel hinsichtlich der Gewährleistung der nuklearen Sicherheit gilt nach 

(IAEA 2016) generell für die in Errichtung befindlichen KKW. In Bezug auf bestehende KKW gelten die 

zur Erreichung dieses Ziels maßgeblichen Anforderungen als Prüfmaßstab und somit als Maßstab für 

entsprechende Nachrüstungen.40 Dies ist auch in ¦bereinstimmung mit der ăVienna Declaration on 

Nuclear Safetyò der internationalen Atomenergieorganisation IAEA, die 2015 veröffentlicht41 wurde. 

Die òVienna Declaration on Nuclear Safetyó streicht in Bezug auf die Gewªhrleistung der Sicherheit über 

die Lebensdauer eines KKW heraus (IAEA 2015a):  

òComprehensive and systematic safety assessments are to be carried out periodically and regularly for existing installations 

throughout their lifetime in order to identify safety improvements that are oriented to meet the above objective. Reasonably 

practicable or achievable safety improvements are to be implemented in a timely manner.ó  

4.2.1. Die Frage der ñvern¿nftigen Machbarkeit ï ñreasonably practicalò 

Die Frage was die ăpraktische Anwendungò dieses Prüfmaßstabes auf bestehende KKW bedeutet, war 

Gegenstand intensiver Befassungen bei der in der Western European Nuclear Regulators Association 

(WENRA) zusammengeschlossenen europäischen Atomaufsichtsbehörden. Die WENRA hat dazu in 

einem Bericht mit dem Titel òTimely Implementation of Reasonably Practicable Safety Improvements to 

Existing Nuclear Power Plantsó (WENRA 2017) Stellung genommen.42 

Ebenfalls äußert sich die IAEA mit Leitfªden f¿r Sicherheitsstandards (ăSafety Standards Seriesò).43 In 

Bezug auf die Anwendung der aktuell von der IAEA empfohlenen Sicherheitsanforderungen (2016) auf 

bestehende KKW wird, wie auch bei WENRA, ausgeführt, dass die Bewertung der Sicherheit des 

jeweiligen KKW sich an den aktuellen Sicherheitsanforderungen orientieren soll:  

òFor the safety analysis of such designs,44 it is expected that a comparison will be made with the current standards, for 

example as part of the periodic safety review for the plant, to determine whether the safe operation of the plant could be further 

enhanced by means of reasonably practicable safety improvements.ó (IAEA 2016, Abschnitt 1.3). 

In WENRA (2017) wird zur Erlªuterung von ăreasonably practicableò ausgef¿hrt: 

ăThe concept of reasonable practicability is directly analogous to the ALARA principle applied in radiological protection, 

but it is broader in that it applies to all aspects of nuclear safety. In many cases adopting modern standards and practices in 

the nuclear field will be sufficient to show achievement of what is òreasonably practicableó. For existing reactors, where a 

modern standard or good practice associated with new reactors is not directly applicable, or cannot be fully implemented, 

 

40 Siehe hierzu in IAEA (2016) Kapitel 2.11 und EU (2014).  

41 ò1. New nuclear power plants are to be designed, sited, and constructed, consistent with the objective of preventing accidents in the commissioning 
and operation and, should an accident occur, mitigating possible releases of radionuclides causing long-term off-site contamination and avoiding early 
radioactive releases or radioactive releases large enough to require long-term protective measures and actions. 2. Comprehensive and systematic safety 
assessments are to be carried out periodically and regularly for existing installations throughout their lifetime in order to identify safety improvements 
that are oriented to meet the above objective. Reasonably practicable or achievable safety improvements are to be implemented in a timely manner.ó 
(IAEA 2015). 

42 Dieses Papier dient der Interpretation von Article 8a der EU Nuclear Safety Directive (EU 2014).  

43 òRequirements for nuclear safety are intended to ensure the highest level of safety that can reasonably be achieved for the protection of workers, the 
public and the environment from harmful effects of ionizing radiation arising from nuclear power plants and other nuclear facilities. It is recognized 
that technology and scientific knowledge advance, and that nuclear safety and the adequacy of protection against radiation risks need to be considered 
in the context of the present state of knowledge. Safety requirements will change over time; this Safety Requirements publication reflects the present 
consensus.ó (IAEA 2016, dort 1.1). 

44 Gemeint sind hier die sich in Betrieb befindlichen KKW. 
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alternative safety or risk reduction measures (design and/or operation) to prevent or mitigate radioactive releases should be 

sought and implemented unless the utility is able to demonstrate that the efforts to implement them are disproportionate to the 

safety benefit they would confer. The degree of rigour and confidence in the outcome of such a demonstration should take 

account of nature and scale of the shortfall to modern standards that the measure would have addressed.ó 

Aus den Darlegungen folgt, dass als Maßstäbe für die Bewertung in Betrieb befindlicher KKW die 

Standards heranzuziehen sind, die dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.  

4.3. Stand der internationalen Regelwerksanforderungen für 

Laufzeitverlängerungen 

4.3.1. Internationale Ansätze: IAEA 

Mitte der 1980er Jahre begann die IAEA das Thema Alterung von Kernkraftwerken näher zu betrachten. 

In den 1990er Jahren wurde mit der Entwicklung von Richtlinien für das Alterungsmanagement begonnen 

(IAEA 1990). Darauf folgten mehrere technische Berichte und spezifische Richtlinien, welche sich mit 

dem Thema Alterung im Allgemeinen und der Alterung von ausgewählten Komponenten im Speziellen 

befassten (IAEA 1997, 1999b, 1992). Der Umgang mit Alterung und das Management von 

Alterungsphänomenen haben sich zu einem der zentralen Themen für bestehende und neue Reaktoren 

entwickelt. Diese umfassen neben den rein technischen Anforderungen auch regulatorische 

Anforderungen für das Alterungsmanagement und den Betrieb über die ursprünglich geplante Laufzeit 

hinaus, welche sowohl das Monitoring als auch einen Vorsorgeplan für den Fall neuer Erkenntnisse im 

Zeitraum der erweiterten Laufzeit vorsehen. Hierzu steht in der IAEA Safety Standards Series zu den 

Specific Safety Requirements No. SSR-2/1 (IAEA 2016c):  

Die Auslegung von Kernkraftwerken soll alle Alterungs- und Verschleißeffekte an Komponenten in allen Anlagenzuständen 

berücksichtigen. Diese umfassen neben dem Betrieb, das Testen, die Instandhaltung, die geplanten Abschaltungen, die 

Betriebszustände während - und die Anlagenzustände nach auslösenden Ereignissen.45  

Aus den IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/2 ist zu entnehmen (2016b):  

Der Betreiber soll dafür Sorge tragen, dass ein wirkungsvolles Alterungsmanagement-Programm umgesetzt ist. Es soll dafür 

sorgen, dass die notwendigen Sicherheitsfunktionen der Systeme, Strukturen und Komponenten über die gesamte Laufzeit 

garantiert sind.46. 

Die zentralen Dokumente der IAEA, welche sich mit dem Thema Laufzeitverlängerung und 

Alterungsmanagement befassen, sind: IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1), Safety of 

Nuclear Power Plants: Design (IAEA 2016c), No. SSR-2/2 (Rev. 1), Safety of Nuclear Power Plants: 

Commissioning and Operation (IAEA 2016b), No. SSG-2 on Deterministic Safety Analysis for Nuclear 

Power Plants (IAEA 2010), No. SSG-25, Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants (IAEA 2013), 

und No. SSG 48, Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of 

Nuclear Power Plants (IAEA 2015b). 

Allen Dokumenten ist gemein, dass die Standards für neue Kernkraftwerke gelten. Es wird festgehalten, 

dass die IAEA Safety Standards jedoch auch von laufenden bzw. im Bau befindlichen Anlagen erfüllt 

 

45 Eigene Übersetzung. 

46 Eigene Übersetzung 



 

 

 

 

Risiken von Laufzeitverlängerungen  alter Atomkraftwerke   

 

50 | 218 
 

werden sollen. Die Entscheidung in wie weit die Sicherheitsstandards auf diese Anlagen in Gänze 

anzuwenden sind, obliegt jedoch den einzelnen Staaten und ihren Genehmigung- und Aufsichtsbehörden  

Im Weiteren wird vor allem auf den IAEA Safety Standard: Safety of Nuclear Power Plants: Design, IAEA 

Safety Standards Series No. SSR-2/1 eingegangen, da dieses Dokument die zentralen aktuellen 

Anforderungen an (neue) Kernkraftwerke beschreibt.  

In dem Dokument wird festgehalten, dass die Vorgaben für die Sicherheit von Kernkraftwerken den 

ăhighest standards of safety that can reasonably be achievedò zum Schutz von Arbeitern, der Bevºlkerung 

und der Umwelt genügen sollen. Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass sich der Stand von 

Wissenschaft und Technik kontinuierlich ändert und dass sich die Sicherheitsanforderungen über die Zeit 

verändern können. Es wird festgestellt, dass viele der laufenden Kernkraftwerke und der in Bau 

befindlichen Kernkraftwerke Systeme und Komponenten nachgerüstet haben, um im Bereich der 

Prävention von schweren Unfällen als auch im Bereich der Minderung von Auswirkungen nicht 

beherrschter schwerer Unfälle insgesamt Verbesserungen des Sicherheitsniveaus zu erzielen. Bei neuen 

Kernkraftwerken sind diese Verbesserungen bereits im Design verankert. Es wird auch darauf 

hingewiesen, dass nicht alle aktuell geltenden Sicherheitsanforderungen für laufende und in Bau 

befindliche Kernkraftwerke realisierbar bzw. umsetzbar sind. Selbiges gilt für die Modifikationen von 

Designs, welche bereits von den jeweils zuständigen Behörden abgenommen wurden. Allerdings wird 

erwartet, dass Sicherheitsanalysen für derartige Designs mit dem Ziel eines Vergleichs mit den aktuellen 

Standards durchgeführt werden z. B. im Rahmen der periodischen Sicherheitsüberprüfung. Dabei soll 

festgestellt werden, ob weitere Verbesserungen des Sicherheitsniveaus zwecks Anpassung an die aktuellen 

Sicherheitsanforderungen sinnvoll durchgef¿hrt (ăreasonably practicableò) werden kºnnen.  

Es wird gefordert, dass die Auslegung von neuen Kernkraftwerken explizit Maßnahmen und 

Einrichtungen zur Beherrschung schwerer Unfälle beinhaltet. Die Auslegung neuer Designs beinhaltet 

insofern auch die Beherrschung von Kernschmelzzuständen. 

Im Folgenden werden relevante Anforderungen des Sicherheitsstandards SSR 2/1 Rev. 1 kurz dargestellt 

und beschrieben (IAEA 2012, 2016c). Eine Überprüfung der Anwendbarkeit dieser Anforderungen für 

laufende bzw. in Bau befindliche Anlagen erfolgt in Kapitel 6 und 7.  

Anforderung 7, Umsetzung des ăDefence in Depthò Konzepts. Neu im Vergleich zur SSR 2/1 aus 

2012 ist, dass die Ebenen des gestaffelten Sicherheitskonzepts grundsätzlich unabhängig voneinander 

wirksam sein sollen. Damit soll verhindert werden, dass das Versagen einer Ebene die Effektivität einer 

anderen negativ beeinflusst. Dies gilt vor allem für die Sicherheitssysteme für die 

(Auslegungsübergreifenden Störfälle (Design Externsion Conditions), welche unabhängig von den 

Sicherheitssystemen zur Beherrschung der Auslegungsstörfälle sein sollen. 

Anforderung 13, Kategorien der Anlagenzustände, f¿hrt bei den ăDesign Extension Conditionsò 

Unfälle einschließlich solcher mit einer Kernschmelze ein, wohingegen zuvor von Unfällen mit einem 

signifikanten Kernschaden die Rede war. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Anlagenzustand zu 

einer Freisetzung mit gravierenden Auswirkungen auf die Umgebung führen würde, muss durch geeignete 

Maßnahmen physikalisch ausgeschlossen sein oder sehr klein, also praktisch ausgeschlossen, sein. 

Anforderung 14, Auslegung von Sicherheitseinrichtungen, hält fest, dass diese über die gesamte 

Laufzeit des Kernkraftwerks die spezifischen Anforderungen betreffend Kapazität, Zuverlässigkeit und 

Funktionalität für alle Betriebszustände und Unfallzustände, welche durch interne und externe Gefahren 

ausgelöst werden können, gewährleistet sein sollen. 
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Anforderung 16, postulierte auslösende Ereignisse, führt aus, dass diese alle vorhersehbares Versagen 

von Strukturen, Systemen und Komponenten des Kernkraftwerks umfassen sollen. Ebenso sollen 

Bedienungsfehler und mögliche Versagen durch Einwirkungen von Innen und Außen in allen 

Betriebszuständen analysiert werden und als postulierte auslösende Ereignisse mit in die Analysen 

aufgenommen werden. Es gilt für die Auslegung des Kernkraftwerks darzustellen, dass alle postulierten 

auslösenden Ereignisse beherrscht werden - bzw. dass es möglich ist das Kraftwerk in einen sicheren 

Zustand überzuführen und durch die Auslegung abgedeckte Abläufe eingehalten werden. Für den Fall, 

dass bei einem postulierten auslösenden Ereignis schnelle und zuverlässige Schritte eingeleitet werden 

müssen, soll sichergestellt werden, dass diese automatisch erfolgen um damit ein Fortschreiten der 

Unfallsequenz in einen schwerwiegenderen Zustand verhindern. 

Anforderung 17, interne und externe Ereignisse, umfasst unter anderem die Forderung, dass Systeme 

und Komponenten entsprechend ihrer Sicherheitsrelevanz gegen übergreifende interne und externe 

Ereignisse ausgelegt sein sollen, aber auch gegen gemeinsam verursachte Ausfälle (GVA). Auch sollen die 

Margen für Sicherheitssysteme konservativ genug sein, um im Falle von auslegungsüberschreitenden 

externen Ereignissen frühe bzw. große Freisetzungen zu verhindern. Des Weiteren soll bei Standorten mit 

mehreren Reaktoren in der Auslegung berücksichtigt werden, dass nicht nur einzelne, sondern alle 

Reaktoren des Standorts gleichzeitig betroffen sein können. Die Reaktoren müssen im Stör- oder Unfall 

unabhängig voneinander in der Lage sein, sichere Zustände zu erreichen 

Anforderung 20, Design Extension Conditions, legt fest, dass Design Extension Conditions analysiert 

und berücksichtigt werden sollen, um solche Unfallszenarien zu identifizieren, die in der Auslegung zu 

berücksichtigen sind. Des Weiteren sollen diese Unfallszenarien verwendet werden, um Vorkehrungen zur 

Prävention von Unfällen bzw. zur Mitigation der Auswirkungen dieser zu planen. Neu ist vor allem, dass 

- im Unterschied zu älteren Fassungen der SSR-2/1 ð durch die Auslegung des Kernkraftwerks alle Design 

Extension Conditions zumindest insofern beherrschen werden sollen, als dass genügend Zeit gewährleistet 

ist, um etwaige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung treffen zu können. Der Reaktor soll so ausgelegt 

sein, dass die Maßnahmen und Einrichtungen für die Design Extension Conditions es zulassen, dass auch 

für den Fall eines schweren Unfalls das Containment intakt bleibt und dass eine frühe bzw. große 

Freisetzung praktisch ausgeschlossen werden kann. Diese Maßnahmen und Einrichtungen 

(Sicherheitseinrichtungen) sollen, sofern möglich, unabhängig von den Sicherheitssystemen sein, welche 

für die Beherrschung der Auslegungsstörfälle vorgesehen sind. Kombinationen von auslösenden 

Ereignissen, z. B. ein Erdbeben gefolgt von einer Überflutung, sollen Teil der postulierten auslösenden 

Ereignisse sein. 

Anforderung 21, physische Trennung und Unabhängigkeit von Sicherheitssystemen, beschreibt, 

dass es keine Beeinflussung zwischen Sicherheitssystemen bzw. redundanten Elementen geben soll. Das 

soll u.a. durch physische Trennung, elektrische Isolation, effektive Unabhängigkeit der Systeme umgesetzt 

werden. 

Anforderung 24, gemeinsam verursachte Ausfälle (GVA) (Common Cause Failures - CCF), führt 

aus, dass die Auslegung des Equipments die Möglichkeit von gemeinsam verursachten Ausfällen von 

sicherheitsrelevanten Bauteilen berücksichtigen soll. Hierzu sollen die Konzepte von Diversität, 

Redundanz, physische Trennung und funktionelle Unabhängigkeit angewendet werden. 

Anforderung 31, Alterungsmanagement, legt fest, dass die Auslegung eines Kernkraftwerks Alterungs- 

und Verschleißeffekte von Komponenten in allen Betriebszuständen berücksichtigen soll. Dies umfasst 

auch die Systeme und Komponenten zur Beherrschung postulierter auslösender Ereignisse, sowie zur 

Beherrschung von Anlagenzuständen nach postulierten auslösenden Ereignissen. Sicherheitsrelevante 

Bauteile sollen ihre Funktion über die gesamte geplante Lebenszeit erfüllen können. 
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Anforderung 33, Sicherheitssysteme und Sicherheitseinrichtungen für Design Extension 

Conditions von Reaktoren in einer Kernkraftwerks-Mehrblockanlage, streicht heraus, dass jeder 

Reaktor einer Kernkraftwerks-Mehrblockanlage seine eigenen Sicherheitssysteme zur Beherrschung von 

Auslegungsstörfällen und seine eigenen Sicherheitseinrichtungen zur Beherrschung von Design Extension 

Conditions haben soll. Insofern soll jeder Reaktor einer Kernkraftwerks-Mehrblockanlage autark sicher 

sein. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, können Verbindungen zwischen den Rektoren einer 

Mehrblockanlage in der Auslegung angedacht werden. 

Anforderung 42, Sicherheitsanalyse des Kernkraftwerkdesigns, beinhaltet als Teil der 

deterministischen Sicherheitsanalyse unter anderem auch die Forderung, dass das Unfall-Management der 

Design Extension Conditions durch automatisches Auslösen der dazu vorgesehenen Sicherheitssysteme 

und die Verwendung von Sicherheitseinrichtungen in Kombination mit Aktionen des Bedienpersonals 

möglich ist (IAEA 2010). 

Anforderung 53, Wärmeübertragung an die primäre Wärmesenke, führt aus, dass die Möglichkeit 

der Wärmeabfuhr an eine primäre Wärmesenke in jedem Betriebszustand gegeben sein soll. Zusätzlich 

dazu soll eine alternative Wärmesenke zur Verfügung stehen, oder es soll eine alternative Verbindung zur 

bestehenden primären Wärmesenke verwendet werden kann. Die Wärmeabfuhr soll auch im Fall von 

auslegungsüberschreitenden Naturgefahren verfügbar sein. 

Anforderung 58, Kontrolle der Bedingungen im Containment, wurde im Vergleich zur 

Ursprungsversion der SSR-2/1 um zwei Punkte ergänzt. Erstens sollen Vorkehrungen im Design 

getroffen werden, um in allen Betriebszuständen die strukturelle Integrität des Containments zu 

gewährleisten. Der Einsatz dieser Vorkehrungen darf nicht dazu führen, dass es zu einer frühen oder 

großen Freisetzung kommt. Zweitens soll das Design auch Vorrichtungen haben, welche einen sicheren 

Einsatz von nicht-permanenter Ausrüstung zur Wiederherstellung der Wärmeabfuhr aus dem 

Containment ermöglichen. 

Anforderung 64, Trennung von Schutz- und Kontrollsystemen, beschreibt, dass Interferenzen 

zwischen Schutz- und Kontrollsystemen durch Separation ð entweder durch die Verhinderung von 

Verflechtungen oder angemessene funktionale Unabhängigkeit ð verhindert werden sollen. 

Anforderung 65, Warte, fordert, dass die Auslegung der Warte eine angemessene Marge gegen 

Naturgefahren haben soll, um auch für den Fall auslegungsüberschreitender, naturbedingter Einwirkungen 

verfügbar zu sein. 

Anforderung 66, Zusätzliche Warte, beschreibt, dass es eine voll funktionsfähige zusätzliche Warte 

geben soll, welche physisch separiert ist, und aus welcher der Reaktor heruntergefahren, gesichert, 

Nachwärme abgeführt und alle relevanten Parameter des Reaktors überwacht werden können. Dies ist 

relevant, wenn die Hauptwarte diese Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. 

Anforderung 68, Auslegung, um einem Verlust der externen Stromversorgung standzuhalten, 

beinhaltet die Notstromversorgung bei Betriebsstörungen und Auslegungsstörfällen. Des Weiteren soll 

die Auslegung eine alternative Stromversorgung für Design Extension Conditions beinhalten. Die 

alternative Stromversorgung soll in der Lage sein die notwendige Energie zu liefern, um die Integrität des 

Reaktorkühlsystems zu erhalten und einen schweren Schaden am Kern und im Abklingbecken für den 

Fall des Verlusts der externen Stromversorgung zu verhindern. Das Equipment, welches zur Verhinderung 

einer Kernschmelze notwendig ist, soll von jeder zur Verfügung stehenden Stromquelle betrieben werden 

können. Die alternative Stromversorgung soll unabhängig und physisch getrennt von der 

Notstromversorgung sein. Die Energieversorgung für das Monitoring der Anlagenparameter und für 
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kurzfristige Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des Reaktors soll auch im Fall eines Verlusts 

der externen Stromversorgung funktionieren. Die Auslegung der Notfallstromversorgung soll so gewählt 

sein, dass nicht permanentes Equipment ð welches nicht notwendigerweise am Standort gelagert sein muss 

- sicher verwendet werden kann, um die Energieversorgung wiederherzustellen. 

Anforderung 80, Brennstoffhandhabung und Lagerung, streicht unter anderem heraus, dass 

Abklingbecken zusätzliche Funktionen (u.a. Möglichkeit nicht permanentes Equipment zu verwenden) 

haben sollten, welche gewährleisten, dass über einen langen Zeitraum genügend Wasser im Abklingbecken 

vorhanden ist und die Brennelemente permanent gekühlt sind ð und zwar in allen Anlagenzuständen. 

Hierzu sollen neben ausreichenden Kühlkapazitäten, Möglichkeiten im Notfall Wasser einzuleiten, auch 

Funktionen für das Monitoring und die Kontrolle des Brennelementlagerbeckens in allen 

Betriebszuständen vorhanden sein 

4.3.2. Internationale Ansätze: WENRA 

Die Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) wurde 1999 gegründet als Vereinigung 

und Netzwerk europäischer nuklearer Aufsichtsbehörden. Es sollen besonders die Vernetzung und der 

Austausch zwischen den beteiligten Aufsichtsbehörden betreffend der Betriebssicherheit nuklearer 

Anlagen und Kernkraftwerke ermöglicht und verbessert werden. Insgesamt sind 18 nationale 

Atomaufsichtsbehörden direkt in WENRA vertreten, während 13 weitere Staaten als Beobachter 

teilnehmen. Die Hauptgründe für die Zusammenarbeit durch WENRA sind die Aufnahme der nuklearen 

Sicherheit in die Ziele der Europäischen Union und die Harmonisierung bei der Entwicklung nationaler 

Sicherheitsansätze. Dabei stehen besonders folgende Entwicklungsziele im Vordergrund:  

¶ Ein gemeinsamer, europäischer Ansatz für nukleare Sicherheit;  

¶ Die unabhängige Überprüfung der nuklearen Sicherheit in Drittländern und  

¶ eine Plattform für den Erfahrungsaustausch in Sicherheitsfragen für die Mitgliedsstaaten 

zu bieten.  

Zurzeit sind 18 Länder als Mitgliedstaaten von WENRA beigetreten: Belgien, Bulgarien, Deutschland, 

Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Litauen, Niederlande, Rumänien, Schweden, Schweiz, 

Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn. Weitere dreizehn Länder haben 

Beobachterstatus: 

Armenien, Dänemark, Irland, Japan, Kanada, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, 

Russland, Serbien, Weißrussland, Zypern.  

Um die Sicherheitsanforderungen an kerntechnische Anlagen in den Mitgliedsländern zu vereinheitlichen 

ist die WENRA Arbeitsgruppe RHWG (Reactor Harmonisation Working Group) ins Leben gerufen 

worden. Ansätze zur Stilllegung kerntechnischer Anlagen und zur Entsorgung nuklearer Abfälle und 

abgebrannte Brennelemente werden von der WENRA Arbeitsgruppe WGWD (Working Group on Waste 

and Decommissioning) behandelt.  

Richtlinien für bestehende Kernkraftwerke 

Die RHWG wurde zuerst damit beauftragt Sicherheitsrichtlinien ð sogenannte ăSafety Reference Levelsò 

ð für den Betrieb bestehender Kernkraftwerke zu entwickeln und diese auch über die Zeit auf dem Stand 

von Wissenschaft und Technik zu halten. Die Methodik und erste Ergebnisse wurden im Jahr 2006 im 

Bericht ăHarmonisation of Reactor Safety in WENRA countriesò veröffentlicht (WENRA 2006). In der 
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Folge wurden neue IAEA Sicherheitsstandards von 2006 berücksichtigt und in den Jahren 2007 und 2008 

die insgesamt 295 Referenzlevel aktualisiert.  

Im Jahr 2011 wurde der Fortschrittsbericht ăProgress towards harmonisation of safety for existing reactors 

in WENRA countriesò veröffentlicht (WENRA 2011a). Insbesondere werden periodische 

Sicherheitsüberprüfungen und Laufzeitverlängerungen auf nationalen Ebenen erörtert. 

Der Unfall im Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi im März 2011 veranlasste WENRA die Lehren aus dem 

Unfall einzuarbeiten und die Referenzlevels zu überarbeiten und zu erweitern. Drei technische 

Arbeitsgruppen zu Naturgefahren, Eindämmung von schweren Unfällen und Unfallmanagement haben 

die existierenden Regeln überprüft und überarbeitet. Die neuen Richtlinien wurden im September 2014 

im Bericht ăWENRA Safety Reference Levels for Existing Reactorsò veröffentlicht (WENRA 2014). Der 

Bericht richtet sich ausschließlich an bestehende Reaktoren und enthält Richtlinien geordnet in 19 Themen 

(Issues) aus den fünf Sicherheitsbereichen (Safety Areas) Management, Design, Betrieb, Überprüfung und 

Notfallvorsorge. Insgesamt enthalten die 19 Themen 342 Sicherheitsrichtlinien. Das 19te Thema bezieht 

sich auf Naturgefahren und ist erst nach dem Fukushima Dai-ichi Unfall hinzugefügt worden. 

Referenzlevel F wurde komplett ¿berarbeitet, und das Konzept der òDesign Extension Conditionsó 

(DEC) eingeführt.47  

Laut WENRA Referenzlevel F sollen alle vern¿nftig machbaren (ăreasonably practicableò) MaÇnahmen 

implementiert werden, die schwere Unfälle verhindern können (DEC A). Zusätzlich sollen für postulierte 

schwere Unfälle im Reaktorkern und den Brennelementlagerbecken und daraus resultierende 

Kernschmelzphänomene Maßnahmen implementiert werden, die mögliche Auswirkungen mindern (DEC 

B).  

Laufzeitverlängerung von bestehenden Kernkraftwerken 

Alle WENRA Mitgliedsländer außer Italien und Litauen betreiben nukleare Reaktoren. Circa ein Viertel 

der in den Mitgliedsländern betriebenen Reaktoren sind bereits länger als 30 Jahre in Betrieb, manche 

sogar über 40 Jahre. Die meisten Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der WENRA Länder schränken 

die Laufzeit in der Lizenz nicht ein. Stattdessen findet sich eine Laufzeitbeschränkung meistens in den 

Sicherheitsberichten zu technischen Komponenten und deren Laufzeit, insbesondere des 

Reaktordruckbehälters. Meistens sind diese auf 30 oder 40 Jahre festgelegt.  

In der RHWG wurden auch Sicherheitsaspekte des Betriebs von Kernkraftwerken über ihre ursprünglich 

vorgesehene Betriebszeit hinaus diskutiert. Aspekte einer Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken 

werden in dem 2011 verºffentlichten Bericht ăPilot study on Long term operation (LTO) of nuclear power 

plantsò ¿ber entsprechende Praktiken in den Mitgliedsländern dargestellt (WENRA 2011). WENRA 

kommt in dem Bericht zu dem Schluss, dass ein Betrieb auch über die ursprünglich vorgesehene Laufzeit 

hinaus technisch möglich ist, falls die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt werden können. Nach 

WENRA ist mit den Arbeiten zur Laufzeitverlängerung lange vor Ende der Laufzeit zu beginnen (siehe 

Abbildung 4).  

 

47 Analog zu IAEA SSR-2/1 safety standard (IAEA 2012) 
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Abbildung 4. Übergang eines Kernkraftwerks in den Betrieb über die vorgesehene Laufzeit hinaus. Der Betreiber muss sich 
rechtzeitig um eine Lizenzerneuerung bemühen und entsprechende Gutachten und Maßnahmen durchführen. Ab dem 
Zeitpunkt der Überschreitung der vom Design vorgesehenen Laufzeit spricht man von einer Laufzeitverlängerung. Quelle: 
WENRA (2011).  

4.3.3. Internationale Ansätze: EU 

Am 08. Juli 2014 hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie 2014/87/EURATOM zur Änderung 

der Richtlinie 2009/71/EURATOM über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit 

kerntechnischer Anlagen verabschiedet.  

Die Richtlinie des Rates umfasst unter anderem folgenden neuen Abschnitt (EU 2014):  

ăABSCHNITT 2 

Besondere Verpflichtungen 

Artikel 8a 

Ziel der nuklearen Sicherheit für kerntechnische Anlagen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der nationale Rahmen für die nukleare Sicherheit vorschreibt, dass kerntechnische 

Anlagen mit dem Ziel ausgelegt, errichtet, in Betrieb genommen, betrieben und stillgelegt werden und ihr Standort mit dem 

Ziel zu wählen ist, Unfälle zu vermeiden und im Fall eines Unfalls dessen Auswirkungen abzumildern und Folgendes zu 

vermeiden: 

a) frühe Freisetzungen von radioaktivem Material, die anlagenexterne Notfallschutzmaßnahmen erfordern würden, für deren 

Umsetzung nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht; 

b) große Freisetzungen von radioaktivem Material, die Schutzmaßnahmen erfordern würden, die weder örtlich noch zeitlich 

begrenzt werden könnten.  

Die Hauptforderung der geänderten europäischen Richtlinie zur nuklearen Sicherheit nach Artikel 8a ist 

die Vermeidung von Freisetzungen mit großen radiologischen Konsequenzen. Dieses basiert auf den 

WENRA Anforderungen für neue Kernkraftwerke, die auch für die betriebenen KKW angewendet 

werden sollen.  

Im Absatz 2 Artikel 8a wird dann folgendes ausgeführt: 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der nationale Rahmen vorschreibt, dass das in Absatz 1 genannte Ziel  

a) für kerntechnische Anlagen gilt, für die erstmals nach dem 14. August 2014 eine Genehmigung zur Errichtung erteilt 

wird; 

b) als Bezugsgröße für die zeitgerechte Umsetzung von vernünftigerweise durchführbaren Sicherheitsverbesserungen für 

bestehende kerntechnische Anlagen, auch im Rahmen der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen gemäß Artikel 8c Buchstabe 

b, verwendet wird.ò 

Damit wird de facto ein ăDoppelstandardò festgeschrieben, welcher in den nationalen Rahmen 

übernommen werden soll, da die Mitgliedsstaaten angehalten sind, diese Richtlinie in die nationale 

Gesetzgebung aufzunehmen und umzusetzen. Der sog. ăDoppelstandardò bezieht sich auf die technische 

Ausgestaltung der Maßnahmen und Einrichtungen zur Erreichung des radiologischen Schutzziels (Artikel 

8a, Absatz 1). Anlagen, welchen die erstmalige Genehmigung zur Errichtung nach dem 14. August 2014 

erteilt wurde, müssen das in Artikel 8a definierten Ziels der nuklearen Sicherheit für kerntechnische 

Anlagen im Rahmen der Auslegung erfüllen. Für bestehende Anlagen muss gezeigt werden, dass große 

und frühe Freisetzungen so beherrscht werden oder in den Auswirkungen begrenzt werden, dass 

gravierende Auswirkungen auf die Bevölkerung oder die Umgebung nicht besorgt werden müssen. Hier 

ist deshalb der Schwerpunkt der Verbesserung des Sicherheitsniveaus auf die Ebenen 1 bis 3 des 

gestaffelten Sicherheitskonzepts (also im Bereich der Prävention) zu sehen. 

Hervorzuheben sind hier vor allem, dass die Auslegung zum Ziel haben muss, Unfälle zu vermeiden und 

im Fall eines Unfalls dessen Auswirkungen abzumildern sowie zu verhindern, dass es zu frühen 

Freisetzungen kommt, die anlagenexterne Notfallschutzmaßnahmen erfordern, für deren Umsetzung 

nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Des Weiteren müssen große Freisetzungen, die 

Schutzmaßnahmen erfordern, die weder örtlich noch zeitlich begrenzt werden könnten, ausgeschlossen 

werden sollen. Für bestehende Anlagen gilt, dass diese Ziele als Bezugsgröße für die zeitgerechte 

Umsetzung von vernünftigerweise durchführbaren (ăreasonable practicableò) Sicherheitsverbesserungen 

gelten, auch im Rahmen der periodischen Sicherheitsüberprüfungen.  

Auch laut europäischer Richtlinie 2014/87/EURATOM sollen die ăreasonable practicableò (ăvern¿nftig 

machbarenò Sicherheitsverbesserungen f¿r die betriebenen KKW durchgef¿hrt werden. Diese 

unverbindliche Forderung wird von den Aufsichtsbehörden der einzelnen Länder unterschiedlich 

umgesetzt. Denn was unter dieser Bezeichnung genau zu verstehen ist, ist (noch) nicht festgelegt (siehe 

Kapitel 4.2.1). Es bestehen zwar inzwischen neue Sicherheitsanforderungen für KKW in Europa. Aber 

Aufsichtsbehörde und Betreiber verhandeln weiterhin gemeinsam und meist unter Ausschluss der 

¥ffentlichkeit dar¿ber, welche Nachr¿stungen ăvern¿nftig machbarò sind und ob eine Anlage ăsicher48ò 

ist. Insbesondere bei einer Entscheidung über eine Verlängerung der Betriebszeit trotz der bestehenden 

und zunehmenden Gefahren sollte die Bevölkerung beteiligt werden und die Politik eingebunden sein. 

(siehe auch Kapitel 8)  

In 2014/87/EURATOM Artikel 8c wird festgehalten, dass durch die periodische Sicherheitsbewertung 

(mindestens alle zehn Jahre) die Einhaltung der aktuellen Auslegung im Rahmen der bestehenden 

Betriebsgenehmigung nachgewiesen werden soll. Weitere Sicherheitsverbesserungen werden unter 

Berücksichtigung der Alterung, der Betriebserfahrung, jüngster Forschungsergebnisse und Entwicklungen 

internationaler Normen ausgemacht. Als Bezugsgröße dient das in Artikel 8a genannten Ziels. Für 

 

48 Der Begriff ăSicherheitò beim Betrieb von Kernkraftwerken ist keine absolute Grºße, sondern drückt die Bewertung des 
bestehenden Risikos aus. Wer Kernkraftwerke als ăsicherò bezeichnet, akzeptiert dieses Risiko (Renneberg 2010). 
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Anlagen, welche die erstmalige Genehmigung zur Errichtung nach dem 14. August 2014 erhalten, gilt das 

Ziel in Artikel 8a nicht als Bezugsgröße, sondern als Grundlage (EU 2014). 

Die Richtlinie des Rates 2014/87/EURATOM vom 8. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 

2009/71/Euratom über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen 

legt fest, dass Mitgliedsstaaten alle sechs Jahre Peer Reviews zu gemeinsamen spezifischen Themen im 

Zusammenhang mit der nuklearen Sicherheit von kerntechnischen Anlagen durchführen sollen (EU 

2014): 

ăDie Mitgliedstaaten sollten ¿ber ihre zustªndigen Regulierungsbehºrden ñ unter Nutzung von ENSREG, soweit 

einschlägig, und aufbauend auf den Fachkenntnissen von WENRA ñ alle sechs Jahre eine Methode, die 

Rahmenbedingungen und einen Zeitrahmen für Peer Reviews zu einem gemeinsamen spezifischen technischen Thema im 

Zusammenhang mit der nuklearen Sicherheit ihrer kerntechnischen Anlagen festlegen. Das zu prüfende gemeinsame 

spezifische technische Thema sollte auf der Grundlage der von WENRA festgelegten Sicherheitsreferenzniveaus oder von 

Feedback aus der Betriebserfahrung, Vorkommnissen und Unfällen sowie technologischen und wissenschaftlichen 

Entwicklungen ausgewählt werden. Die Mitgliedstaaten sollten eine nationale Selbstbewertung durchführen und 

Vorkehrungen für gemeinsame Peer Reviews ihrer nationalen Selbstbewertung durch die zuständigen Regulierungsbehörden 

anderer Mitgliedstaaten treffen.ò  

Die Peer Reviews in 2014/87/EURATOM vom 8. Juli 2014 werden im neuen Kapitel 2a ăPeer Reviews 

und Berichterstattungò spezifiziert: 

ăArtikel 8e  

Peer Reviews  

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass mindestens einmal alle zehn Jahre eine regelmäßige Selbstbewertung ihres nationalen 

Rahmens und ihrer zuständigen Regulierungsbehörden erfolgt, und laden mit dem Ziel, die nukleare Sicherheit kontinuierlich 

zu verbessern, zu einer Prüfung passender Segmente ihres nationalen Rahmens und ihrer zuständigen Regulierungsbehörden 

durch internationale Experten ein. Über die Ergebnisse dieser Peer Reviews wird den Mitgliedstaaten und der Kommission 

berichtet, sobald diese Ergebnisse verfügbar sind.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf einer koordinierten Grundlage  

a) ausgehend von einem bestimmten Thema im Zusammenhang mit der nuklearen Sicherheit der hierzu in Betracht 

kommenden kerntechnischen Anlagen in ihrem Hoheitsgebiet eine nationale Bewertung durchgeführt wird;  

b) alle anderen Mitgliedstaaten und die Kommission als Beobachter zu einem Peer Review der nationalen Bewertung nach 

Buchstabe a eingeladen werden;  

c) angemessene Folgemaßnahmen zu den einschlägigen Erkenntnissen aus dem Peer Review getroffen werden;  

d) entsprechende Berichte über das genannte Verfahren und seine wichtigsten Ergebnisse veröffentlicht werden, sobald die 

Ergebnisse vorliegen.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vorkehrungen getroffen werden, damit der erste themenbezogene Peer Review 

2017 eingeleitet werden kann und die nächsten themenbezogenen Peer Reviews danach mindestens alle sechs Jahre stattfinden 

können.  

(4) Im Fall eines Unfalls, der anlagenexterne Notfallschutzmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung 

erfordert, stellt der betroffene Mitgliedstaat sicher, dass unverzüglich zu einem internationalen Peer Review eingeladen wird.ò  
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Die Mitgliedsstaaten haben durch die ENSREG die für die Analyse relevanten Themenschwerpunkte 

festgelegt. Der erste Peer Review fand zum Thema Alterungsmanagement von kerntechnischen 

Einrichtungen ab dem Jahr 2017 statt.  

4.4. Entscheidungspraxis bei Laufzeitverlängerungen 

Es existieren zwar internationale technische Regelwerksanforderungen für die Entscheidung, ob oder mit 

welchen Nachrüstungen ein altes Kernkraftwerk bei Überschreitung eines bestimmten Alters weiter 

betrieben werden darf. Verbindlich sind diese aber nicht. Die Regeln der IAEA (Kapitel 4.3.1), sind 

Orientierungen, an die sich nationale Behörden halten können, aber nicht müssen. Gleiches gilt die für die 

sogenannten Reference Levels der europäischen Aufsichtsbehörden (Kapitel 4.3.2). Auch die 

Bestimmungen der europäischen Richtlinie zur nuklearen Sicherheit bleiben für Laufzeitverlängerungen 

vage (Kapitel 4.3.3). Sie sind so allgemein, dass sie eher als symbolisch zu bezeichnen sind.  

Die Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) empfiehlt zwar jede Anlage auch 

daraufhin zu überprüfen inwieweit sie auch die geltenden Sicherheitsziele für neue Reaktoren erfüllen 

(siehe Kapitel 4.4.1), jedoch wird dieser Ansatz von keiner Aufsichtsbehörde in Europa verfolgt. Aus einer 

solchen Prüfung würde deutlich, welche Sicherheitsabstände (Deltas) zum heutigen geforderten 

Sicherheitsstandard bestehen. Daraus könnte man die Risiken des Weiterbetriebs von alten 

Kernkraftwerken vergleichsweise abschätzen. Diese verbleibenden Risiken werden derzeit nicht 

systematisch nach dem Stand von Wissenschaft und Technik analysiert.  

Darüber hinaus gilt ganz generell, dass für Altanlagen nur diejenigen Maßnahmen und Nachrüstungen 

verlangt werden, die ăreasonably practicableò sind (siehe Kapitel 4.2.1). D.h. sie werden also dann nicht 

angewendet, wenn es zu teuer oder technisch zu aufwendig erscheint. Was dann als ăreasonably 

practicableò eingestuft wird und was nicht, wird von den Experten des Betreibers, der Gutachter und der 

Aufsichtsbehörde unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unabhängigen Experten beschlossen. Häufig 

gibt es keine gerichtlich überprüfbare Entscheidung der Behörde bezüglich einer Laufzeitverlängerung 

und es gibt keine europäische Kontrollinstanz. 

Für die Öffentlichkeit erscheinen höchstens Sicherheitsberichte, um darzustellen, dass die Anlage sicher 

ist. Solch ein Sicherheitsbericht müsste ausweisen, welche Sicherheit mit der Anlage erreicht werden soll, 

also welche Sicherheitsziele der Prüfung zu Grunde lagen. Das ist in der Regel nicht der Fall. 

Wie sicher ein Kernkraftwerk ist, kann nur dann beurteilt werden, wenn auch die Risiken bekannt sind. 

Ohne die verbliebenen Risiken zu kennen, kann keine verständige Aussage über die Sicherheit getroffen 

werden. Ohne solch einen Risikobericht, der diese im Sicherheitsbericht enthaltenen offenen Punkte, 

Annahmen, Abschätzungen auf ihr Risiko hin darstellt und bewertet wird nicht klar, wie weit man von 

den aktuellen Sicherheitszielen wirklich entfernt ist. 

4.4.1. WENRA Sicherheitsziele für neue KKW als Benchmark für Laufzeitverlängerung 

Die oben genannten und zuerst entwickelten WENRA Richtlinien richten sich speziell an bereits 

bestehende Anlagen. Um der technischen und konzeptuellen Sicherheitsentwicklung Folge zu tragen und 

die nukleare Sicherheit weiter zu erhöhen, begann WENRA im Jahr 2009 Sicherheitsziele zu erarbeiten 

und zu veröffentlichen, die sich ausschließlich an neue Kernkraftwerke richten. Das bedeutet, dass von 

neuen Reaktoren ein höheres Sicherheitsniveau erwartet wird im Vergleich zu bestehenden Anlagen.  

Die erste Veröffentlichung zu diesem Thema ist die 2009 erschienene Studie ăSafety Objectives for New 

Power Reactorsò (WENRA 2009). Grundlegend werden in dieser Studie nicht mehr Sicherheitsrichtlinien 

für bestehende Reaktoren, sondern Sicherheitsziele (safety objectives) für neue Reaktoren formuliert. Der 
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zu diesem Thema neueste WENRA Bericht ăSafety of new NPP designsò von 2013 enthªlt 

Sicherheitsziele (WENRA 2013), die auf Grundlage der IAEA Fundamental Safety Principles (IAEA 

2006b) erarbeitet wurden (siehe Kapitel 4.3.1).  

Die Sicherheitsziele für neue Kernkraftwerke (Safety Objectives for New Power Reactors), die von der 

Arbeitsgruppe Reactor Harmonization Working Group (RHWG) der WENRA veröffentlicht wurden, 

können noch als Stand von Wissenschaft und Technik angesehen werden. Diese Sicherheitsziele sollen 

laut RHWG im Rahmen der Laufzeitverlängerung bestehender Anlagen in den periodischen 

Sicherheitsüberprüfungen (PSÜ) als Referenz herangezogen werden, um die ăvern¿nftig machbarenò 

Sicherheitsverbesserungen zu identifizieren49 (WENRA  2013).  

Es ist aber den jeweiligen Betreibern und Aufsichtsbehºrden ¿berlassen, wie die ăvern¿nftig machbarenò 

Sicherheitsverbesserungen identifiziert werden und in welchem Umfang diese umgesetzt werden (siehe 

auch Kapitel 4.2).  

In allen WENRA-Ländern wird erwartet, dass der Lizenznehmer regelmªÇig òmindestens alle zehn Jahreó 

eine periodische Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) der Anlage durchführen, auch um die möglichen 

Sicherheitsverbesserungen, zu identifizieren. Die aktualisierten WENRA Referenzlevel haben die Rolle 

der PSÜ gestärkt. 

In den meisten WENRA-Ländern besteht ein mehr oder weniger direkter Zusammenhang zwischen 

Laufzeitverlängerung und Durchführung einer PSÜ. Allerdings ist es strittig, ob sich die PSÜ in 

Zusammenhang zur Laufzeitverlªngerung von einer ănormalenò PS¦ unterscheidet. Zusammenfassend 

kann festgestellt werden, dass die Methodik und der Umfang gleich sind, aber einigen Themen (wie 

Alterung) größere Aufmerksamkeit gewidmet wird, so dass ein zusätzlicher Zeitbedarf für die 

Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde benötigt wird. Sicherheitstechnisch erforderlich wäre, eine 

umfassende Sicherheitsüberprüfung vor der Laufzeitverlängerung und nach aktuellen 

Sicherheitsanforderungen durchzuführen. Das ist aber nicht immer der Fall. 

Unterschiede zwischen neuen und bestehenden Kernkraftwerken 

Die unterschiedlichen WENRA Richtlinien für neue und bereits bestehende Kernkraftwerke führen dazu, 

dass von neuen Reaktoren insgesamt ein höheres Sicherheitsniveau erwartet wird und neue Reaktoren 

dieses auch erfüllen müssen. Bestehende Reaktoren erreichen nicht in jeder Hinsicht das Sicherheitsniveau 

eines neuen Reaktors. In einer Pilotstudie zur Lebensdauerverlängerung von KKW wird das mögliche 

Vorgehen und der systematische Unterschied zwischen neuen und bestehenden Reaktoren für diesen 

Vergleich im Rahmen einer periodischen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) verdeutlicht (siehe Abbildung 5) 

(WENRA 2011). 

Mit dieser Darstellung kann deutlich gemacht werden, welche Nachrüstungen vernünftig machbar wären 

und welche technisch unmöglich sind.  

 

49 Das Konzept der vernünftigen Praktikabilität ist dem im radiologischen Schutz angewandten ALARA-Prinzip analog (as 
low as reasonably achievable), es ist aber umfassender, da es für alle Aspekte der nuklearen Sicherheit gilt (siehe Kapitel 4.2). 

Beispiel: Zwar erfolgte für das KKW Dukovany 2013/2014 vor Lebensdauerverlängerung eine PSÜ, 

diese wurde aber noch nach altem Regelwerk durchgeführt (SUJB 2016). Die aktuellen Anforderungen 

sollen erst in der nächsten PSÜ im Jahr 2025 angewandt werden.  
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Abbildung 5. Die verschiedenen Sicherheitsniveaus von bestehenden und neuen Reaktoren nach den WENRA 
Sicherheitsrichtlinien. Die grüne Linie (unten) ist zu erwartende Sicherheitsniveau für bestehende Reaktoren; die rote Linie 
(oben) repräsentiert moderne, höhere Sicherheitsstandards, die von neuen Reaktoren erfüllt werden müssen. Für manche 
Sicherheitsaspekte gelten unterschiedliche Standards und beide Linien sind auf verschiedenen Höhen; für manche Aspekte 
gelten gleiche Standards und die Linien befinden sich auf gleicher Höhe. Der Fall X1 stellt einen bestehenden Reaktor dar, 
der Verbesserungen implementiert um auf das geforderte (grüne) Sicherheitsniveau zu kommen. X2 ist ein bestehender 
Reaktor der Maßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus durchführt, aber damit nicht das Niveau von neuen Anlagen 
erreichen kann. Entsprechende Maßnahmen wären unverhältnismäßig oder nicht durchführbar. X3 ist ein bestehender 
Reaktor, der durch nachträglich durchgeführte Maßnahmen die höheren Anforderungen erfüllen kann. X4 ist ein neuer 
Reaktor, der den modernen Anforderungen entspricht. (Quelle: WENRA (2011)) 

  

Die WENRA Sicherheitsrichtlinien für bestehende Kernkraftwerke wurden ausgewertet ob und inwieweit 

sie auch in neuen Anlagen angewendet werden könnten (WENRA 2009). Es wurden dem Stand von 2009 

entsprechend 295 Sicherheitsrichtlinien aus 18 Themenbereichen begutachtet.  

Von den betrachteten 295 Sicherheitsrichtlinien für bestehende Reaktoren wären 193 Richtlinien (also 

65%) in vollem Umfang auch für neue Reaktoren anwendbar und würden deren Sicherheitserwartungen 

entsprechen. Diese direkt übertragbaren Richtlinien fallen vor allem in die Themenbereiche 

Betriebsgrenzwerte, Maßnahmen im Notfallbetrieb und bei schweren Unfällen, probabilistische 

Sicherheitsanalyse und periodische Sicherheitsüberprüfung. In diesen Themen könnten alle oder fast alle 

Richtlinien für bestehende Reaktoren direkt für die Anwendung auf neue Reaktoren übertragen werden.  

In den anderen Themenbereichen weisen viele Richtlinien klare Unterschiede auf und sind nicht direkt 

auf neue Reaktoren übertragbar. Insgesamt 56 Richtlinien (19%) für bestehende Anlagen sind zwar im 

Prinzip anwendbar auf neue Anlagen, aber es gibt eine höhere Erwartung an das Sicherheitsniveau in 

neuen Reaktoren, so dass sie angepasst werden müssten. Diese Unterschiede sind in fast jedem 

Themenbereich zu finden, vor allem aber beim Design.  

Des Weiteren würden aus den Richtlinien für bestehende Reaktoren, 46 Richtlinien (16%) eine deutlich 

striktere Formulierung benötigen, um auf neue Reaktoren anwendbar zu werden. Dies ist der Fall, wenn 

die Sicherheitserwartung an neue Reaktoren deutlich höher ist als für bestehende Reaktoren. Diese 

Richtlinien sind vor allem in den zwei Themenbereichen Betrieb und Management zu finden.  

Außerdem wurden 15 Richtlinien identifiziert, die für neue Reaktoren notwendig wären, aber in den 

Richtlinien für bestehende Reaktoren überhaupt nicht enthalten sind. Ungefähr die Hälfte dieser fehlenden 

Richtlinien finden sich in den Themen Design und Instandhaltung, Betriebsprüfung und 

Funktionsprüfung.  
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Seit dieser Vergleichsstudie von 2009 ist im Jahr 2010 eine WENRA Stellungnahme zu den 

Sicherheitszielen für neue Kernkraftwerke veröffentlicht worden. Darin werden explizit die im Vergleich 

zu bestehenden Reaktoren veränderten und höheren Sicherheitsziele für neue Reaktoren genannt. Diese 

Ziele sollen während Design, Standortwahl, Konstruktion, Inbetriebnahme und Betrieb berücksichtigt 

werden.  

Im Jahr 2014 sind überarbeitete Sicherheitsrichtlinien für bestehende Reaktoren erschienen, die 

Aktualisierungen und neue Sicherheitsrichtlinien enthalten, insbesondere den neuen Themenbereich 

Naturrisiken mit 19 Richtlinien speziell gegen die Gefahren von Elementarschäden (WENRA 2014). 

Entsprechende Sicherheitsrichtlinien für neue Reaktoren sind bisher nicht überarbeitet worden.  

Die IAEA hat ein Regelwerk geschaffen, das Sicherheitsanforderungen nach Stand von Wissenschaft und 

Technik für AKW generell angibt. Allerdings wird eingeschränkt, dass die Umsetzung der Anforderungen 

bei Altanlagen nicht ăvern¿nftigerweise machbarò sein kºnnte. Altanlagen sollten daher, etwa im Rahmen 

der periodischen Sicherheitsüberprüfung, durch Vergleich der Anlage mit dem aktuellen Stand von 

Wissenschaft und Technik Potentiale für Nachrüstungen identifizieren. Dies ist aber nicht gleichwertig 

zur Forderung, die Anforderungen sollen direkt an der Anlage umgesetzt werden und tatsächlich hält 

IAEA SSR 2/1 ăSafety Requirements ð Designò fest, dass es sein kºnnte, dass Altanlagen die 

Anforderungen nicht erfüllen würden. In einer solchen Situation müssten die Mitgliedstaaten, also die 

nationalen Aufsichtsbehörden über das weitere Vorgehen entscheiden.50 Es verbleibt, dass durch dieses 

Vorgehen bei Altanlagen ein niedrigeres Sicherheitsniveau gegenüber Neuanlagen als zulässig anerkannt 

werden könnte. Würden nämlich die bestehenden, alten Atomkraftwerke nach den Sicherheitszielen der 

neuen Anlagen bewertet werden, wäre eine Laufzeitverlängerung in den meisten Fällen nicht möglich. Aus 

sicherheitstechnischer Sicht ist diese Einschränkung der Anwendung der Sicherheitsstandards nicht 

erklärbar. Allerdings können IAEA Sicherheitsstandards nur im Konsens aller Mitgliedstaaten 

veröffentlicht werden und die Forderung nach strenger Anwendung der geltenden Anforderungen an alle 

Anlagen ist leider nicht konsensfähig. Es ist durch alle Beteiligten sicher zu stellen, dass das bereits erhöhte 

und sich weiterhin erhöhende Risiko durch den Weiterbetrieb alter Atomkraftwerke nicht hingenommen 

werden darf. 

Die Bevölkerung und insbesondere die politischen Entscheider haben ein Recht darauf zu erfahren, 

welche Defizite ein altes KKW im Vergleich zu den aktuellen Sicherheitsanforderungen aufweist. Des 

Weiteren sollten sie Informationen erhalten, welche Nachrüstungen technisch möglich wären, aber aus 

wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgen sollen. Diese wichtigen Entscheidungen sollten nicht allein bei 

der Aufsichtsbehörde verbleiben (siehe auch Kapitel 8). 

4.5. Umfassende Überprüfung der Genehmigung bei Laufzeitverlängerung 

Bei den ursprünglichen Betriebsgenehmigungen hatte man eine Laufzeit von 30 ð 40 Jahren im Blick. 

Darüber hinaus wurde nicht geprüft und gewertet. Für diese Laufzeit wurden auch Lastwechselzahlen und 

der Neutronenfluss zur Berechnung der Sicherheitsreserven zu Grunde gelegt: also die Zahl der 

Lastwechsel von Druck und Temperatur und die Menge an Neutronenbestrahlung, die die unter 

Beanspruchung stehenden Materialien aushalten müssen. Unter genehmigungstechnischem 

Gesichtspunkt haben sich aber nicht nur die Materialien der druckführenden Umschließung des 

Reaktorkerns verändert, sondern auch viele andere Materialien bis in die Elektronik der Anlagensteuerung 

 

50 ăThe requirements established in the IAEA safety standards might not be fully met at some existing facilities that were built 
to earlier standards. The way in which IAEA safety standards are to be applied tosuch facilities is a decision for individual 
States.ò 
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hinein. Die Sicherheitsreserven der Anlage haben sich mit dem Alter verringert. Zusätzlich haben sich die 

Maßstäbe der Sicherheitsüberprüfungen stark verändert. Heute werden auf Grund der vielen neuen 

Erkenntnisse zu möglichen Risiken deutlich höhere Anforderungen gestellt, die früher nicht üblich waren 

und die nun die alten Sicherheitskonzepte in Frage stellen. 

Jede Behörde, die eine Laufzeitverlängerung gewähren will, müsste im Rahmen dieser technischen und 

rechtlichen Logik eine erneute Genehmigungsprüfung durchführen, die gerichtlich überprüfbar ist. Das 

bestehende formale rechtliche System entspricht diesen Anforderungen jedoch nicht. Die derzeitig 

durchgeführten periodischen Sicherheitsüberprüfungen, die unter unklaren Sicherheitsmaßstäben und 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit, intern vom Betreiber und von Gutachtern ð häufig im Auftrag der 

Betreiber ð alle zehn Jahre durchgeführt werden, können eine erneute umfassende Genehmigungsprüfung 

aufgrund der Alterung von Anlagen nicht ersetzen. 

Entscheidungen zu Laufzeitverlängerungen sind gerichtlich derzeitig nicht überprüfbar. Es müsste eine 

umfassende, ganzheitliche Prüfung nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen und eine 

Darlegung der Lücken, die selbst bei einer Nachrüstung gegenüber dem aktuellen Stand von Wissenschaft 

und Technik bestehen bleiben sowie der entsprechenden Risiken. Kann die Sicherheit nicht unter 

Verwendung klarer Sicherheitsmaßstäbe, unter Beteiligung der Öffentlichkeit und gerichtlich überprüfbar 

dargestellt werden, wªre die Genehmigung spªtestens dann ăverbrauchtò. Dies wird besonders deutlich in 

Anbetracht der letzten 40 Jahre, d.h. die Zeit seit 1979, in der die drei großen Unfälle der zivilen 

Kernenergie passiert sind. Besonders große, sprunghafte Erkenntnisse und Verbesserungen in der 

nuklearen Sicherheitstechnik sind erzielt worden nach den Unfällen 1979 in Three Mile Island, 1986 in 

Tschernobyl und 2011 in Fukushima. Diese Erkenntnisse sind nicht ursprünglich in Kernkraftwerke mit 

einem Design von vor dieser Zeit eingeflossen und können auch nur begrenzt durch Nachrüstungen 

verwirklicht werden. Daher sollte eine Laufzeitverlängerung von alten Kernkraftwerken nicht auf den alten 

Genehmigungen basieren, sondern es sollte eine umfassende Genehmigungsprüfung im Abgleich mit dem 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik notwendig sein, um die Grundlage für einen sicheren 

Betrieb des Kernkraftwerks über die ursprüngliche Lebensdauer hinaus zu gewährleisten.  

Insbesondere von den Betreibern wird zur Rechtfertigung des Weiterbetriebs ihrer Anlagen vorgebracht, 

die Sicherheit der alten Kernkraftwerke sei durch Nachrüstungen doch kontinuierlich verbessert worden. 

Nachrüstungen dienten in den meisten Fällen jedoch dazu, erst den Sicherheitszustand herzustellen, der 

bei der Genehmigung bereits vorausgesetzt war und sich durch die Alterung verschlechtert hat. Häufig 

wurden bereits Kernkraftwerke weiterbetrieben, obwohl die nach der Genehmigung vorausgesetzte 

Sicherheit nach neueren Erkenntnissen nicht mehr gegeben war, wie etwa das Beispiel des Kernkraftwerks 

Brunsbüttel zeigt. 
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5. Praktische Erfahrungen im Umgang mit dem Risiko gealterter 
Anlagen 

In diesem Kapitel werden Erfahrungen mit der Laufzeitverlängerung bzw. mit der Nachrüstung von 

Kernkraftwerken vorgestellt. Die Beiträge gehen exemplarisch auf die Situation in verschiedenen Ländern 

und spezielle technische Aspekte ein.  

5.1. Herausforderungen der Laufzeitverlängerung in den USA 

Grundlage dieses Beitrags sind die Erfahrungen mit der Laufzeitverlängerung von US-Reaktoren. Anhand 

von Beispielen werden konkrete Maßnahmen und gleichzeitig die Grenzen von Nachrüstungen in alten 

Reaktoren beschrieben. Die generische Analyse der Problemstellung ist auf die Situation in Europa 

übertragbar. Eine zentrale Fragestellung ist, wie der Prozess der Laufzeitverlängerung zu gestalten ist, 

welches Sicherheitsniveau gemessen am Stand von Neuanlagen mit Nachrüstungen erreicht werden kann 

und welcher Stand verlangt werden müsste. 

5.1.1. Übersicht  

Die Zukunft der Kernenergie in den Vereinigten Staaten hängt von der Laufzeitverlängerung51 

bestehender Anlagen ab, denn in den nächsten Jahrzehnten werden in den USA nur eine begrenzte Zahl 

neue Kernkraftwerke gebaut werden52. Angesichts einer der ältesten Reaktor-Flotten der Welt wird die 

US-amerikanische Atomindustrie in den nächsten Jahrzehnten einem erheblichen Rückgang bei der 

Erzeugung von Strom aus Kernenergie und einer deutlichen Überalterung ausgesetzt sein, es sei denn, die 

Betriebsgenehmigungen der Anlagen werden mehrmals verlängert, wie in Abbildung 6 dargestellt.53 

Steigende Kosten werden jedoch auch bei Laufzeitverlängerungen die dauerhafte Abschaltung einiger 

Anlagen beschleunigen.  

 

51 Anmerkung des Editors. Im amerikanischen werden die Begriffe ălicense extensionò und ărelicensingò synonym verwendet. 
Dazu verwendet der Autor auch noch den Begriff der ălifetime extensionò. Im Weiteren werden diese Begriffe mit 
Laufzeitverlängerung bezeichnet auch wenn damit die Bedeutung von ăGenehmigungò nicht mehr unmittelbar in der 
Übersetzung zu erkennen ist. Die Laufzeitverlängerung impliziert, dass in der Regel eine behördliche Genehmigung oder 
Zustimmung erforderlich ist (siehe auch Kapitel 4.3). 

52 Die Nuclear Regulatory Commission genehmigte 2012 vier neue Reaktoren. Die Eigentümer haben die Projekte für zwei 
dieser Reaktoren 2018 beendet. Die beiden anderen Projekte übersteigen derzeit ihr geplantes Budget für die Fertigstellung um 
über 10 Milliarden Dollar und ihren geplanten Betrieb um über vier Jahre. Anlagen, die auf neuen Konzepten, wie kleinen 
modularen Reaktoren basieren, werden erst in mindestens einem Jahrzehnt einsatzbereit und wirtschaftlich nicht 
wettbewerbsfähig sein. 

53 Das Atomgesetz, das das Gesetz über die Sicherheit von Kernkraftwerken ist, verpflichtet die NRC, Anlagen zunächst für 
vierzig Jahre zu genehmigen. Das Gesetz erlaubt es der NRC auch, die Lizenz in zwanzigjährigen Schritten zu verlängern, 
spezifiziert aber nicht den Prozess. 
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Abbildung 6. US-Reaktorkapazität pro Jahr für verschiedene Szenarien der Wiederlizenzierung (Quelle: Eigene Darstellung 
auf der Basis von IAEA PRIS (2019)).  

 

Die Besorgnis über den Klimawandel hat den Betreibern von Kernkraftwerken jedoch ein starkes 

politisches Argument für den Weiterbetrieb der existierenden Reaktoren gegeben. Die Industrie nutzt 

diese konkurrierenden Faktoren dazu, die geltenden Sicherheitsbestimmungen unter Druck zu setzen, um 

die Sicherheitsanforderungen und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.  

Allerdings bestehen erhebliche Fragen im Zusammenhang mit dem Prozess der Laufzeitverlängerung, 

insbesondere bei mehrfachen Laufzeitverlängerungen einer Anlage. Als Vorsitzender der U.S. Nuclear 

Regulatory Commission (US NRC) befasste sich Gregory Jaczko mit den Anfängen der politischen 

Debatte, als die Branche begann, die Notwendigkeit mehrerer Laufzeitverlängerungen in Erwägung zu 

ziehen, um die Industrie in den Vereinigten Staaten zu schützen. Nachfolgend schildert er die 

Schlüsselfragen im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Vorgehen, insbesondere im Hinblick auf 

eine zweite Laufzeitverlängerung. 

5.1.2. Sicherheit durch Aufsicht 

Die Vereinigten Staaten haben einen einzigartigen Ansatz für Laufzeitverlängerungen gewählt. Der Ansatz 

geht davon aus, dass die erforderliche Sicherheit eines laufenden Kernreaktors, der eine 

Laufzeitverlängerung anstrebt, durch die routinemäßigen Aufsichts- und Genehmigungsverfahren 

gewährleistet werden kann. Die Verlängerung der Genehmigung berücksichtigt lediglich neue 

Alterungseffekte an Hardwarekomponenten und führt Überwachungsprogramme ein, um diese neuen 

Effekte zu identifizieren und zu beheben, bevor sie Ereignisse mit Schäden verursachen können. Es ist 

keine vollständige neue (de novo) Sicherheitsüberprüfung für die Auslegung und den Betrieb der Anlage 

nach aktualisierten Sicherheitsnormen gefordert. Wie Gregory Jaczko als Vorsitzender wiederholt 

erläuterte, könnte die NRC in diesem Rahmen eine Anlage aus Sicherheitsgründen am selben Tag, an dem 

sie eine Laufzeitverlängerung erteilt, stilllegen, ein Sachverhalt, der einige Behördenvertreter und die 

Öffentlichkeit irritierte.  

Nachdem eine Reihe von Kraftwerken die Überprüfung durchlaufen hatten, wurde die 

Laufzeitverlängerung in einem Standardprozess abgesegnet. Die Vereinfachung des Verfahrens führte 

dazu, dass fast alle Anlagen in den USA eine Genehmigung zur Laufzeitverlängerung erhielten. Darüber 
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hinaus schuf sie einen Standardprozess mit minimaler öffentlicher Beteiligung und berücksichtigte daher 

selten den großen Zeit- und Überprüfungsaufwand einer förmlichen Anhörung. Für einige umstrittene 

oder schlecht funktionierende Kraftwerke gab es eine förmliche Anhörung zur Laufzeitverlängerung, aber 

diese Verfahren waren sehr eingeschränkt, da die Gegner einer Laufzeitverlängerung nur die 

Alterungsmanagementprogramme und nicht die Leistungsfähigkeit der Gesamtanlage in Frage stellen 

konnten. 

Der aktuelle Prozess entwickelte sich in den 1990er Jahren in einer Zeit mit erheblichem wirtschaftlichem 

Druck auf die Kernkraftwerke und geringer Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Diese Faktoren verbunden 

mit einem aggressiven Vorgehen der Behörden bei der Laufzeitverlängerung überzeugten viele 

Atombefürworter davon, dass die Atomindustrie untergehen könnte. Auf politischen Druck des US-

Kongresses wurden härtere Regeln für die Laufzeitverlängerung zugunsten des jetzigen eingeschränkten 

Überprüfungsprozesses gestrichen. Die damalige Situation spiegelt das aktuelle Umfeld wider, und ein 

ähnlicher Druck ist zu erwarten, um die ohnehin bereits abgeschwächten Regeln für die 

Laufzeitverlängerung zu lockern.  

Während eine eingeschränkte Überprüfung für eine erste Laufzeitverlängerung noch akzeptabel sein 

könnte, ist ein solches Vorgehen für eine zweite Laufzeitverlängerung im Grunde nicht akzeptabel. Zu 

diesem Zeitpunkt wäre ein Kraftwerk, das eine neue Genehmigung ersucht, sechzig Jahre alt. Und das 

Design eben noch älter. Auch wenn einige Komponenten und Arbeitsabläufe in der Anlage modernisiert 

worden wären, wären die grundlegende Auslegung und die großen Bauteile und Strukturen zu Beginn 

einer zweiten Laufzeitverlängerung über sechzig Jahre alt und über achtzig Jahre alt an deren Ende, was 

eine Reihe wichtiger Fragen aufwirft: Sollen Reaktoren mit der Zeit sicherer werden, und wie? Wie kann 

eine Anlage modernisiert werden, wenn die Laufzeitverlängerung keine grundlegende Neuüberprüfung 

erfordert? In den folgenden Abschnitten wird auf diese Fragen eingegangen.  

5.1.3. Sollen Reaktoren sicherer werden? 

Die Öffentlichkeit, die Aufsichtsbehörden und sogar die Industrie glauben im Allgemeinen, dass die 

Sicherheit von Anlagen mit modernen analytischen Ansätzen, fortgeschrittenem Kenntnisstand und 

ausgereiften Designfunktionen verbessert werden kann. Als Reaktion auf Großereignisse haben die 

Kernkraftwerke in den USA schwerwiegende Mängel behoben. Der Three Mile Island Unfall offenbarte 

erhebliche Defizite in der Auslegung und dem Betrieb von Kernkraftwerken in den USA. Infolgedessen 

wurden viele Änderungen an den Anlagen durch die Ergänzung von Sicherheitssystemen, die 

Neugestaltung von Kontrollräumen und die Überarbeitung von Betriebsabläufen vorgenommen. Andere 

Sicherheitsprobleme führten zu anlagenspezifischen Modifikationen.  

Trotz dieser Änderungen änderte sich jedoch das grundlegende Design der Anlagen nicht. Einige 

Siedewasserreaktortypen (SWR-Typen) haben kleine Stahl-Sicherheitsbehälter, die bei einem schweren 

Störfall mit Überdruck beaufschlagt werden und wahrscheinlich versagen, wie die Fukushima-Katastrophe 

zeigte. Einige Druckwasserreaktoren sind auf komplexe und störanfällige Eiskondensatoren angewiesen, 

um den Druck während eines Unfalls zu kontrollieren. Eine sorgfältige Bewertung dieser Merkmale im 

Rahmen der Prüfung der Genehmigung einer Neuanlage würde wahrscheinlich zu einer Ablehnung 

führen, da diese grundlegenden Auslegungsmerkmale durch sicherere Konzepte ersetzt werden müssen. 

Neue Reaktordesigns sind einfach sicherer, aber in den USA wird wenig getan, um die Sicherheit der neuen 

Designs zu erreichen bzw. wenigstens anzustreben, da der Prozess der Laufzeitverlängerung die 

Berücksichtigung dieser Fragen verhindert. Das Ergebnis ist, dass fast alle Reaktoren in den Vereinigten 

Staaten, die noch in Jahrzehnten betrieben werden könnten, die Vorteile moderner Sicherheitskonzepte, 

wie passive Kühlsysteme oder Core-Catcher, nicht nutzen werden.  
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Der NRC-Ansatz ist so konzipiert, dass er immer fragwürdiger wird, gerade wenn die Anlagen bis zu 

sechzig Jahre lang und darüber hinaus betrieben werden. Außerdem steht dieser Ansatz im Widerspruch 

zu der Erwartung der Öffentlichkeit, die Sicherheit angesichts des technologischen Fortschritts zu 

erhöhen. Ohne eine verpflichtende Überprüfung bei der Laufzeitverlängerung werden diese Systeme 

jedoch, wenn überhaupt, erst nach einer Kosten-Nutzen-Analyse, der so genannten Back-Fit-Analyse, 

ersetzt werden. Der Austausch von Systemen wie dem Containment ist einfach zu kostspielig, um den 

denkbaren Sicherheitsvorteil durch einen unwahrscheinlichen schweren Unfall zu rechtfertigen. Die 

offensichtliche Konsequenz aus dieser Situation ist, dass bestehende Anlagen in den Vereinigten Staaten 

mit der Zeit nicht sicherer werden. Wie oben erläutert, impliziert dies ebenfalls, dass das bestehende 

Sicherheitsniveau ausreichend sei, da ein Neulizenzierungsprozess die Sicherheit der 

Gesamtanlagenplanung auch nicht verbessern würde.  

5.1.4. Umgang mit den bei der Laufzeitverlängerung aufkommenden 

Sicherheitsproblemen 

Aufkommende Sicherheitsfragen könnten Anlagenmodifikationen während der Lebensdauer einer Anlage 

anstoßen, und die Laufzeitverlängerung sollte eine günstige Gelegenheit sein, in großem Umfang 

Schwachstellen in den Anlagen zu beheben. Neuartige Sicherheitsaspekte lassen sich in zwei grundlegende 

Kategorien einteilen: Anlagenmodifikationen bzw. Änderungen, die in einer Anlage nachgerüstet werden 

können, und Änderungen, bei denen dies nicht möglich ist Für Änderungen, die nicht nachgerüstet werden 

können, bedeuten die eingeschränkten Überprüfungen im Rahmen der Laufzeitverlängerung, dass diese 

neuen Auslegungsmerkmale niemals in bestehende Anlagen integriert werden. Somit wird die Sicherheit, 

auch mit Merkmalen, die in einer neuen Anlage einfach zu verwirklichen wären, niemals erreicht. Das 

zugrunde liegende Sicherheitsproblem müsste so bedeutsam sein, dass eine Anlagenstilllegung erforderlich 

sein müsste, um überhaupt Folgen zu haben. Wie bereits erwähnt, liegt dem jedoch die Annahme 

zugrunde, dass die alten Konzepte sicher genug seien.  

Bei Problemen, die durch Nachrüstung angegangen werden können, ist die Schwäche des 

Laufzeitverlängerungsprozesses noch deutlicher zu erkennen. Die einzige Möglichkeit wäre in diesem Fall 

eine Nachrüstung der Anlage auf Basis routinemäßiger Kontrollen und Sicherheitsüberprüfungen. Nach 

dem NRC-Regelwerk muss die NRC Änderungen verlangen, wenn ein auftretendes Problem die 

hinreichende Gewªhr eines angemessenen Schutzes (Ăreasonable assurance of adequate protectionõ) gemªÇ 

Regelwerk gefªhrdet. Andere sicherheitstechnische Verbesserungen, so genannte ăsafety enhancementsò, 

die dieses Kriterium nicht erfüllen, aber dennoch ein Fortschritt wären, können nur erreicht werden, wenn 

die Verbesserung einer Kosten-Nutzen-Abwªgung, genannt ăback-fitò, standhªlt.  

Back-Fit (Nachrüstung) im Gegensatz zur umfassenden Neugenehmigung 

Der grundlegende Unterschied zwischen der Durchsetzung von Sicherheitsmaßnahmen mittels 

Nachrüstung oder einer vollständigen Überprüfung zur Neugenehmigung liegt in den Befugnissen der 

Behörde. Im Falle einer vollständigen Genehmigungsprüfung zur Laufzeitverlängerung ist die NRC 

befugt, Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, ohne die Kosten für die Umsetzung oder die 

Durchführbarkeit in Betracht ziehen zu müssen. Bei der Neugenehmigung muss der Planer eine Anlage 

entwickeln, die unabhängig von den Kosten den Vorschriften entspricht. Wenn die Kosten zu hoch sind, 

wird niemand die Anlage bauen. Im Falle des back-fit müssen jedoch die Kosten für die Änderung durch 

den monetarisierten Sicherheitsgewinn begründet werden. In den meisten Fällen ist es äußerst schwierig 

geworden, diesen Test zu bestehen, da die Vorteile im Rahmen einer Risikobewertung betrachtet werden. 

Und das Risiko ist allgemein gering, da in den meisten Fällen die Wahrscheinlichkeit eines schweren 

Unfalls als sehr gering ausgewiesen wird (zu Kernschadenshäufigkeiten siehe Kapitel 5.2.3). Daher ist es 

nahezu unmöglich, Sicherheitsverbesserungen durch Nachrüstung durchzusetzen.  
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Eine ăde novoò Laufzeitverlªngerung wªre jedoch durch diese Einschrªnkung nicht limitiert. Dar¿ber 

hinaus ist es ohne eine vollständige Überprüfung des Sicherheitsnachweises für einen Reaktor nach 

modernen Sicherheitsstandards unwahrscheinlich, dass das NRC-Verfahren zur Laufzeitverlängerung 

jemals zu einer Ablehnung der Genehmigung führen würde. Das Argument ist einfach. Wenn es einen 

grundlegenden Fehler in Auslegung oder Betrieb gäbe, dann würde die Anlage im Rahmen des 

Aufsichtsverfahrens und der kontinuierlichen Sicherheitsüberprüfung der US-Kernkraftwerke 

abgeschaltet. Wenn es jedoch darum ginge, die Sicherheit von Anlagen zu verbessern, ist die vollständige 

Überprüfung zur Neugenehmigung eine Möglichkeit, die Sicherheit der Anlage zu verbessern, was eine 

back-fit-Analyse in den meisten Fällen nicht zulässt. Dies ist der grundlegende Unterschied zwischen der 

Prüfung der Laufzeitverlängerung im NRC-Stil und einem umfassenderen Genehmigungsverfahren. Falls 

sukzessive Laufzeitverlängerungen vorgenommen werden, könnte dies zu einem wichtigen Thema 

werden, da sich eine Anlage immer weiter von den modernsten Sicherheitskonzepten und Anwendungen 

entfernt.  

Beispiel: Digitale Warten 

Ein Beispiel in den USA ist die Umstellung der Warten (Kontrollräume) der Reaktoren auf digitale 

Steuerungssysteme. Ob Sicherheitsverbesserung, Betriebseffizienz oder Wartung, digitale 

Steuerungssysteme bieten bessere Rahmenbedingungen als analoge Warten. Viele Steuerungssysteme sind 

Jahrzehnte alt und verwenden veraltete Bauteile. Dennoch hat keine der bestehenden Anlagen in den 

Vereinigten Staaten ihre Warten vollständig ersetzt. Stattdessen haben sie eine Mischung aus analogen und 

digitalen Systemen. Alle neu lizensierten Reaktoren in den USA nutzen jedoch digitale Warten.  

Eine naheliegende Gelegenheit, die Warte von analog auf digital umzustellen, wäre bei einer 

Laufzeitverlängerung gegeben. Die NRC könnte eine neue Regel einführen, die digitale Warten 

vorschreibt, aber diese Anforderung würde wahrscheinlich nicht hinreichend verpflichtend sein, solange 

bestehende Anlagen mit analogen Warten arbeiten. Die Umsetzung dieser Anforderung würde daher eine 

Kosten-Nutzen-Analyse erfordern. Die Kosten für eine komplette Umstellung der Warte würden 

höchstwahrscheinlich die denkbare Verringerung des Risikos durch ein digitales Steuerungssystem 

überwiegen, so dass eine solche Änderung als Nachrüstung kaum gefordert werden würde. Etwas so 

Selbstverständliches wie digitale Warten wird für Altanlagen nie gefordert werden. Es klingt 

unwahrscheinlich, aber es wäre der NRC nicht möglich, in Anlagen, die fast ein Jahrhundert lang betrieben 

werden, moderne digitale Kontrollräume zu verlangen.  

5.1.5. Schlussfolgerungen 

Das Verfahren zur Laufzeitverlängerung in den Vereinigten Staaten geht davon aus, dass die Aufsicht über 

die Anlagen sicherstellt, dass die Anlagen unabhängig vom Status der Genehmigung jederzeit sicher sind. 

Infolgedessen findet bei einer Laufzeitverlängerung von Anlagen keine umfassende anlagenspezifische 

Bewertung der Auslegung und der Betriebssicherheit statt. Dieses Vorgehen steht zwar im Einklang mit 

dem Ansatz der NRC, der eine kontinuierliche Überprüfung durch den Aufsichtsprozess vorsieht, wirft 

aber Fragen hinsichtlich der zukünftigen Sicherheit von Kernreaktoren im Vergleich zu neuen Anlagen 

oder Anlagen in anderen Ländern mit strengeren periodischen Sicherheitsüberprüfungen auf, 

insbesondere für Anlagen, die mehrere Laufzeitverlängerungen durchlaufen sollen. Da viele 

Sicherheitsverbesserungen in den USA nicht verlangt werden und nur bei einem Kosten-Nutzen-Test 

durchgesetzt werden können, werden bestehende Reaktoren jahrzehntelang eine veraltete Auslegung 

beibehalten. Beispielsweise kann bei der Laufzeitverlängerung nicht verlangt werden, analoge Warten 

durch digitale Warten zu ersetzen. Und das derzeitige Aufsichtssystem kann sie aus Kostengründen nicht 

verlangen. Da immer mehr Länder zu digitalen Systemen übergehen, wird die US-Industrie mit analogen 

Warten isoliert und veraltet sein.  
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Die Laufzeitverlängerung wäre ein naheliegender Anlass, um diese Upgrades zu verlangen, aber das 

bestehende System verhindert dies. Während dieser Zustand für die erste zwanzigjährige Verlängerung 

zwar bereits abzulehnen wäre, aber aus amerikanischer Sicht beherrschbar sein mag, wird es für eine zweite 

zwanzigjährige Verlängerung zu einer immer größer werdenden Herausforderung. Eine Anlage mit einer 

zusätzlichen Laufzeitverlängerung könnte bis zu 80 Jahre lang betrieben werden. Das bedeutet, dass die 

zugrunde liegende Technologie fast 100 Jahre alt sein wird. Das ist ein schlechter Ansatz für die Sicherheit. 

5.2. Besondere technische Aspekte bei der Alterung von Kernkraftwerken 

5.2.1. Versprödung eines Reaktordruckbehälters 

Der Reaktordruckbehälter (RDB) ist als zentrale Komponente eines Kernkraftwerkes von 

sicherheitstechnisch herausragender Bedeutung. Ein Versagen des RDB führt zwangsläufig zu großen 

Freisetzungen radioaktiver Stoffe. Es gibt keine Sicherheitssysteme, die die Auswirkungen eines Versagens 

des RDB auf zulässige Freisetzungen begrenzen w¿rden. Das Versagen muss deshalb ăpraktischò 

ausgeschlossen sein, d.h. die Versagenswahrscheinlichkeit muss unter einem zu definierenden 

gesellschaftlich akzeptierten Wert liegen.  

Dementsprechend muss der Nachweis der strukturellen Integrität des RDB bis zum Ende der 

genehmigten Laufzeit geführt werden (Sprödbruchsicherheitsnachweis ð Pressurized Thermal Shock 

Analysis). Dazu werden mit Hilfe thermohydraulischer Codes für die schärfsten anzunehmenden 

Störfalltransienten, das zum Beispiel durch eine erforderliche Notkühleinspeisung hervorgerufene 

Temperaturfeld in der Wand des Reaktordruckbehälters und die daraus resultierenden thermischen 

Spannungen berechnet und die entsprechenden Nachweise geführt. Unter Verwendung 

bruchmechanischer Methoden wird dann die auf einen hypothetischen oder real beobachteten Riss durch 

dieses Spannungsfeld erzeugte Beanspruchung (Lastpfad) berechnet. Die tatsächliche Bruchzähigkeit 

(Duktilität) des RDB-Materials muss im Vergleich mit dem berechneten Lastpfad immer höher sein, um 

ein unkontrolliertes Risswachstum als Folge der Belastung und damit ein Versagen des RDB 

auszuschließen. 

Entsprechend dem Konzept der gestaffelten Sicherheit müssen als Auslegungsmerkmale der 

Basissicherheit hochwertige Werkstoffeigenschaften (insbesondere Zähigkeit), eine konservative 

Begrenzung der Spannung, die Gewährleistung der Anwendung optimierter Herstellungs- und 

Prüftechnologien, sowie die Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände gewährleistet sein 

(z. B. KTA (2014)). Die wiederkehrenden Prüfungen sollen die Überwachung der Materialqualität 

ermöglichen. Dabei sind in den Regelwerken allerdings nur die Schweißnähte, die angrenzenden 

Wärmeeinflusszonen und wenige Zentimeter Grundwerkstoff für die wiederkehrenden Prüfungen 

vorgeschrieben. 

Der Stahl des Reaktordruckbehälters ist wie jeder Werkstoff Alterungsprozessen unterworfen - dazu 

zählen thermomechanische Ermüdung, Korrosion und vor allem die Wirkung der während des Betriebs 

auf die Reaktorwand einfallenden Bestrahlung, hauptsächlich Neutronen (zur physischen Alterung siehe 

Kapitel 3.2.3). Diese Prozesse führen zu einer Beeinträchtigung der Festigkeitseigenschaften des Stahls, 

insbesondere der Bruchzähigkeit infolge von Neutronenversprödung. Die Strahlungswirkung auf die 

Bruchzähigkeit muss daher im Rahmen des Sprödbruchsicherheitsnachweises berücksichtigt werden. 
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Abbildung 7. Sprödbruchsicherheitsnachweis, Durch die Bestrahlung wird die Bruchzähigkeitskurve zu höheren 
Temperaturen verschoben. Der Stahl wird somit zäh. Relevant ist die Sprödbruchübergangstemperatur RTNDT (Quelle: 
Schuller 2016). 

 

Die jeweiligen nationalen Regelwerke enthalten sogenannte Trendkurven, die den Verlauf der 

Versprödung eines Stahls unter Berücksichtigung der spezifischen chemischen Zusammensetzung mit 

zunehmender Neutronendosis beschreiben. Die Trendkurven basieren auf einer Vielzahl von 

Bestrahlungsexperimenten an ähnlichen Stählen (IAEA 2007a). In den Reaktoren werden RDB-

repräsentative Stahl-Proben, d.h. Werkstoffe aus gleichen Chargen, mit gleicher Herstellungs- und 

Wärmebehandlungsgeschichte (üblicherweise Abschnitte aus dem Herstellungsprozess) während des 

Betriebs an Positionen, die im Vergleich zur Wand einem höheren Neutronenfluss ausgesetzt sind, 

bestrahlt und in bestimmten Zeitintervallen für eine zerstörende Prüfung entnommen, so dass die 

Strahlungswirkung ăvoreilendò ermittelt werden kann. Mit diesen Voreilproben-Bestrahlungsprogrammen 

kann überprüft werden, ob die Trendkurven ausreichend konservativ sind.  

Durch die Bestrahlung wird die Bruchzähigkeitskurve zu höheren Temperaturen verschoben (siehe 

Abbildung 6). Stahl ist bei tiefen Temperaturen (i.A. unter 0°C) spröde, bei hohen Temperaturen zäh. Der 

Übergang wird durch die sogenannte Sprödbruchübergangstemperatur RTNDT charakterisiert, die aus der 

Messung der Kerbschlagzähigkeit (Charpy-Test) ermittelt wird.54 Für den sicheren Betrieb muss 

nachgewiesen werden, dass der Materialzustand immer im zähen Bereich bleibt.  

Das von der internationale Standardisierungsorganisation ASTM vorgeschlagene Master-Curve-Verfahren 

(ASTM E1921) basiert auf der direkten Messung der Bruchzähigkeit und ermöglich eine Reduzierung der 

Anzahl der erforderlichen Bestrahlungsproben. Die Korrelation zwischen RTNDT (Charpy-Test) und der 

mittels Master-Curve-Verfahren ermittelten Übergangstemperatur55 T0 wird z. B. in (IAEA 2005a), 

 

54 Temperatur, bei der Kerbschlagzähigkeit 41 J beträgt. 

55 Temperature, bei der die Bruchzähigkeit 100 MPa. m ½ beträgt. 
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(Viehrig et al, 2007) beschrieben. Eine zuverlässige Aussage über T0 ist allerdings nur für homogenes 

Material möglich, daher ist ein spezifisches Auswertungsverfahren erforderlich (Wallin 2012). 

Nach dem so genannten PTS-Screening Kriterium der amerikanischen Regulierungsbehörde (Nuclear 

Regulatory Comission ð NRC) darf RTNDT im Grundwerkstoff den Wert von 132°C und im Schweißgut 

den Wert von 149°C nicht überschreiten (US-NRC 2017).  

Für die Bewertung der Sprödbruchsicherheit von WWER-Reaktoren wurde im Rahmen eines EU-

Programms nach 2003 die VERLIFE Methodik basierend auf dem Russischen Regelwerk und 

harmonisiert mit den westlichen Regelwerken für Druckwasserreaktoren entwickelt (Brumovsky 2014) 

und ins Russische Regelwerk aufgenommen (IAEA 2005b).  

Danach erfolgte eine Modernisierung des Regelwerks zur Sprödbruchsicherheit in WWER-Reaktoren zu 

IAEA-NULIFE-VERLIFE (Brumovsky 2012). In den Reaktorstählen der ersten Reaktorgeneration 

waren sowohl in den westlichen wie auch den WWER-Anlagen die Gehalte an Kupfer- und Phosphor 

relativ hoch, was zu einer starken strahlungsbedingten Versprödung führte (Brumovský 2018, 22-23). 

Hohe Nickelgehalte im RDB-Stahl der WWER-1000 ließen trotz der reduzierten Kupfer- und Phsosphor-

Gehalte eine hohe Versprödung erwarten, die sich aber nicht bestätigte, was auf den offenbar synergistisch 

wirkenden Mn-Gehalt zurückgeführt wurde. Der Effekt von Kohlenstoff ist nach (Brumovský 2018, 53-

59) unterschätzt und nicht geklärt und findet nach wie vor keine Berücksichtigung in den Trendkurven. 

In IAEA-NULIFE-VERLIFE wurden neue Trendkurven integriert, die den Ni-, Mn- uns Si-Gehalt 

berücksichtigen. Zur Reduzierung der Neutronenversprödung wurden low-leakage-Kernanordnungen zur 

Reduzierung des Neutronenflusses sowie das Aufwärmen des Notkühlwassers eingeführt, um den 

Thermoschocks an der RDB-Wand im Fall der Notkühleinspeisung abzumildern. (Katona 2011). 

Nach wie vor ist nicht bewiesen, ob die Annahme tatsächlich richtig ist, dass anhand von Voreilproben 

auf die reale Versprödung in der RDB-Wand geschlossen werden kann. Bisher wurden ð soweit den 

Autoren bekannt ist56 - nur Proben aus den Reaktordruckbehältern des stillgelegten KKW Greifswald 

(WWER-440) entnommen. Auf diese Weise konnten der Verlauf der Versprödung in der RDB-Wand und 

die tatsächlich erreichte Reduzierung der Versprödung durch thermisches Temperaturbehandlung 

(Glühen) des RDB nachgewiesen werden (Schuhknecht et al. 2009, Viehrig et al. 2018). Durch eine 

Beprobung der RDB stillgelegter KKW könnten wertvolle Hinweise für die Gültigkeit derzeitiger 

Annahmen der Sprödbruchsicherheitsnachweise erhalten werden. Dies wäre insbesondere in Hinblick auf 

die Laufzeitverlängerung alter Anlagen von Bedeutung (Tweer 2017). 

5.2.2. In Vessel Retention - Besonderheiten bei Reaktoren des Typs WWER 440 

Die derzeit im Betrieb befindlichen Druck- und Siedewasserreaktoren gehören zur Generation II von 

Kernreaktoren, die in den 1960-1970er Jahren konzipiert wurden57. Zu ihnen zählen auch die russischen 

Druckwasserreaktoren vom Typ WWER 440/213 wie sie in Dukovany (Tschechien), Bohunice und 

Mochovce (Slowakei) und Paks (Ungarn) in Betrieb sind (siehe auch Kapitel 6.4.2 und 0). 

Für all diese Kernreaktoren wurde bei der ursprünglichen Auslegung angenommen, dass neben dem 

normalen Betrieb auch Störfälle auftreten können, für welche Sicherheitssysteme zur Beherrschung 

derselben vorzusehen waren, ð auch bei Störfällen infolge Lecks mit Kühlmittelverlust.  

 

56 Möglicherweise gab es auch eine Entnahme im KKW Rovno. 

57 Aktuell in Betrieb genommene Anlagen sind bereits der Generation III zuzuordnen. 
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Die technische Beherrschbarkeit der Störfälle, sowie der Erhalt der Integrität und Kühlbarkeit des 

Reaktorkernes und der entsprechenden Barrieren zur Vermeidung unkontrollierten Austritts von 

Radioaktivität in die Umwelt standen dabei im Vordergrund. Die Verfügbarkeit von ausreichend 

Kühlmittel zur Wärmeabfuhr im Reaktorkern und Strom zum Betrieb von Pumpen für die Umwälzung 

von Kühlmittel war Auslegungsgrundlage und wurde insofern immer als gegeben vorausgesetzt.  

Durch die schweren Unfälle mit Kernschmelze in Three Mile Island (TMI, USA 1979) und Tschernobyl 

(1986, USSR) stellte sich jedoch die Begrenztheit des ursprünglichen Auslegungskonzeptes für 

Kernreaktoren bezüglich der Beherrschung von Störfällen heraus (siehe auch Kapitel 3.3). Das 

Auslegungskonzept musste in Bezug auf schwere Unfälle erweitert werden. Auch ein Totalausfall von 

Strom und Kühlmittel, wie er bei einem schweren Unfall auftreten kann (Fukushima), war im Rahmen der 

ursprünglichen Auslegung als äußerst unwahrscheinlich angesehen worden und daher damals nicht in 

Betracht zu ziehen. 

Die Rückhaltung einer Kernschmelze im Reaktordruckbehälter (In Vessel Retention, IVR) wurde als eines 

der wichtigsten Konzepte bezüglich anzustrebender und somit nachzurüstender Maßnahmen (Severe 

Accident Management, SAM) für die im Betrieb befindlichen Kernreaktoren angesehen, da man sich damit 

geringere radioaktive Emissionen und eine geringere Kontaminierung innerhalb des Containments aber 

auch außerhalb erwartete.  

Ziel der In Vessel Retention ist es, durch rechtzeitiges Füllen des Reaktorschachtes58 mit Kühlwasser den 

Reaktordruckbehälter im unteren Bereich von außen zu kühlen, da sich dort vermutlich die Kernschmelze 

innerhalb des RDB ansammeln wird. Eine ausreichende Kühlung würde so ein komplettes 

Durchschmelzen der RDB Wand in diesem thermisch und mechanisch höchstbelasteten Bereich 

verhindern. Es bliebe eine noch ausreichenden Restwandstärke des RDB mit ausreichender 

Widerstandsfähigkeit und damit die letzte Barriere gegen Austritt von radioaktivem Material in das 

Confinement und eine Rückhaltung der Kernschmelze im RDB erhalten.  

Dieses IVR-Konzept wurde erstmalig 1995 im finnischen Kernkraftwerk Loviisa mit seinen beiden 

WWER 440 Reaktorblöcken als eine innovative SAM Maßnahme vorgesehen und implementiert 

(Kymäläinen et al. 1997, S 109-130). Das IVR-Konzept ist seither auch in anderen Reaktorblöcken vom 

Typ WWER 440 implementiert worden, etwa Mochovce, Bohunice, Dukovany und Paks. Es wurde auch 

für zukünftige Leichtwasserreaktoren vorgeschlagen (Fichot et al. 2016). 

Die Durchführbarkeit des IVR-Konzeptes und damit der Erfolg dieser SAM-Maßnahme hängen von 

mehreren Kriterien ab, wie rechtzeitiger Druckentlastung des RDB, der rechtzeitigen Flutung des 

Reaktorschachtes, der ausreichenden Kühlbarkeit der RDB-Wand von außen, vom ausreichenden 

Querschnitt für die Abströmung des dabei produzierten Dampfes und einer ausreichenden Abkühlung 

und Kondensation des Dampfes. 

ăDas IVR SAM-Konzept kann aber nur dann als erfolgversprechend und robust angesehen werden, wenn 

nachweisbar ist, dassò - einerseits alle obigen Kriterien erfüllt und andererseits ăan allen Stellen der Wand 

des RDB der Wärmestrom aus der Schmelze des Reaktorkernes und den geschmolzenen Metallen durch 

die RDB-Wand an das Kühlwasser mit genügendem Sicherheitsabstand niedriger ist, als der maximale 

Wärmestrom bei Blasensieden (kritische Wªrmestromdichte).ò (Fichot et al. 2016, Seite 4/23)  

 

58 ăReaktorschachtò ist eine ¦bersetzung aus dem Russischen und bezeichnet in diesem Zusammenhang den Raum, in dem 
sich der Reaktordruckbehälter befindet, oft auch Reaktorgrube. 



 

 

 

 

Risiken von Laufzeitverlängerungen  alter Atomkraftwerke   

 

72 | 218 
 

Die kritische Wärmestromdichte wurde an 2D Testmodellen mit elektrischer Beheizung für ein RDB 

Segment mit Hilfe von stationären Experimenten ermittelt (Fichot et al. 2016, Seite 5/23, Elter und 

Matejovic 2007; Matejovic et al. 2016). Dieser Wert beträgt im Mittel 1,5 MW/m2. 

Für die WWER 440 Reaktoren in Europa, ursprünglich mit einer elektrischen Leistung von je 440 MWel, 

wird bei Anwendung der IVR Strategie auf Basis dieser Experimente für den stationären (zeitlich 

unveränderlichen) Fall eine maximale Wärmestromdichte an der Außenseite des RDB in der Höhe von 

0,2 bis 0,5 MW/m2 erwartet, einem rechnerischen Wert mit offenbar ausreichendem Sicherheitsabstand 

zur kritischen Wärmestromdichte von 1,5 MW/m 2. Für transiente (zeitlich veränderliche) Vorgänge 

ergaben diese Experimente keinen Wert, da sie dafür nicht konzipiert worden waren.  

Wie die Berechnungen für Druckwasserreaktoren mit einer höheren elektrischen Leistung von 1300 MWel 

mit dem ASTEC Code jedoch zeigen (Fichot et al. 2016), kann sich dieser Wert für den transienten Fall 

und vorgegebenen Randbedingungen gegenüber dem stationären rechnerisch ermittelten Wert deutlich 

erhöhen. Im konkreten Fall führt dies bis zu einer Verdoppelung der maximalen Wärmestromdichte. 

Dieses Ergebnis macht deutlich, dass transiente Zustände, wie sie in der Realität auftreten werden, 

offenbar bei der Ermittlung der thermo-mechanischen Beanspruchung der RDB Wand einen 

erwartungsgemäß gravierenderen Einfluss haben, als stationäre und daher erstere limitierend für die RDB 

Integrität und Festigkeit sein können. 

Für die WWER 440 Kernreaktoren wird auf Basis von Berechnungen mit dem ASTEC Code ausgegangen 

(Fichot et al. 2016), dass auch die auftretende maximale Wärmestromdichte im transienten Fall an der 

Außenseite der RDB Wand erhöht ist, aber deutlich unterhalb der kritischen Wärmestromdichte liegen 

wird und daher für die Kühlung des RDB und für den Erhalt einer tragfähigen Restwandstärke zur 

Rückhaltung der Kernschmelze im RDB ausreichend sein könnte. 

Die bisherigen Experimente im Modellmaßstab (Fichot et al. 2016, Elter und Matejovic 2007 und 

Matejovic et al. 2016) sowie ihre entsprechenden Berechnungen mit dem ASTEC Code, mit seinen 

thermo-mechanischen Simulationsmodellen für die Werkstoff- und Materialfestigkeit und deren 

Schmelzverhalten, lassen positive Ergebnisse beim Einsatz der IVR Maßnahme bei einem schweren Unfall 

eines WWER 440 mit Kernschmelze erwarten. Es verbleiben jedoch genug Unsicherheiten, 

Unwägbarkeiten sowie Wissenslücken bezüglich der Komplexität einer Kernschmelze in einem RDB und 

auch bezüglich einzelner Prozessabläufe, welche das Rechenergebnis noch in eine negative Richtung 

beeinflussen können (Asmolov et al. 2002, Sehgal 2014, Fichot et al. 2016, Seiten 19 und 23).  

Ebenso muss festgehalten werden, dass es sich bei der Implementierung des IVR Konzeptes am WWER 

440/213 um eine nachträgliche Maßnahme handelt. In einer bestehenden Anlage mit vorgegebenen 

geometrischen Abmessungen und Strukturen, kommt es bei Nachrüstungen zu Kompromissen und 

Begrenzungen, da sie nicht von vornherein für nachfolgende Implementierungen vorgesehen worden war. 

Das heißt im konkreten Fall, dass die Weite des Ringspalts um den RDB (etwa 2 bis 3 cm) und der 

Abströmquerschnitt für den Dampf im Bereich der Stutzen - beide u.a. ausschlaggebend für Erfolg oder 

Misserfolg der SAM-Maßnahme - zu gering für eine verlässliche und ausreichende Kühlung sind. 

Asymmetrien in der Ausdehnung der RDB Wand durch asymmetrische Wärmebeaufschlagung der RDB 

Wand im Inneren sind zu erwarten und können zu Kühlblockaden und demzufolge zu RDB Versagen mit 

gravierenden, nicht beherrschbaren Folgen führen.  

Außerdem gibt es derzeit noch keine Untersuchungsergebnisse zum Management der Rückhaltung von 

Kernschmelze im RDB über einen längeren Zeitraum (bis zu Tagen) - eine Situation, die aber tatsächlich 

auftreten kann, da es sich beim IVR um einen Prozess handelt, bei dem beachtliche thermische 

Speichermassen mit großem Wärmeeinhalt im Spiel sind. Deren Wärme kann infolge der thermischen 
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Trägheit weder schlagartig noch kurzfristig, ohne negative Auswirkungen auf die Strukturintegrität des 

RDB, an das Kühlmittel abgeführt werden.  

Zusammenfassend muss also festgestellt werden: Ein Erfolg des IVR Management Konzeptes in einem 
Fall mit Kernschmelze lässt sich nicht mit Sicherheit voraussagen, auch nicht für die WWER 440/213 
Anlagen. Die Komplexität der unterschiedlichsten thermo-chemischen-mechanischen-hydraulischen 
Prozesse beim Kernschmelzunfall und die vorhandenen diesbezüglichen Wissenslücken und 
Unwägbarkeiten lassen dies nicht zu. Wie schwierig die adäquate Erstellung eines Modells eines 
Kernschmelzunfalls ist wird bei den Nachrechnungen der Kernschmelzunfälle in Fukushima mit 
verschiedenen verfügbaren Codes im Rahmen eines NEA Projektes (NEA/CSNI/R 2015) besonders 
deutlich:  

òThe main physical modeling uncertainties are the RCS failure mechanism at high core temperatures (e.g. penetration failure 

or creep rupture), computation of the debris surface area once the core changes configuration, creation of possible paths for the 

debris to move from the core region to the lower head through the core lower structures and core plate, failure mechanisms of 

the lower head and mechanisms for leak/failure of the containment system.ó 

Basierend auf Modellversuchen haben sich zwar alle WWER 440 Betreiber - in der Hoffnung auf Erfolg 
- auf IVR als SAM Maßnahme geeinigt. Es fehlen jedoch entsprechende Tests mit einer realen 
Kernschmelze an einem Versuchsstand mit einem größeren Maßstab als die bisherigen, so dass damit eine 
adäquatere Validierung der zur Analyse eingesetzten Rechencodes herangezogen werden könnten. Dies 
wäre natürlich in der Umsetzung schwierig und entsprechend kostspielig. 

5.2.3. Auswertung von Nachrüstungsprojekten auf die Kernschadenshäufigkeit  

Zur Quantifizierung des Risikos von Reaktoren wird vielfach eine Analyse der sogenannten 

Kernschadenshäufigkeit (Core Damage Frequency, CDF) verwendet. Diese wird im Rahmen von 

probabilistischen Sicherheitsanalysen (PSA) ermittelt. Die Ergebnisse dieser probabilistischen 

Sicherheitsanalysen und die Kernschadenshäufigkeiten, welche sich daraus ergeben sind meist sehr kleine 

Zahlen. Diese ergeben sich aus der angewandten Methode und müssen mit Vorsicht interpretiert werden. 

Die US-amerikanische Regulierungsbehörde NRC (Nuclear Regulatory Commission) weist beim Umgang 

und der Interpretation der sehr niedrigen Werte speziell auf die methodischen Unsicherheiten, bzw. 

Unabwägbarkeiten hin:  

ăBy designing two-fold redundancy into our restricted system [é] we could reduce event probabilities there to the order of  

(10-3)*(10-3) = 10-6 but then the probabilities of events that we are ignoring become overriding, and we are suffering under 

the delusion that our system is two orders of magnitude safer or more reliable than it actually is. When due consideration is 

not devoted to matters such as this, the naive reliability calculator will often produce such absurd numbers as 10-16 or 10-18. 

The low numbers simply say that the system is not going to fail by the ways considered but instead is going to fail at a much 

higher probability in a way not considered.ò  

Man kann festhalten, dass die quantitativen Aussagen ein guter Indikator für das spezielle System sein 

können. Die Wahrscheinlichkeit eines Systemversagens, das nicht geplant bzw. analysiert wurde, kann 

nach US NRC aber sehr viel höher als die quantitativen Aussagen der probabilistischen Sicherheitsanalyse 

sein. Diese methodische Schwäche muss bekannt sein, wenn Werte zur Kernschadenshäufigkeit analysiert 

und verglichen werden. Des Weiteren muss kritisch hinterfragt werden, in wie weit vor diesem 

Hintergrund der Begriff Wahrscheinlichkeit geeignet ist, oder ob die Ergebnisse der probabilistischen 

Sicherheitsanalysen und der Kernschadenshäufigkeiten nicht besser als Risikokennzahlen definiert werden 

sollten.  
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Mit dem Wissen um die methodischen Schwächen der PSA und der CDF werden nun die Sicherheitsziele 

der IAEA nªher dargestellt. Im Sicherheitsleitfaden òBasic Safety Principles for Nuclear Power Plants 75-

INSAG-3 Rev. 1ó aus dem Jahr 1999 wird bei den technischen Sicherheitszielen festgehalten, dass die 

Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit Kernschaden bei Kernkraftwerken im Betrieb kleiner als 10-4 pro 

Jahr sein soll (IAEA 1999a). Die Anwendung aller Sicherheitsrichtlinien muss dazu führen, dass neue 

Kernkraftwerke die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit Kernschaden auf unter 10-5 pro Jahr bringen 

m¿ssen. In òConsiderations on the Application of the IAEA Safety Requirements for the Design of 

Nuclear Power Plantsó aus dem Jahr 2016 wird detaillierter beschrieben, welche Anlagenzustände neuer 

Kernkraftwerke welche Wahrscheinlichkeiten haben sollten (IAEA 2016a). 

Für neue Kernkraftwerke werden als nicht verbindliche Richtwerte (Orientierungswerte) für Ereignisse 

oder Anlagenzustände die folgenden Werte genannt und den jeweiligen Sicherheitsebenen des gestaffelten 

Sicherheitssystems (siehe Defence-in-Depth Konzept) zugeordnet:  

¶ Erwartete Störungen (Anticipated operational occurrences) sollen eine Wahrscheinlichkeit 

von unter 10-2 pro Jahr haben.  

¶ Auslegungsstörfälle (Design Basis Accidents) sollen eine Wahrscheinlichkeit von 10-2 bis 

10-6 pro Jahr haben.  

¶ Auslegungsüberschreitende Störfälle (Design Extension Conditions) ohne signifikanten 

Kernschaden sollen eine Wahrscheinlichkeit von 10-4 bis 10-6 pro Jahr haben.  

¶ Design Extension Conditions mit Kernschmelze sollen eine Wahrscheinlichkeit von unter 

10-6 pro Jahr haben (IAEA2016a). 

Diese Werte sind indikativ. Nationale Regulierungen können andere Werte vorgeben, aber auf 

internationaler Ebene können diese als kleinster gemeinsamer Nenner zusammengefasst werden. Die 

vorhergesagte Wahrscheinlichkeit von Unfällen hängt sehr oft von den zugrundeliegenden 

Berechnungsmethoden ab.  

Zu den Kernschadenshäufigkeiten muss festgehalten werden, dass sich Kernschadenhäufigkeiten nicht 

gut vergleichen lassen, da der Umfang der Analysen von Kraftwerk zu Kraftwerk ð selbst im selben Land 

ð variieren kann. Hinzu kommen die inhärenten Unsicherheiten der Methode. Der Vergleich der 

errechneten Kernschadenshäufigkeit eines einzelnen Kraftwerks über einen gewissen Zeitraum ist oft 

aussagefähiger als der Quervergleich mit anderen Kraftwerken. Wobei sich die Methode und die 

untersuchten Gegenstände im Laufe der Zeit verändern können und die Gewichtung und die 

Versagenshäufigkeiten infolge von neuen Erkenntnissen angepasst werden.  

Exemplarisch werden im Folgenden drei Kernkraftwerke und die Entwicklung der 

Kernschadenshäufigkeit über einen Zeitraum von über 10 Jahren dargestellt. Es handelt sich um Beznau, 

Temelin und Dukovany. Die Wahl ist auf diese drei Kraftwerke gefallen, da über diese die besten frei 

verfügbaren Daten publiziert wurden. 

  

 



 

 

 

 

Risiken von Laufzeitverlängerungen  alter Atomkraftwerke   

 

75 | 218 
 

 

 

 

Abbildung 8. Risikoentwicklung ausgewählter Kernkraftwerke über deren Laufzeit. Die Risikokennzahl als Maßstab für die 
Kernschadenshäufigkeit gibt den Abstand zum gegenwärtigen Stand der Technik wie er in neuen Kernkraftwerken zu 
erwarten wäre (rote Linie). Verringerungen des Risikos sind auf Nachrüstmaßnahmen zurückzuführen; Erhöhungen des 
Risikos auf Alterungserscheinungen (Eigene Darstellung auf Basis von HSK (2004), Nef (2007,) Pistner und Mohr (2017), 
Puglia et al. (1994), SUJB (2004, 2007, 2010, 2011, 2013)).  

 




























































































































































































































































